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or einiger Zeit sind uber die Verhaltnisse des mecklen
burgischen ritterschaftlichen Creditvereins folgende zwei Auf
atze erschienen:

Dringende Nothwendigkeit, den Creditverein der mecklen
burgischen Ritterschaft aufzulosen und neu zu gestal
ten, von Adolph Mercker auf Gohren, in Nr. 980
und 981 des Schwer. freim. Abendblatts, Jahrg. 1837,

dJ

und
Wurdigung des in der Nr. 980 uud 981 des Schwer.

freim. Abendbl. enthaltenen Aufsatzes c., von dem
Justizrath Paepke auf Lutgenhof. Lubeck 1838.

Der erste Auffatz tragt die Hauptansicht seines Ver
fassers an der Stirn, der zweite versucht vornehmlich die
Entkraftung der in dem ersten aufgestellten Behauptungen
und bringt uns zugleich das Gestandniß des um die Errich
tung des Creditvereins verdienten Verfassers, daß eine Ab
anderung der Statuten dieses Vereins in einem sehr wesent
lichen Punkte heilsam und wunschenswerth sey.

Auf der General-Versammlung der Mitglieder des
Creditvereins zu Malchin im Jahre 1836 wurde die Haupt
direction des Vereins ersucht, rucksichtlich der in Vorschlag
gebrachten Ausloosung des jedesmaligen Bedarfs an Pfand
briefen fur den sinkenden Fond geeignete Vortrage bei den
hohen Landesregierungen zu machen, und uber den Erfolg
derselben auf der nachsten General-Versammlung zu berich—
ten. Unter dem 27sten Junius 1837 erfolgte demgemaß
von der Hauptdirection ein Vortrag an beide hohe Landes—
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regierungen, worin die Nothwendigkeit, durch ein anderes,
als in den Statuten vorgeschriebenes, Mittel fur die
Deckung der Bedurfnisse des sinkenden Fond zu sorgen,
dargelegt, und die Ausloosung der erforderlichen Menge
oon Pfandbriefen und Einziehung zum Pariwerth als die
einfachste und zweckmaßigste Aushulfe bezeichnet wurde.
Von den Großherzoglichen mecklenburgischen Landesregie—
rungen erfolgte hierauf in Rescripten respective vom 2Isten
October und Aten November die Verheißung, daß den er

sten Landtagscommissarien ein Specialcommissorium zur Pru
fung der betreffenden Angelegenheit ertheilt werden solle.
detzteres ist geschehen; die Prufung begann auf dem Land
tage im November 1837, gemeinsame Beschlusse sind aber
noch nicht gefaßt.

Offensichtlich wunschen daher viele Betheiligte eine
Veranderung des Instituts, und erwarten wohl mit Zuver
sicht von der nachsten Zukunft die Erfullung ihrer desfalls
gehegten Wunsche.

Da nach Cap. III. 8. 55 der Statuten des Credit
oereins Abanderungen ersterer nur nach verfassungsmaßiger
Berathung mit den Standen und erfolgter Genehmigung
beider Allerdurchlauchtigsten Großherzoge in Ausfuhrung ge
hracht werden konnen, so erscheint es um so nothwendiger
bei beabsichtigten Aenderungen, so lange noch res integra,
die Einrichtungen des Instituts moglichst nach allen Seiten
zu prufen; vor Allem aber gewissenhaft zu untersuchen, ob
nicht dasselbe an so vielen Gebrechen leide, daß es besser
ist, das ganze Werk Behufs eines neuen Aufbaus, bei dem
manches alte Material unverandert benutzt werden konnte,
einzureißen, als uberall zu flicken und auszubessern; voraus
gesetzt, daß ein Verein Zwecks Ordnung und Sicherstellung
der Creditverhaltnisse mecklenburgischer Gutsbesitzer unter



den gegenwartigen oder muthmaßlichen zukunftigen Verhalt
nissen uberhaupt fur vortheilhaft oder nothwendig erachtet
wird.

Eine vollstandige Erorterung und Erschopfung des
angedeuteten Gegenstandes anderen mehr dazu Befahigten
uberlassend, bezwecke ich in den vorliegenden Zeilen nur die
Sache im Allgemeinen anzuregen und einzelne Bestimmun
gen des Creditvereins anzugreifen. Welchen Werth man
auch meinen hier ausgesprochenen Ansichten beilegen mag,
so bleiben wenigstens die auf den unbeugsamen mathema—
tischen Calcul sich stutzenden Angaben von Bestand und
bilden eine unumstoßliche Basis fur weitere Untersuchungen
dieser Art.

Das Streben nach Wahrheit und der Wunsch, daß
der Creditverein seinem Zweck entspreche, zunachst also seinen
Mitgliedern wahrhaft nutzbringend werde, haben mich allein
zur Veroffentlichung derselben bewogen, und darf ich nach
dieser Erklarung billiger Weise erwarten, daß man ihnen
keine fremdartigen Motive unterlegen, am wenigsten deren
Ursprung einer truben Quelle, wie dem Herrn Mercker von
Seiten des Herrn J. R. P. widerfahren, zuschreiben werde.
Ich finde es uberhaupt unbillig, Jemanden, der an dem
Creditverein diese oder jene Seite tadelt, mit dem Bedeuten
abfinden zu wollen, der Eintritt in denselben sey eines Je—
den freier Wille gewesen; Jeder hatte die Statuten, welche
offentlich bekannt gemacht worden, vorher prufen sollen;
wer die Vortheile genießen wolle, musse auch die Nach—
theile tragen und so weiter. Die erste Erwiederung konnte
auch nur diejenigen Mitglieder treffen, welche aus freien
Stucken beitraten, auf die ubrigen, welche im Creditverein
befindliche Guter erbten oder auf andere Weise erwarben,
deren Guter vielleicht wahrend ihrer Unmundigkeit aufge



nommen wurden, kannsiebegreiflich nicht zur Anwendung
kommen. Wie dem auch sey, man kann unmoglich erwar
ten, daß alle Gutsbesitzer, welche dem Verein beizutreten
wunschten, diejenigen Kenntnisse und Erfahrungen in staats
wirthschaftlichen und finanziellen Verhaltnissen befsitzen,
welche zu einem reifen, selbststandigen Urtheil uber allge
meine Creditinstitute befahigen. Man darf vielmehr an
nehmen, daß diejenigen Manner, welche zu des Landes
Besten ein Institut von weit um sich greifender Bedeutung
grundeten, nur mit gereifter Ueberzeugung, nach umfassenden
vorbereitenden Studien, das Werk unternahmen; und daß
ein Institut, dessen Statuten von den Standen vielfach be—
rathen und zuletzt von beiden Großherzoglich mecklenbur
gischen Regierungen gepruft und bestatigt wurden, die ge
wunschten Garantien des sicheren Bestehens und Gedeihens
einschließe. In meinen Augen findet daher derjenige keinen
Tadel, welcher in dem vorliegenden Falle der eigenen Er—
fahrung, ich mochte sagen, dem eignen Instinkte weniger
trauend, ohne Ruckhalt den Untersuchungen und den Ansich
ten Anderer, welche sich in Landesangelegenheiten vielfach
als Manner von Sachkunde und Gradheit bewahrten, bei
pflichtet.— Der Einwurf, daß man auch die Nachtheile
tragen musse und so weiter, fallt zusammen, so bald sich
erweisen laßt, daß man an den Vortheilen ohne die
Nachtheile participiren kann. Von welcher Seite der
Tadel kommen mag, ist auch ganz gleichgultig, denn es
kommt lediglich in Betracht, ob die an dem Creditverein
gerugten Mangel begrundet sind oder nicht, und wie sie
im ersteren Falle abzustellen seyn durften. Selbst wenn
unter den Vorwurfen manche unbegrundet waren, so liegt
darin keine Ursache, die begrundeten unbeachtend zuruckzu
weisen und sich daruber in Indifferentismus, was freilich



das Bequemste, zu beruhigen. Mag der Aufsatz des Herrn
Mercker z. B. viele Uebertreibungen und Unrichtigkeiten
enthalten — was ich einstweilen dahin gestellt seyn lasse —
so findet sich jedenfalls viel Wahres in demselben, welches
wohl eine andere Wurdigung verdient, als ihm widerfuhr.
Welcher Bergmann forderte neben dem edlen auch nicht
taubes Erz aus der Grub!

Der ritterschaftliche Creditverein der Großherzogthumer
Mecklenburg trat im Jahre 1820 ins Leben, nachdem die
Bestatigung der Statuten von Seiten beider Großherzog
lichen Landesregierungen im Juli und September1828 er
folgt war. Die Ansichten uber den Nutzen so wie uber
die Nothwendigkeit der Errichtung des Instituts waren von
Anfang an sehr getheilt, und soll dem Vernehmen nach der
weitblickende verstorbene Geheime Raths-Prasident von
Brandenstein seiner Zeit gewichtige Zweifel hinsichtlich der
von dem Institut zu erwartenden Vortheile erhoben haben.
Daes jetzt eine vollbrachte Thatfache ist, daß der Credit
oerein in Wirksamkeit getreten, so frommt es wenig die
Frage zu verhandeln, ob unter den damaligen Zeitverhalt
nissen großer Nutzen von solchem Institut zu erwarten war,
nur glaube ich darf man nie vergessen, daß die theils da
hingeschiedenen, theils noch lebenden Manner, deren einfluß—
reicher Thatigkeit der Creditverein vorzugsweise seine Be—
grundung verdankt, zu den patriotisch gesinntesten und auf
geklartesten unserer Lande gehorten oder gehoren, und von
dem reinsten Eifer, das Gute zu fordern, beseelt waren.
Man kann auch mit Gewißheit behaupten, daß man ziem—
lich allgemein die patriotischen Bestrebungen der um das
Institut verdienten Manner ehrend anerkannte, und selbst
diejenigen ihre Anerkennung nicht versagten, welche uber
den Werth solcher Creditinstitute uberhaupt anderen Ansich



ten folgten. Mehrere unserer einsichtsvollsten Geschafts
manner sprachen unverholen ihr Lob uber den Creditverein
als ein segensreiches Institut aus, und beurkundeten auch
thatsachlich durch den Beitritt mit ihren Gutern das feste
Vertrauen zum Gedeihen desselben.

Irrthumer und Gebrechen sind spater gewohnlich leicht
erkannt, weil sie sich im Verlauf der Zeit von selbst heraus
stellen, sie aber von Haus aus zu vermeiden, ist meist sehr
schwer, in vielen Fallen unmoglich. Ich bin daher auch
weit entfernt, auf diejenigen, welche zur Begrundung des
Vereins mitwirkten, Vorwurfe zu haufen, zolle ihnen im
Gegentheil gerne Dank und Hochachtung fur ihre so red
lich gemeinten Dienste: nur erwarte ich von ihnen und
allen Mitgliedern des Vereins, daß sie, bevor noch das
Uebel festere Wurzel schlagt, kraftig die Hand zur unge—
saumten Ausbesserung des fur fehlerhaft Erkannten bieten.

Zur Zeit der Errichtung des Creditvereins und mehrere
Jahre darauf war der Zinsfuß in Mecklenburg ziemlich all
gemein 5 Procent, die bei Capitalversuren zu zahlenden
Negocegebuhren betrugen bei dem damals in Mecklenburg
herrschenden, tiefgefuhlten, Geldmangel und dem ungeord—
neten Hypothekenwesen oft mehrere Procent, und viele
Gutsbesitzer, besonders solche, welche mit Geldgeschaften
weniger vertraut oder uberhaupt mehr zur Aengstlichkeit ge
neigt waren, sahen nicht selten in diesen Zeiten der allge—
meinen Geldcalamitat und des gesunkenen Real-Credits
mit Sorge und Angst den Terminen entgegen. Durch den
Eintritt in den Creditoerein waren die nicht uber die Halfte
des taxirten Werths ihrer Grundstucke verschuldeten Guts
besitzer mit einem Schlage allen Wechselfallen der Kundi
gung von Capitalien uberhoben, und da der Zinsfuß von
1Proc. damals fur niedrig galt, so schien auch in diesem



wichtigen Punkte billigen Anforderungen genugt. Ueber die
zu , Proc. der Capitalschuld angeschlagenen jahrlichen
Administrationskosten schien keine Ursache zu klagen, indem
die fruhere Provision und andere Unkosten sich durchschnitt—
lich hoher beliefen. Ueber den sinkenden Fond schien man,
so weit mir die Ansichten der Gutsbesitzer bekannt gewor
den sind, eine gute Meinung zu hegen; fur den Augenblick
sowol als fur die Folge dauchte die Zahlung von , Proc.
von keiner großen Erheblichkeit, und die Aussicht nach Ver
lauf von vielen Jahren allmalig ein bedeutendes Capital
anwachsen zu sehen, schien auf keine Weise beunruhigend,
sondern jedenfalls eine hochst erfreuliche Zugabe. Fur
manche Gutsbesitzer war die Errichtung der Hypotheken
bucher wegen Feststellung der Prioritat der Forderung mit
oielen Schwierigkeiten und Kosten verbunden, und fand
dieß im erhoheten Grade bei denjenigen Statt, welche meh
rere Guter besaßen, auf denen Generalhypotheken ruhten,
und Vertheilung der Schulden und Liberirung einzelner
Guter eintreten mußte. Diesen Unannehmlichkeiten und
Kosten konnte bei einigem Entgegenkommen der Hypothe
kenbehorde durch den Eintritt in den Creditverein großten
theils vorgebeugt werden, da dem Creditverein die Prioritat
der einzelnen Forderungen gleichgultig ist, sobald diese nur
innerhalb der bepfandbrieften Summe fallen.—Sah man
auf die augenblicklichen Zeitverhaltnisse, so schien der Cre—
ditverein in der That in den meisten Beziehungen ein ganz
heilsames Institut, und da der Austritt zudem leicht mog
lich schien, so furchtete wol Keiner in einen Holweg ohne
Ausgang zu gerathen. Ueber den inneren Mechanismus
des Instituts, mit Ausnahme der Taxgrundsatze, haben sich
wol Wenige eine durchdringende, klare Ansicht ausgebildet
gehabt, man vertraute in diesen Punkten der Einsicht der
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Manner, welche an die Spitze des Instituts traten, und
deren Eifer und Geschaftstact wol von Keinem bezweifelt
wurde. — Irre ich nicht, so erschien der Creditverein im
Anfange seines Bestehens ungefahr in diesem Lichte den
meisten Gutsbesitzern. Entschiedene Gegner desselben gab
es wol nur wenige, aber auf der andern Seite versprachen
sich auch nur wenige große uberwiegende Vortheile
bon demselben. Die Mehrzahl der Gutsbesitzer schien in
ihrem Urtheile uber den Werth des Creditvereins zu keinem
festen Resultat gelangen zu konnen, wenigstens hat der Er
folg bewiesen, daß sie durch kein entscheidendes Moment
zum Beitritt veranlaßt wurden (viele meldeten sich zur
Aufnahme, trugen die zuweilen nicht unbedeutenden Kosten
der Taxation c. und zogen nachher wieder zuruck). Ver
kannten sie auch auf der einen Seite die Annehmlichkeit
aicht der Capitalversuren bis zum Betrage der Normal
schulden uberhoben zu seyn, vielleicht auch zeitweise ein Be
trachtliches an Zinsen zu sparen, so erschien doch auf der
anderen, abgesehen von den mancherlei meist freilich in den
Gutsverhaltnissen begrundeten Schwierigkeiten und Kosten,
welche mit der Aufnahme verknupft, die Unterwerfung unter
vbiele beschrankende Bedingungen, so nothwendig solche der
Natur des Instituts nach auch seyn mogen, als prompte Zins
zahlung bei Gefahr gestrackter Execution, gewisse solidarische
Verpflichtungen u. s. w. allerdings ein beachtungswerthes
Opfer. Die Neuheit der Sache hielt anfangs auch man
chen Gutsbesitzer vom Eintritte ab. Unter diesen und an
deren wichtigen, bald zu gedenkenden, Umstanden, wo
die Vortheile durch die Nachtheile aufgewogen oder uber
wogen wurden, konnte unter den Gutsbesitzern keine leb
hafte Neigung, sich dem neuen Vereine anzuschließen, auf



kommen. Die Stimmung fur das Institut war und blieb
lau, und zeigte sich zuletzt demselben entschieden ungunstig.

Aus der nachstehenden Uebersicht erhellt am besten,
wie sich bis auf die gegenwartige Zeit die active Theil—
nahme kund gab.

Es traten dem Verein bei: Im Jahre 1820 bis

Trinit. 1821 inel. 20 Gutsbesitzer oder Gutsherrschaften;
von Trinitatis 21 bis Trinitatis 22 inch.7;

22 « 23 —12;

24 8;
25 23
26

27 4;
28 — 13

29 — 43

30 — 53

31

32

33 4
34—

35 3
38 — 03

(wo ein Mitglied mit mehreren Gutern zu verschiedenen
Zeiten dem Vereine beitrat, ist es immer nur einmal, und
zwar beim ersten Eintritt, gerechnet worden).

Aus dem Verein traten: Freudenfeld 1827 und 28

mit Cowalz, Thelkow, Sophienhof und Starkow; von
Alten 1828 mit Blucher; von Treuenfels 1833 mit Rep
zien ganz und 1834 und 36 mit Mollenbeck etwa bis zur
Halfte der Normalschulden; Kortum 1836 mit Zehna;
und Schlettwein 1838 mit Bandelsdorf.
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An Pfandbriefen sind auf die aufgenommenen Guter
ausgegeben worden:
bis Trin. 1821 inel fur 467,317x9N3.u.421,124Gold.

22 — 642,0004 — 597,225« —

23 1,100,707. — 751,2715 « —-

24 1,3350,2755. - 808, 200 « —

25 1,3835,8004 — 929,825 « —

26- 1,734,700« — 1, 140,925 «
27 1,880,330 . — 1312,025 «

28 1,876,050 « — 1,318,830 «

29 2,015,925 — 1,365,600 «

30 —ADDD
31 2167, 38254 — 1,740,200 « —

32 2,181,475 4 — 1,780,550 « —

33 2216,07880 — 1,783,8350 « -

34 2,336,300 « — 1,793,200 . -

35 2384,975 —- 1,920,275 —

36 2,347,5825. —-1,920, 275 « —

37 2,319,450 4 — 1,918,975 4 —

Von diesen Pfandbriefen kommen auf 2271 Hufen im
Mecklenburgischen Kreise, taxirt zu 3,401,287 3 Nq.:
— 1,142,778 x Nu. und 241,6754 Gold;

auf 2648/, Hufen im Wendischen Kreise, taxirt
zu 4,015,8354 ß Na.:
—1,172,575 .8 Na. und 813,850 5 Gold;

auf 112/, Hufen im Stargarder Kreise; taxirt
zu 1,974,980 * Gold:
— 4100 58 Na. und 863, 450 8 Gold.

Im sinkenden Fond befanden sich Trinitatis 1837
Pfandbriefe auf:

144,650 Ne. und
— 54,425 8 Gold.



Diese Pfandbriefe sind bekanntlich außer Cours gesetzt,
und in den beiden letzten Jahren sowol von der Lokal
Committe fur Revision der Rechnungen, als vom Engern
Ausschuß als Revisions-Committe Stuck fur Stuck inspi—
tirt worden.

Im steigenden Fond Pfandbriefe auf:
 16,700 „5 N. und
— 4175 8 Gold.

In Circulation befanden sich daher Trinitatis 1837
nur Pfandbriefe auf:

 — 2,158,100 * NRr. und
 — 1,860,375 8 Gold.

Von den eingetretenen Mitgliedern besaßen viele einen
Complex mehrerer Guter ), andere wohnten im Auslande,
andere waren minoren. Bei allen diesen traten also, was

wohl zu beachten ist, besondere Umstande hinzu, welche den
Eintritt in den Verein wunschenswerth erscheinen ließen,
denn offenbar ist unter solchen Verhaltnissen eine Verein
fachung der Administration ein sehr wesentliches Desiderium.

Forschen wir nach den Ursachen, welche ein solches
Schwanken in dem offentlichen Urtheile uber den Werth
eines in seiner Einrichtung unverandert gebliebenen oder
nur verbesserten Creditwerks begrunden konnte, so durften
sich folgende Betrachtungen ergeben:

Der Creditverein bildete im Anfange seines Bestehens
dem fruheren noch ungeordneten Hypothekenwesen gegen

) v. Maltzahn-Rothenmoor 532/, Hufen, v. Wallmoden-Gim
born 322/3 H., v. Flotow 28/, H., v. Oertzen-Lubbersdorf
221/ H., v. Maltzahn-Penzlin 211/, H., Paepke 182/ H.,
v. d. Schulenburg 180 H., v. Hammerstein 142/, H., v. Lutzow
132/. H., v. Rieben 122/ H., v. Hessenstein Un/ H., Freuden
feld 111/, H., v. Pluskow 11 H., v. BlucherSukow 0n/, H.,
v. Maltzahn-Herzberg 105.
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uber einen sehr erfreulichen Gegensatz; dieser mußte aber
schwinden, so wie allmalig fur alle ritterschaftliche Guter
geordnete Hypothekenbucher niedergelegt wurden, und der
ganze Geldverkehr schon aus diesem Grunde in Mecklenburg
einen leichteren und sicheren Gang gewann. Dies Verhalt
niß allein mußte unter ubrigens gleichen Umstanden schon
den Zinsfuß bei Darlehn auf ritterschaftliche Grundstücke
etwas herabdrucken, und da nun die Verhaltnisse des allge
meinen Geldmarkts einen niedrigen Zinsfuß bedungen, so
konnte es nicht ausbleiben, daß der Creditverein relativ
wenigere Vortheile als anfangs darbot, und das Bedurf
niß demselben beizutreten immer mehr und mehr schwand;
ja es mußte endlich das verkehrte Verhaltniß eintreten, daß
der Creditverein seinen Mitgliedern in den meisten Bezie—
hungen unbezweifelt nachtheilig wurde. Den nicht zum
Vereine gehorenden Gutsbesitzern ward es bei geordneten
Hypothekenbuchern und bei dem wachsenden Anbot von
Capitalien *) oft selbst ohne Einmischung Dritter, also mit
Vermeidung der Negocegebuhren, ein Leichtes Gelder zu
einem niedrigen Zinsfuß anzuleihen, den Mitgliedern des
Creditvereins lag dagegen die schwere Last auf, ein auf
) Man vedenke nur, welche Summen durch die gesteigerte Woll

production und bei den hohen Wollpreisen in den letzten Jah
ren nach Mecklenburg flossen. Herr Jeppe, welcher bei der
hiesigen Wollniederlage angestellt ist und seit Jahren in seinem
Beschaft gleichsam lebt und webt, berechnet die Quantitat der
—0
ANuslande verkauften Wolle auf circa 120,000 Stein, wobei er
sich nicht verhehlt, daß diese Zahl um 10,000 unrichtig seyn
konne. Im Jahre 1833 betrug der Durchschnittspreis der
Wolle auf dem Wollmarkte zu Gustrow (nach der in den An—
nalen der mecklenb. Landwirthsch. fur 1837. 2. S. 688. befind
lichen Tabelle) fur den Stein 17 48 32 33 1834 — 15 363;
1835 — 14 36/33 18036 - 16 124Gold.
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viel großere Theilnahme berechnetes Institut, dessen erste
Einrichtung noch mit besonderen Kosten verknupft war, in
seinem ganzen großartigen Zuschnitt mit drei Kreis-Direc
tionen, Kreis-Kassen und vielen Commanditen im In
und Auslande (als zu Hamburg, Hannover, Braun
schweig, Leipzig) zu unterhalten, und naturlich allen an
deren Verpflichtungen auf gleiche Weise wie anfangs zu
genugen. Die gunstigere Gestaltung des ganzen Credit
wesens in Mecklenburg war zum Theil eben durch die Er—
richtung des Creditvereins hervorgerufen, indem dieser ein
geordnetes Hypothekenwesen bedung, und zur Zeit der
großten Bedrangniß, wo die Folgen der Kriegsjahre noch
tief empfunden wurden, die landlichen Produkte auf einen
ungewohnlich niedrigen Preis gesunken waren *), große Capi
talien, welche einzelne Gutsbesitzer damals schwerlich anzu
schaffen vermocht hatten, aus dem Auslande hereinzog ).

) In Rostock galt der Scheffel
den 1. Juni 18. Octbr. 23. Octbr. 1. Octbr.

1822. 1823. 1824. 1825.
Waitzen 17-28; 26—3132—-2843; 28—- 34.
Roggen 13—15;15—17314—1553;17—30.
Erbsen 10-5143 14-ÿ 163 15—-17; 16-20.
Gerste 7— 8; 10- 13; 13-3 19; 14-214.
dafer 4- 63 8-103 8-11 3 10-14.

Der Durchschnittspreis der Wolle war auf dem Wollmarkte
zu Gustrow im Jahr 1822 — 945 36 /33; 1823 — 78 36343
1824 — 808 2243 Gold.

Durch die Mandatare im Auslande wurden folgende Summen
angeschafft:
bis Trinitatis 1821 — 192, 18358 Ns3. und 68,9008Gold.

— Ant. u.Trin. 22 — 392,61 6 un n 56,826 u n

23 — 646,425 un * 153,200 / 4

24 - 223,417 188,378

25 — 98,550 u 108, 125 4 0

26 — 39,325 78,626 —
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Mit Recht darf man daher auch wol behaupten, daß
das Institut großeren Nutzen fur Andere stiftete als fur
den Kreis der eignen Mitglieder. Der gegenwar—
tige Nachtheil des Creditvereins liegt also weniger in der
uber die ursprungliche Satzung hinausgehenden Beisteuer
der Mitglieder zu den Administrationskosten — welche aller

dings auf einen langeren Zeitraum nicht unerheblich ist )
—sondern in der vortheilhaften Gestaltung des

ganzen Creditwesens in Mecklenburg uber—
haupt, mithin in einer Erscheinung, die den wahrhaften
Patrioten mit der innigsten Freude erfullen muß. Bei
einer Wiederkehr der alten Verhaltnisse— wie das Hypo—

thekenwesen auf den alten Zustand wieder zuruckkehren
konnte, ist freilich nicht einzusehen — oder beim Eintreten
anderer unglucklichen Umstande, als Krieg, Revolution,
ungemessener Speculationswuth mit Capitalien, welche den
Zinsfuß allgemein auf 5 Procent oder hoher trieben, wur
den die zahlreichen Tadler des Creditvereins mit einem Mal
oerstummen, und vielleicht nur deshalb ihre Zufriedenheit
nicht offentlich laut werden lassen, um nicht mit ihren
fruheren Ausspruchen in zu grellen Widerspruch zu treten.

) Schon 1821 wurde das Legegeld von » Procent auf 1 Procent
erhoht, desgleichen in verschiedenen Jahren darauf unter der
Benennung von gezwungener Anleihe ein außerordentlicher Bei
trag von einem halben Procent der bepfandbrieften Schuld, um
die Verlegenheiten der Administrationskasse (welche im Septbr.
1825 etwa 60,000 Schulden creirt hatte) zu decken, von den
Mitgliedern erhoben. Diese außerordentlichen Beitrage wer
den freilich verzinst und sammt dem zweiten halben Procent
Legegeld allmalig wieder zuruckgezahlt, dies wird aber nur
dadurch moglich, daß bekanntlich die Beitrage zu den Admi
—IXD 3/. Procent erhoht
vurden.



27

Die offentliche Stimme uber den Werth oder Unwerth des
Creditvereins wird sich wenig nach den eigentlichen, dem
Institut zu Grunde liegenden Principien richten, sondern
nach den augenblicklichen Zeitverhaltnissen, und mit diesen
wie ein Barometer steigen und fallen; dasselbe Institut bei
ganz unverandertem System wird bald fur vortrefflich und
schutzend, bald fur nachtheilig und druckend gelten, und
nicht mit Unrecht, denn — man kannesnicht oft genug
wiederholen — der Werth eines Creditvereins ist fur die

Mitglieder kein absoluter sondern ein relativer. So wie
die Schuldverhaltnisse der mecklenburgischen Gutsbesitzer,
welche nicht an dem Vereine Theil nehmen, sich auf ge—
wohnlichem Wege eben so leicht ordnen und sicher stellen
lassen, so ist der Verein uberflussig, ja wegen der vielen
Beschrankungen und aus der solidarischen Verpflichtung
moglicher Weise entspringenden Verwicklungen, denen die
Mitglieder desselben ausgesetzt sind, offenbar nachtheilig.
Man begiebt sich unbezweifelt nur deshalb in ein gewisses
Zwangsverhaltniß, um auf der anderen Seite eine ent
sprechende Entschadigung zu sinden. Eine andere Sache
ware es freilich, wenn ein Creditverein errichtet wurde, um

vorzugsweise das Interesse der Glaubiger zu berucksichtigen,
denn der Nutzen von Schulddocumenten, welche mit der
hypothekarischen Sicherheit auch die Annehmlichkeit der
leichteren Circulation und sicheren Zinserhebung mit Aus
schließung aller Kosten verbinden, ist in vielen Fallen sehr
erheblich. Ueberall wo verantwortliche Administratoren,
Curatoren oder Vormunder als solche Capitalien zu belegen
haben, werden solche Papiere besonders gesucht, und oft
selbst gegen Erlegung eines bedeutenden Agios gekauft.
Man weiß aber, daß diese Rucksichten nicht den Credit
verein ins Leben riefen, und mochten auch in der That die



auslandischen Capitalisten, von denen die meiste Hulfe er
wartet wurde, diese zarte Fursorge kaum erkennt haben.

Wenn nichts desto weniger in den Statuten des Cre
ditvereins das Interesse der Glaubiger besondere Beruck—
sichtigung gefunden hat — sie konnen z. B. ohne alle pro
zessualische Weiterungen und Kosten ihre Forderungen zur
Verfallzeit mit der erwunschten Leichtigkeit realisiren oder
seder Zeit cediren — so sind diese Bestimmungen offenbar
nur im Interesse des Instituts getroffen, um Capitalien
unter gunstigeren Bedingungen anzuleihen. Sie sind eine
aaturliche Nebenwirkung des Instituts und erscheinen nur,
ssolirt betrachtet, als eine Begunstigung der Glaubiger, denn
die ganze Idee einer Vereinigung von Gutsbesitzern Zwecks
gemeinsamer Contrahirung von Schulden bedingt zugleich
eine gewisse, den Glaubigern zu Gute kommende, solidari
sche Verpflichtung von Seiten der Schuldner. In wie
weit die hohen Landesregierungen, das Ganze mit gleicher
Fursorge umfassend, durch die Bestatigung des Vereins
das Interesse der damals existirenden Glaubiger der Guts
besitzer zu fordern dachten, vermag ich nicht anzugeben,
glaube aber, daß Dieselben sowol, als die Manner, welche
in der hochsten Uneigennutzigkeit zur Begrundung des In
stituts mitwirkten, den Glaubigern nicht mehr zuzuwenden
beabsichtigten, als diese der Natur des ganzen Darlehns
geschafts nach verlangen und erwarten konnten, namlich
bollstandige Befriedigung rucksichtlich ihrer Forderungen.

Diese wenigen Andeutungen galten der Vergangenheit,
versuchen wir jetzt zu entwickeln, welche Vortheile oder
Nachtheile fur dieZukunft aus dem Verein den Mit
gliedern erwachsen durften. Diese Untersuchung ist von
dem großten praktischen Interesse, denn an sie knupft sich
die eigentliche Lebensfrage fur das Institut; die Erforschung
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aller fruheren Schicksale des Vereins ist nur in so weit von
besonderer Wichtigkeit, als sie zur Aufklarung der ersten
Frage dient.

Der Werth des Creditvereins wird durch die jedesmali
gen Zeitverhaltnisse bedingt, und vor Allem durch diejeni
gen, welche den Zinsfuß reguliren. Daß die Hohe
des Zinsfußes der eigentliche Cardinalpunkt ist, um den
das Wohl und Weh des Vereins sich dreht, liegt zu offen
am Tage, als daß es einer weiteren Darlegung bedurfte;
wir fassen daher diesen Punkt allein ins Auge und verein—
fachen dadurch zugleich die Untersuchung. Wer vermag nun
prophetisch in die Zukunft zu schaun und mit an Wahr
heit grenzender Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, wie hoch
sich der Zinsfuß in Mecklenburg nur nach 10, 20 oder
30 Jahren stellen mag? und doch umfaßt der Zeitraum
von 30 Jahren noch nicht die halbe Lebensdauer, auf
welche der Creditverein berechnet wurde. Bei einiger Theil
nahme wurde der Creditverein seiner gegenwartigen Einrich
tung nach fort dauernd bestehen mussen, woraus, wenn
nicht Abanderungen wegen des bedungenen Zinsfußes tc.
getroffen wurden, in der Folge die großten Inconsequenzen
und Absurditaten entspringen konnten.

Die Verhaltnisse, welche auf die Hohe des Zinsfußes
einwirken, sind so mannigfaltig und verketten einander so
gegenseitig, daß die resultirende Gesammtwirkung derselben
im Voraus keiner Berechnung unterworfen werden kann.
Mag man immerhin aus allgemeinen Grunden annehmen,
daß der Geldverkehr im Allgemeinen auf eine einfachere,
naturmaßigere Basis zuruckkehren werde (in Nordamerika
zeigte sich unlangst das Gegentheil), so bleiben doch hin
reichend Momente ubrig, welche, großen Einfluß auf den
Marktpreis der Capitalien ubend, sich aller menschlichen

*
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Voraussicht entziehen. Ein Columbus fand den Weg nach
Amerika, und hundert Jahre spater stieg der ganze Stock
an Gold und Silbermunzen in Europa, die Verwendung
der edlen Metalle zu Utensilien und Luxusartikeln ungerech—
net, etwa auf das Vierfache. Es giebt viele verstandige
Manner, welche der Ansicht sind, daß der Zinsfuß in un
serem Lande auf ferne Zeiten hin um 4 Procent oscilliren
werde, und welche bereit seyn durften auf diese Muthma
tung hin wichtige Verpflichtungen einzugehen, fragt man sie
aber nach den Grunden zu solcher Annahme, so berufen sie
sich auf die Erfahrungen der Vorzeit oder auf meist ganz
willkuhrliche Voraussetzungen. Die Vorzeit giebt aber
grade vom Schwanken des Zinsfußes die auffallendsten
Beweise, und selbst die Gegenwart lehrt, daß zu gleicher
Zeit in verschiedenen cultivirten Landern der Zinsfuß eine
sehr ungleiche Hohe erreicht, ja daß in verschiedenen an ein
ander grenzenden Theilen eines und desselben Landes, z. B.
in Preußen, der Zinsfuß je nach provinziellen Verhaltnissen/
als Legislation, Armuth oder Betriebsamkeit der Bevolke
rung, eine bis zu 1 Procent steigende Verschiedenheit zei
gen kann.

In England war der gesetzliche Zinsfuß 1546 —
1573 zehn Procent und sank allmalig bis zum Jahr 1714
auf 3 Procent, wahrend der wirkliche Zinsfuß bis zur
Mitte des 18ten Jahrhunderts auf 3 Procent fiel, und
diesem Satze unter verschiedenen Schwankungen bis zum
Jahre 1792 nahe blieb. Das spatere Steigen erklart sich
aus der Nachfrage nach Capitalien zur unproductiven Ver
wendung. Zwolf Jahre nach Herstellung des allgemeinen
Friedens war der Zinsfuß noch nicht auf jene fruhere Taxe
zuruckgefallen, welches man wohl den großen Fortschritten
in der Kunst zu produciren zuschreiben kann.
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In Frankreich wurde der gesetzliche Zinsfuß 1576
auf !/ also auf 8i/, Procent; 1601 auf 6!.3 1634 auf
55/0: 1665 auf 5; 1766 auf 4 Procent festgesetzt. Spa—
ter stieg in Folge außerordentlicher Ereignisse der wirkliche
Zinsfuß wieder, und jetzt darf er wol in Frankreich bei
guter Hypothek zu 31/, Procent angenommen werden.

Da der gesetzliche Zinsfuß dem Marktpreis der Capi
talien zu folgen pflegt, so beweisen obige (aus Nebenius
Schrift uber den offentlichen Credit S. 65 entnommenen)
Angaben zur Genuge wie außerst schwankend der Zinsfuß
in den letzten Jahrhunderten im Handel und Wandel war.

Mein geehrter College, Herr Prof. Kammerer, hat
mir noch einige Notizen uber den gesetzlichen Zinssuß in
Mecklenburg gegeben, welche ich hier, als zur Sache
gehorend, folgen lasse.

1562 wurde durch eine mecklenb. Polizeiordnung (S.
Barensprung Gesetzsamml. B. 4. S. 59 u. 60) bestimmt,
daß nicht mehr als 3 Procent genommen werden sollten.
Dieß Gesetz scheint aber nicht in Anwendung gekommen zu
seyn, oder Hindernisse gefunden zu haben, weil in der
Polizeiordnung von 1572 (Siehe Mecklenb. Grundgesetze
S. 187 und 188) bis auf Weiteres 6 Procent Zinsen zu
nehmen erlaubt wurde, welche Bestimmung durch eine spa
tere Verordnung vom 2östen Juni 1655 (Barensprung
B. 2. S. 328), wonach 6 Procent Zinsen als die lan
desublichen gestattet waren, ihre Bestatigung gefunden
hat. Durch die Verordnug vom 20sten Februar 1662
(Barensprung B. 2. S. 330) wurde indessen den Canz
leien befohlen nie mehr als 53 Procent passiren zu lassen.
Durch ein Herzogliches Rescript vom 16ten Marz 1718
(Barensprung B. 2. S. 331) ist indessen den Gerichten
erlaubt worden auf 6G Procent Zinsen zu erkennen, wenn



Regierung und Lehnscanzlei ihren Consens dazu ertheilt
haben. Nach der allerneuesten Verordnung vom Ihten Ja
nuar 1825 ist bestimmt worden, daß sammtliche Gerichte
nur auf 5 Procent erkennen durfen (officielles Wochenbl.
1825 St. 5.).

Haben schon die Verhaltnisse fruherer Jahrhunderte
Veranderungen des Zinsfußes in der angegebenen Art be—
wirkt, so wird es auch in der Zukunft an Erscheinungen
nicht fehlen, welche hierauf von Einfluß sind. Man darf
auch nicht vergessen, daß mit dem Anfange dieses Jahrhun
derts, eigentlich erst nach dem letzten großen Weltfrieden,
ein neues Element hinzugekommen ist, welches auf die Um
gestaltung der socialen Verhaltnisse civilisirter Volker den
machtigsten Einfluß außert, namlich die durch die Wissen
schaft geregelte Anwendung der Naturkrafte zu den
verschiedensten Lebenszwecken. Erst seit dieser Zeit kommen
die Gesetze der Mechanik, Physik und Chemie, theils durch
den Calcul, theils durch das Experiment gefunden, der In
dustrie im großartigen Maaßstabe zu Nutz, und schon sind
die durch kunstliche Combination oder Vertheilung der Na
turkrafte gewonnenen Resultate so unermeßlich, daß sie sich
kaum einer ubersichtlichen Berechnung unterwerfen lassen.
Neben der lebenden Bevolkerung taucht eine machtiger wir
kende todte auf, welche ohne Rast und Ruh innerhalb der
Schranken ewiger Naturgesetze nach dem Willen des mensch
lichen Geistes ihre Werke vollbringt. Die verschiedenartig
sten Bewegungen der kunstfertigen menschlichen Hand wer
den durch sinnreiche Combinationen der mechanischen Po
tenzen ersetzt *), der unsichtbare Dampf vertritt die Kraft

) Man hat z. B. berechnet, daß allein in Lancaster im Jahre
1825 die Spinnmaschinen eine solche Masse von Baumwollen
garn geliefert haben, daß 21,320,000 Personen erforderlich
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von Millionen Arme, und die geheimnißvollen chemischen
Krafte dienen auf tausendfache Weise zur Umwandlung und
Verarbeitung irdischer Stoffe. Diese Fortschritte in der
materiellen Cultur der Menschheit gehen ihren Riesengang
und gestatten nicht mehr die Zukunft mit dem Maaßstab
der Vergangenheit zu messen.

Das Materielle eilt dem Geistigen voran und burgert

sich als starres unbeugsames Element so in alle Lebensver
haltnisse ein, daß oft die Weisheit unserer besten Kopfe
nicht ausreicht, das Neue zu bandigen, ordnen und mit
den alten gegebenen Zustanden in einen heilsamen Verband
zu bringen. Beispiele zur Unterstutzung dieser Behauptun
gen behalte ich mir an einem anderen Orte vor, hier muß
ich mich mit der allgemeinen Andeutung begnugen, daß die
rationelle Benutzung der Naturkrafte ins Unermeßliche aus
gedehnt werden kann, und wahrscheinlich innerhalb eines
halben Jahrhunderts zu einer solchen Steigerung der Pro
duction fuhren wird, welche sich selbst der kuhnste Denker
kaum zu versinnlichen vermag. Unbestritten außern diese
Verhaltnisse direct und indirect einen großen Einfluß auf
den Marktpreis der Capitalien, sie fallen aber gleich den
ubrigen Weltbegebenheiten, welche Veranderungen des all
gemeinen Zinsfußes herbeifuhren, außerhalb des Kreises
menschlicher Voraussicht. Alle Muthmaßungen und Wahr—
scheinlichkeitsberechnungen rucksichtlich der Hohe des zukunf
tigen Zinsfußes entbehren eines sicheren Ausgangspunktes,

gewesen seyn wurden, um sie mit dem Spinnrade oder mit
der Spindel herzustellen. Mit der Wolle verhalt es sich auf
ahnliche Weise: statt daß vor der Einfuhrung der Spinn
maschinen nur wenige alte Weiber und arme Tuchmacher die
selbe verarbeiteten, nahrt der Wollverkehr jetzt Millionen
Menschen, und der Landmann löst in vielen Landern Europas
einen Haupttheil seiner Einnahme aus der Wolle.
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und dieses Verhaltnisses stets eingedenk zu seyn ist bei
Grundung von Creditinstituten besonders wichtig, weil sonst
leicht schwer zu bußende Mißgriffe begangen werden.

Institute wie Creditvereine, deren Bedeutung und
Nutzen offenbar durch außere Zeitverhaltnisse bedingt werden,
durfen daher, wenn lange Dauer in ihrem Zwecke liegt,
auf keinen unveranderlichen Basen beruhen, son—
dern mussen sich der Zeit anschmiegen und in ihren Statu—
ten provisorische Bestimmungen aufnehmen.

Stellen wir nun die wichtige Frage, ob der Credit
verein in seiner gegenwartigen Form den jetzigen Zeitver
haltnissen entspreche, so brauchen wir zur Beantwortung
derselben keine tiefsinnigen Forschungen anzustellen, sondern
lediglich an den einfachen, nuchternen Verstand unserer
mecklenburgischen Gutsbesitzer zu appelliren, welche diese
Frage ubrigens schon im Voraus beantwortet haben. Ju—
ristische oder historische Deductionen so wie Vertrostungen
auf die Zukunft disputiren uns kein halbes Procent Zinsen
und drei Achtel Hrocent Administrationskosten fort, und die
Entdeckung, daß Alles den Einrichtungen und Schicksalen
des Instituts gemaß ganz naturlich zugeht, interessirt we
nig, so bald sie nicht zu der anderen Entdeckung fuhrt,
wie man ohne große Opfer aus diesem kunstlich naturlichen
in den ungekunstelt naturlichen Zustand gelangen
konne.

Die Mitglieder des Creditvereins verzinsen die bepfand
briefte Schuld, welche sich nicht uber den halben Taxwerth
der Grundstucke erstrecken darf, und die erste Stelle im
Hypothekenbuche erhalt, mit 4 Procent, und zahlen fur die
moglichste Sicherstellung dieses wunschenswerthen Verhalt
nisses jahrlich ?/, Procent zu den Administrationskosten.

Nichtmitglieder des Vereins erhalten bis 5000 8 auf
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die Hufe mittlerer Qualitat fast uberall zu Zu/, Procent
angeliehen, und sparen bei der Einfachheit und Leichtigkeit
solcher Geschafte heutigen Tags haufig alle Negoce- und
Provisions-Gebuhren.

Die Mitglieder des Vereins befinden sich rucksichtlich
der punktlichen Bezahlung der Zinsen und Beitrage zu den
Administrationskosten und dem sinkenden Fond unter einer
strengen Oberaufsicht, gleichsam einer Art von Bevormundung.
Nach Ablauf der zur Einnahme der Zinsen c. bestimmten
Termine tritt nach §. 72, 73 und 74 der Statuten sogleich
eine Verwarnung an den restirenden Gutsbesitzer ein, die
falligen Zinsen c. binnen 8 Tagen bei Vermeidung der
zu erwirkenden Execution zu bezahlen. Nach dieser vergeb
lich verstrichenen Verwarnungsfrist erfolgt sogleich und ohne
weiteren Verzug die Anzeige der Restanten bei dem com
petenten Landesgericht, welches sodann ohne Weiteres lang
stens binnen 3 Tagen die Executoriales absque praemon.
ausfertigt, und sind die Landesgerichtsexecutoren zur schnell
sten Executionsvollstreckung verpflichtet. Wo die Execution
nicht mehr ausreicht, tritt sofort Sequestration ein, wobei,
wenn keine Uebernormalschulden vorhanden, die Hauptdirec
tion unmittelbar, und im anderen Falle auf Bestellung
des Landesgerichts ohne Weiteres, unverzuglich und lang
stens binnen 8 Tagen die Kreisdirection die Administration
ubernimmt, und das Gericht unter Umstanden rasch zum
Verkaufe schreitet. Nur bei ungewohnlichen, ohne Ver
schulden der Gutsbesitzer eingetretenen Unglucksfallen wird
nach 8. 78. eine hochstens auf ein halbes Jahr sich er
streckende Frist, wenn der Gutsbesitzer zur gehorigen Zeit
die Anzeige macht, gestattet. — Bei Nichtmitgliedern fin
den alle diese Maaßregeln nicht Statt, und die Sache geht
ihren gewohnlichen, jedenfalls langsameren Gang.
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Die Mitglieder des Vereins konnen, abgesehen von
der zuerst sehr langsam erfolgenden Tilgung der Schuld
durch den sinkenden Fond, auf keine andere Weise zu einem
außerordentlichen Abtrag der bepfandbrieften Schuld kom
men als durch Einreichung von Pfandbriefen; sie mussen
daher in einem solchen Fall das hohe Agio der Pfandbriefe
bezahlen, und haben außerdem noch Muhe letzterer uber
haupt habhaft zu werden, da sich die meisten bekanntlich
im Auslande) oder in festen Handen befinden. Falle der
Art, wo bei einem Wechsel im Besitz der zum Creditverein
gehorenden Guter der neue Eigenthumer einen Theil der
bepfandbrieften Schuld auf außerordentlichem Wege abzu
tragen wunscht, sind schon vorgekommen, und werden dem
naturlichen Laufe der Dinge nach auch in der Folge nicht
ausbleiben, da begreiflich der neue Besitzer, uberall, wo
er nicht die ganze Summe vom Creditverein anzuleihen

braucht, oder sein uberschussiges Capital hoher als 42/.
Procent, was sich wol selten ereignen mochte, zu nutzen
vermag, mit seinem Vermogen Schulden abzutragen wun

schen muß.
Ganz abgesehen davon, daß einzelne Gutsbesitzer, un

7 Pfandbriefe wurden verwaltet Trinitatis 1837 vei dem Man
datario:
zu Hamburg im Betrag von 503,73048N.u. 203,000 Gold.
„Hannover / 87,5000 — 991,8000 —
„Braunschweig „24,3000 — 271,930 . —

u Leipzig u n n —RXX a — 10,150 . —

Summa948,3002 Na. u. 1,476,600-Gold.
Diese Summen sind bedeutender als die Addition der auf

S. 15 aufgeführten, von den verschiedenen Mandataren im
tuslande angeschafften Capitalien ergiebt, in dem zu Zins
zahlungen nach dem Auslande Pfandbriefe benutzt worden
sind und so weiter.
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ter allen Umstanden zum Sparsystem geneigt, oder auf an
dere Weise dazu in den Stand gesetzt, bald zu dieser bald
zu jener Zeit einen Theil der bepfandbrieften Schuld tilgen
mochten, befinden sich bei gunstigen Conjuncturen fur den
Landmann die meisten zum Creditverein verbundenen Guts
besitzer mehr oder weniger in einer ahnlichen Lage; sie
mussen entweder zu hohem Preise (zu 108 bis 109 Procent)
Pfandbriefe aufkaufen, oder ihre Guter in einer kunstlichen
Verschuldung erhalten und alle Nachtheile dieser Verhalt
nisse tragen.

Die mancherlei Verlegenheiten und Nachtheile, welche
den Vereinsmitgliedern kunftig in steigendem Maaße aus
dem sinkenden Fond als integrirenden Theil des
Ganzen erwachsen durften, will ich einstweilen unberuck
sichtigt lassen; sie konnen aber einen ernstlichen Charakter
annehmen.

Ein anderer bei anhaltend niedrigem Zinsfuß vielleicht
noch mehr hervortretender Nachtheil entspringt den Vereins
mitgliedern aus dem Umstande, daß der Zinsfuß selbst als
Hauptfaktor der Große des Taxwerths eines Guts eingeht,
aber nicht als veranderliche, sondern als constante Große.
Gegen die Taxprincipien als solche weiß ich nichts einzu
wenden, finde sie im Gegentheil, so weit ich die Sache
ohne besondere Prufung übersehe, sehr zweckmaßig, aber
der Uebelstand, der den zum Creditverein verbundenen Guts
besitzern rucksichtlich der Taxe aus dem niedrigen Zinsfuß
erwachsen kann, ist eben in der Natur der ganzen Sache
begrundet, erscheint als unvermeidliche Folge des gewisser
Maaßen unnaturlichen Strebens auf einen langen, langen
Zeitraum hin den Werth der Guter abschatzen zu wollen.
Nach den Statuten unseres Creditvereins wird der Tax
werth eines Guts bekanntlich nach dem Ertragswerth des—



7 F

selben — welcher mit Zugrundlegung der bei der Directo

rial- Vermessung aufgenommenen Charten, Bonitirungs
protokolle und Feldregister nach den den Statuten beige
gebenen Taxtabellen, deduetis deducendis, ermit—
delt wird — auf die Weise gefunden, daß die als reiner

Ueberschuß sich ergebende Summe mit 41/, Procent zu
Capital, als Capitalwerth des Guts berechnet wird. Im
Allgemeinen laßt sich wol gegen diese Taxnorm nichts ein
wenden, wenigstens weiß ich zur Zeit keine bessere in Vor
schlag zu bringen, aber es bleibt nichts desto weniger wahr,
daß der Taxwerth nur dann einiger Maaßen das richtige
Verhaltniß (ich sage absichtlich nicht den wirklichen Werth,
da bei den Targrundsatzen hauptsachlich nur die naturliche
Beschaffenheit des Bodens, und das mit Recht, berucksich
tigt worden), was doch bezweckt wird, ausdruckt, wenn der
Zinsfuß un verandert bleibt. Mit dem Marktpreis der
Capitalien steigt oder fallt der Werth der Guter, sollen also
die zum Verein verbundenen Gutsbesitzer oder deren be—

pfandbriefte Glaubiger von diesen Verhaltnissen nicht leiden,
so muß auch der Taxwerh nach dem Zinsfuß steigen oder
fallen. Die dem Sinken des Zinsfußes entsprechende Er
hohung der Taxe ließe sich allerdings ohne Verletzung der
Interessen der Glaubiger leicht bewerkstelligen, wenn nur
auf irgend eine Weise die Garantie geleistet werden konnte,
daß das umgekehrte Verhaltniß, ein Steigen des Zinsfußes,
niemals wieder eintrae.. Angenommen, daß bei der Er—
richtung des mecklenburgischen Creditvereins die Taxe des
den Grundsatzen und Zwecken des Instituts entsprechende
richtige Verhaltniß ausgedruckt habe, so wurde sie gegen
wartig, wenn man das allgemeine Sinken des ZSinsfußes
auch nur auf ein halbes Procent anschlagen wollte, um
n/ oder LI/, Procent eaeteris parihus, zu niedrig seyn.
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So lange dieser Zinsfuß bestande, wurde den Pfandbrief
glaubigern dieselbe hypothekarische Sicherheit gewahrt, wenn
auch in demselben Verhaltniß mehr Pfandbriefe auf die im
Creditverein befindlichen Guter bewilligt wurden, aber eine
solche Mehrausgabe konnte fur die Zukunft das Institut ge
fahrden und muß aus mehr als einem Grunde unterbleiben:
Die nicht zum Verein gehorenden Gutsbesitzer profitiren bei
niedrigem Zinsfuße nicht bloß an Zinsen, sondern konnen
mit großerer Leichtigkeit, wenn ihre Bedurfnisse es
erheischen, Capitalien hoher hinauf angeliehen erhalten; ihre
Guter haben daher im Handel offenbar großeren Werth. —
Ich weiß sehr wohl, daß man dieser Behauptung Manches
entgegensetzen kann, aber im Allgemeinen erscheint das Fak
tum richtig. Man konnte sagen, der wirkliche Werth der
im Creditverein befindlichen Guter steigt ja bei niedrigem
Zinsfuß (vorausgesetzt, daß auch der Zinsfuß der Pfand
briefe heruntergesetzt wurde) in gleichem Grade wie bei den
ubrigen Gutern, es kann daher keine großere Schwierig
keiten darbieten Guter hinter den Foderungen des Credit
vereins in entsprechendem Maaße zu verschulden und so
weiter; aber in der Regel wird letzteres nicht Statt finden
konnen, indem sich der Capitalist selten auf die Prufung
der Targrundsatze und des ganzen dabei beobachteten Ver
fahrens einlaßt, sondern einfach und unwillkuhrlich nach dem
Taxwerth abmißt, wie weit er mit dem Darlehn gehen
darf. Welcher Zinsfuß bei der Berechnung zu Grunde ge
legt worden ist, ob dieß Verhaltniß in der Folge vielleicht
Aenderungen erlitt, ob die Taxprinzipien unter die Con
trolle der gesetzgebenden Gewalt gestellt sind, oder einseitig
von der Hauptdirection des Vereins oder der General-Ver
sammlung abgeandert werden konnen, wird einmal von dem
Rentier wenig beachtet, selbst wenn es die Gegenpartei an
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den nothigen Explikationen nicht ermangeln laßt. Mit der
Zeit wird sich allerdings die Wahrheit allgemeinere Bahn
brechen, aber es dauert lange, bevor solche Vorurtheile

schwinden.
Diese Andeutungen scheinen mir vollkommen ausrei

chend, um die Nachtheile, welchen die zum Creditverband
gehorenden Gutsbesitzer bei gegenwartigen Zeitverhaltnissen
unterworfen sind, ins Gedachtniß zuruckzurufen. Die nicht
zum Creditverein verbundenen Gutsbesitzer mussen auch in
Wahrheit eine sehr große Abneigung gegen dieses Institut
empfinden, denn seit dem Jahre 1834 (Siehe Tabelle
S. 11.) entschloß sich nur ein Einziger zum Beitritt, da
doch die neu eintretenden das uber 8 Procent und daruber

gestiegene hohe Agio der Pfandbriefe profitiren konnten *),
und dadurch auf lange Zeit hin fur den ihrer Ansicht nach
etwa zu hohen Zinsfuß von 4 Procent vollstandig ent—

schadigt wurden.
Bei dem Kur- und Neumarkischen Creditwerk, dessen

Pfandbriefe in dem letzten Jahrzehnt auch ein hohes Agio
erreichten, (sie standen 1834 auf 106 bis 107 Procent)
zeigte sich in so fern das Gegentheil, daß grade ein gereiz
tes Andrangen nach Pfandbriefen von Seiten der Gutsbe

*) Die Pfandbriefe, einen einzigen besonderen Fall ausgenom
men, welche die in den letzten Jahren aufgenommenen Mit
glieder mehr aus freiem Willen (durch Uebereinkunft mit
der in diesem Punkte sehr das Interesse des ganzen Vereins
berucksichtigenden Hauptdirection) als aus statutenmaßiger
Verpflichtung dem Vereine zur Deckung der Bedurfnisse des
sinkenden Fond entweder ganz unentgeltlich oder gegen Zah
lung eines geringen Agio uberließen, bilden einen so
kleinen Bruchtheil der ganzen dem Gutsbesitzer bewilligten
Summe von Pfandbriefen, daß sie kaum eine Berucksichti
gung verdienen.
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sitzer des Agio Gewinnes wegen Statt fand, in Betreff
der Eonsolidirung der bepfandbrieften Schuld aber trat aus
gleichen Grunden dieselbe Erscheinung wie bei uns ein: es
kamen wenige oder gar keine Pfandbriefe zur Loschung ).

Alle diese Thatsachen lassen unmoglich das ungunstige
Verhaltniß verkennen, in welchem sich die Vereinsmitglieder
den anderen Gutsbesitzern gegenuber besinden, und darf
man kaum daran zweifeln, daß die meisten Mitglieder ihre
Lage aus diesem Gesichtspunkte ansehen. Seit 1828 haben
mehrere Gutsbesitzer (Siehe S. 11) sehr bedeutende Auf—
opferungen gemacht, um durch Rucklieferung der Pfand
briefe den Austritt aus dem Verein zu bewerkstelligen.
Andere Mitglieder suchten dem Vereine dadurch zu ent
schlupfen, daß sie sich zu großeren Beitragen zum sinkenden
Fond erboten, und auf diese Weise der Administrations
kasse die Last, fur die Anschaffung der Pfandbriefe zum
Betrage ihrer beigesteuerten Quoten zu sorgen, aufburdeten.
Wenn nicht alle Mitglieder zu diesem letzten Mittel griffen,
so liegt es wohl darin, daß sie auf der einen Seite furch
teten, den bestimmten terminlich wiederkehrenden hohen
Beitrag, der nicht willkuhrlich wieder herunter—
gesetzt werden kann und mit derselben Strenge wie

) In der Schrift des Herrn Geh. Ober-VJustiz-Raths und
Hauptritterschaftsdirectors F. v. Voß uber das Credit
Institut der Kur- und Neumarkischen Ritter—
schaft in seinem Verhaltniß zu den nicht associirten Ritter—
qutsbesitzern, Berlin 1835, finden sich manche wichtige die
Geschichte des gedachten Instituts betreffende Data, welche
auch in Bezug auf unseren Creditverein von besonderem Ju
teresse sind, da die Statuten des letzteren bekanntlich nach
dem Kur- und Neumarkischen Ritterschafts-Creditreglement
—jedoch mit manchen unserem Vereine so große Nachtheile
drohenden Abweichungen — modellirt worden sind.
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die Zinsen ic. beigetrieben wird, nicht ohne außerordentliche
Anstrengung leisten zu konnen, und auf der anderen Seite
zu der einfachen Reflexion kamen, daß Alles, so wie Alle
dieselbe Aushulfe wahlen, beim Alten bleibt, und man sich

zuletzt im eignen Garne fangt.
Es ist ganz interessant zu verfolgen, wie das Agio

der Pfandbriefe als eine wahre Krankheit—diesen sehr
bezeichnenden Ausdruck borge ich aus der Schrift des Herrn
v. Voß —zu argen Inconsequenzen rucsichtlich derBestim
mungen uber die Beitrage zum sinkenden Fond gefuhrt hat.

Nach der ursprunglichen Fassung der Statuten (9. 82,
4) wird der sinkende Fond gebildet und besonders berech
net von 1/, Procent, welches der Schuldner in halbjahrigen
ratis von der ganzen Summe, auf welche er Pfandbriefe
erhalten, baar zu zahlen hat. Da nun beim Entstehen
des Creditvereins die Pfandbriefe im Inlande kaum Ab
nehmer fanden, und im Auslande nur gegen Zahlung einer
bedeutenden Provision umgesetzt werden konnten —offen
var also factisch unter Pari standen — so konnte es natur

lich nur erwunscht seyn, wenn Vereinsmitglieder sich zu
einem hoheren Beitrage zum sinkenden Fond geneigt zeigen
sfolltenz es wurde daher in der General Versammlung
Marz 1821 beschlossen:

1) „Es kann auch ein großerer Beitrag als/. Procent
um sinkenden Fond geleistet und angenommen werden,
denn die Erhohung des Beitrags in dem Verhaltniß ge
schieht, daß sie mit 14 der Pfandbrief-Bewilligung auf
geht, also statt 1), mit , h c.

2) Daß dieser erhohete Beitrag nicht will uhrlich wieder
heruntergesetzt werden konne, und

3) Deshalb der statutenmaßige Executionszwang Statt
finde, wie in Ansehung des . Procent.“
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Unter solchen Verhaltnissen kann auch aus gleichem
Grunde ein steigen der Fond, mit ahnlicher Einrichtung
wie der 1828 ins Leben gerufene, dem Institut große
Dienste leisten, muß aber demselben lastig oder nachtheilig
werden, sobald die Pfandbriefe ein erhebliches Agio zu
tragen beginnen.

Als im Jahre 1833 der jetzt verstorbene H. v. T.,
welcher durch den Ankauf von zwei im Creditverein befind
lichen Gutern Vereinsmitglied geworden war, bei derHaupt
direction die Anfrage stellte, ob es ihm gestattet sey, kunf
tig statt des bereits auf Vier Procent erhoheten Bei
trags zum sinkenden Fond 10 Procent der Pfandbriefsumme
zu zahlen, verstellte diese den Antrag der General-Ver—
sammlung (Marz 1833) zur Beschlußnahme, indem sie in
ihrem Berichte, wie es auch Jedem gleich in die Augen
springen muß, ganz richtig bemerkte, daß es einem Mit—
gliede, wenn nicht der Große der Erhohung eine Grenze
gesetzt, moglich werde den Austritt aus dem Verein

durch einen bedeutenden Zutrag zu dem sinkenden Fond zu
erreichen, sich dadurch der Verpflichtung der Einlieferung
von Pfandbriefen zu entziehen und die Kosten, welche die

Anschaffung der Pfandbriefe veranlaßt, auf die ubrigen
Vereinsmitglieder zu walzen.

Die General-Versammlung beschloß hierauf (2asten
Marz 1833), daß die Beitrage zum sinkenden Fond mit
allen den Berechtigungen, welche die Statuten ertheilen,
im Ganzen bis zu 8/, Procent der bewilligten Pfandbrief—
summe erhoht werden konnen; daß es aber außerdem Mit—
gliedern freistehe den Beitrag zum sinkenden Fond uber
/. Procent hinaus zu erhohen, wenn sie sich daruber mit
der Hauptdirection, jedoch stets in der Art vereinigten, daß
durch diesen erhohten Beitrag der Administrationskasse keine

2
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Belastigung erwachse. Ueber diesen Beitrag sey zwar eine
besondere Berechnung anzulegen, jedoch in Verbindung des
allgemeinen sinkenden Fond.

Auf der General-Versammlung im Jahre 1837 ward
endlich beschlossen, daß der Beitrag zum sinkenden Fond
wieder heruntergesetzt werden konne, indem dadurch bei be
wandten Umstanden der Administrationskasse nur Vortheil
erwachse.

Alle diese Thatsachen beweisen klar und deutlich, daß
der Creditverein gegenwartig den verbundenen Gutsbesitzern
entschieden nachtheilig ist, und seinem Hauptzweck, den ver
schuldeten Gutsbesitzern Gelegenheit zur bessern Anordnung
ihres Schuldenwesens und allmaligen Befreiung von den
Schulden zu geben, nicht mehr entspricht. Die ersten Worte
der Statuten lauten: Um die Credit-Verhaltnisse der

Mecklenburgischen Gutsbesitzer auf eine dauernde,der Lage
der Dinge angemessene Weise zu ordnen und solche
fur die Zukunft moglichst sicher zu stellen, wird ... ein
ritterschaftlicher Creditverein . ... errichtet u. s. w., aber

diese Ausspruche klingen jetzt fast wie Ironie. Die Credit—
Verhaltnisse der verbundenen Gutsbesitzer sind leider so
sicher gestellt und dermaaßen consolidirt, daß das unge
heure Opfer von 8 bis 9 Procent kaum ausreicht, um den

Pfandbriefglaubigern die Schulddocumente abzukaufen.
Die Verhaltnisse sind so angemessen geordnet, daß bei den
Glaubigern die Idee allmalig einwurzelt, sie hatten ein
wohlerworbenes Recht, nicht bloß auf Profitirung hoher
Zinsen, sondern auch auf Gewinn eines hohen Agio bei der
endlichen Einlosung der Pfandbriefe.

Dieser Zustand der Dinge wird immer unertraglicher,
je mehr der niedrige Zinsfuß allgemeinen Bestand gewinnt,
und der Bedarf des sinkenden Fond an Pfandbriefen steigt.
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Das Uebel ist erkannt, es ist jetzt hohe Zeit, daß ein oder
das andere Heilmittel aufgefunden und zur Anwendung ge
bracht werde. Von der Hauptdirection ) sowol, als von

der General Versammlung sind bis jetzt keine Schritte ge—
than, um das Uebel bei der Wurzel zu fassenz ein Jahr
folgt dem andern und Alles bleibt beim Alten. Das Ein

zige, was geschehen, betrifft die gleich Eingangs dieser klei
nen Schrift erwahnten Verhandlungen der Hauptdirection
mit den hohen Landesregierungen wegen projectirter Aus—
loosung der Pfandbriefe zu den Bedurfnissen des sinkenden
Fond; allein diese Maaßregel ist fur die ersten 10 Jahre
von geringem Belang und vor der Hand von wenigem In
teresse. Es handelt sich hier um ganz andere Dinge, nam
lich um Herabsetzung der Zinsen und Verringerung der Ad
ministrationskosten. Ist das Erste erreicht, so findet sich
das Andere von selbst oder mit Leichtigkeit.

Der Creditverein leidet meiner Ansicht nach vorzugs—
weise an folgenden Fehlern:

I. Es ist in den Statuten nicht streng genug geschie—
den, was Sache der Administration und was der Bestati
gung oder Controlle der gesetzgebenden Gewalt unterworfen ist.

II. Es konnen einzelne Pfandbriefe nicht aufgekundigt
werden, und es muß eine ganzliche oder bedingte Auflosung
des Vereins eintreten, um die naturlichste Handlung bei
einem jeden Darlehnsvertrag, die Kundigung, zuzulassen.

III. Der sinkende Fond ist auf unnaturliche Weise mit
den ubrigen Einrichtungen des Instituts zu einem organi—
schen Ganzen verbunden und verschmolzen.
—B

) Leider hat der Tod zreei — um das Vaterland hochst verdiente —

Mitglieder der Hauptdirection im Laufe des Jahrs ereilt, und
dieß ungluckliche Ereigniß vielleicht die einleitenden Maaßre
zeln zur Herabsetzung der Zinsen c. gestort.

3*
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IV. Trennung der Kassen.
Ad I. In der Landesherrlichen Bestatigung der Sta

tuten heißt es: »Wir haben die von unserer Ritter und
Landschaft eingereichten, in 85 Paragraphen verfaßten
Statuten eines ritterschaftlichen Creditvereins .... ge

nehmigt und bestatigt; also und dergestalt, daß diese von
uns bestatigten, hiebei abgedruckten Statuten sowohl von
den jetzigen als kunftigen Directoren und Societats-Ge
nossen stets fest und unverbruchlich gehalten ....

Der Taxgrundsatze, welche noch besonders in 22 Para
graphen nebst den Anlagen sub 3 den Statuten angefugt
sind, geschieht in der Bestatigung keiner speciellen Erwah—
nung, sie gehoren aber nach d. 60 zu den Statuten und
hilden mit denselben ein Ganzes.

Nach 8. 55 sind alle Beschlusse, welche Abanderungen
der Statuten betreffen, der Bestatigung und Genehmigung
heider Allerdurchlauchtigsten Großherzoge, nach verfassungs
maßiger Berathung mit den Standen, unterworfen, und
konnen nur erst dann, wenn solche erfolgt ist, in Ausfuh—
rung gebracht werden. Obwol diese Worte so bestimmt
und deutlich sind, daß uber ihren Sinn kein Zweifel obwal
ten kann, so ist doch bei einzelnen wichtigen Gegenstanden,
als bei den Taxgrundsatzen (9. 60) ausdrucklich gesagt,
daß diese, in so fern sie durch Erfahrungen zu mehrerer
Genauigkeit gebracht werden sollten, nicht anders als nach
Berathung auf einem offentlichen allgemeinen Landtage mit
hochster Genehmigung beider Allerdurchlauchtigsten Groß—
herzoge abgeandert werden konnen; eben so ist bei dem Ab
schnitt, welcher von der Aufkundigung der Pfandbriefe han
delt (8. 81) bemerkt: »Der Creditverein kann einzelne
„Pfandbriefe gar nicht aufkundigen, doch bleibt ihm, nach
zuvoriger Genehmigung beider Allerhochsten Landes
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»herren *), die ganzliche oder bedingte Auflossung der Ver—
»bindung vorbehalten.«

Ein Blick auf die Statuten unseres Vereins lehrt
nun sogleich, daß Alles durcheinander geworfen ist, leitende
Grundsatze des Instituts und reine Administrationsbestim
mungen. Die Hauptprincipien, auf welche das Gebaude
sich stutzt, und welche eigentlich nur der Bestatigung der ge—
setzgebenden Gewalt unterworfen seyn sollten, springen nicht
deutlich hervor, sondern sind fast uberall mit mehr oder
weniger wichtigen, auf die Verwaltung des Instituts sich
beziehenden, Bestimmungen so innig durchwebt, daß sie nach
traglich kaum von einander zu sondern sind. Eine ganze
Reihe von Bestimmungen, welche die Verhaltnisse der
Vereinsmitglieder unter einander oder zu den Vereinsbehor
den u. s. w. betreffen, oder welche Rechte Dritter oder
Landesinteressen nicht verletzen, konnen wegen ihrer Ver
schmelzung mit den eigentlichen Fundamentalsatzungen des
Vereins gleichfalls nur nach verfassungsmaßiger Berathung
mit den Standen und nach Genehmigung beider Allerdurch
lauchtigsten Großherzoge abgeandert werden. In 8. 30
der Statuten ist freilich gesagt: »In zweifelhaften Fallen,
»wo etwa durch das gegenwartige Reglement nicht genug
»sam deutliche und bestimmte Vorschriften gegeben seyn
»sollten, fragen die Kreisdirectionen bei der Hauptdirection
»an, welcher es zukommt, sie dieserhalb zu bescheiden. Fin
»det letztere selbst Zweifel oder Bedenklichkeiten, so hat sie
»die Sache der nachsten General-Versammlung vorzutra
»gen.« Diese Bestimmung betrifft aber nur die zweifelhaf
ten Falle, also nicht die Regel, und die ganze Fassung des
Paragraphen mit dem Bescheiden und Vortragen ist
——— —

) Es verdient Beachtung, daß hier der Stande nicht gedacht ist.



so unsicher, daß nicht klar daraus hervorgeht, ob der Haupt
direction oder General-Versammlung in gewissen, die In—
terpretation oder Erganzung der Statuten betreffenden Fal
sen, die definitiv gultige Beschlußnahme zusteht.

Im 8. 209 der Statuten heißt es: »Alle Vorschlage
und Bemerkungen, welche zur besseren Einrichtung des
Creditvereins gemacht werden mochten, sind an die Haupt
direction einzusenden, welche daruber der General-Ver
sammlimg Bericht erstattet.« Diese Bestimmung bedeutet
noch weniger, da bekanntlich die General-Versammlung
nicht einseitig Abanderungen der Statuten treffen darf.

Diese beiden Paragraphen sind ubrigens fast wortlich aus
dem Chur und Neumark. Credit-Reglement aufgenommen
sdie Bestimmung in Betreff der General-Versammlung ist
nur bei unseren Statuten hinzugekommen); sie haben aber
schon deshalb eine geringere Bedeutung als bei dem Chur
und Neum. Institut, weil dort die Haupt-Ritterschafts
Credit-Direction unter der Generalaufsicht eines Koniglichen
Commissarius steht, welcher das Prasidium fuhrt und ge
wohnlich ein Minister ist. Im 89. 533 der Statuten
heißt es ferner: »Gleichergestalt werden die an die Haupt
„direction eingesandten und von ihr, so wie von der Revi
sions-Committe einer naheren Erwagung wurdig erach—
»teten Vorschlage und Entwurfe, welche zur Aufnahme
»dieses Instituts und zur Beforderung des allgemeinen
Eredits abzielen, in Vortrag gebracht, und uber deren An
„nehmung oder Verwerfung berathschlagt.« Diese Bestim—
mung verliert aber im Wesentlichen gleichfalls ihre Bedeu
tung, da fast Alles zu den Statuten gestempelt ist, und
Abanderungen dieser nach dem gleich folgenden Paragraphen
der Bestatigung und Genehmigung beider Allerdurchlauch-
tigsten Großherzoge, nach verfassungsmaßiger Berathung
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mit den Standen, unterworfen sind. In dem Chur und
Neumark. Credit-Reglement, welches auch bei diesem Pa—
ragraphen zu Grunde gelegt worden, ist festgesetzt, daß der
Konigliche Commissarius bei der GeneralVersammlung
brasidirt und die proponenda ihm 6 Wochen vorher ein
gesandt werden mussen; die Beschlusse der General Ver
sammlung haben daher dort ein viel großeres Gewicht, in—
dem die Konigl. Approbation in der Regel nicht ausblei
ben oder lange suspendirt bleiben wird.

Bei der gegenwartigen Einrichtung der Statuten un
seres Creditvereins kann die Administration nicht frei genug
in ihrer eigentlichen Sphare schalten, sondern ist in vielen
ihr zukommenden Functionen durch die gesetzgebende Gewalt
gefesselt oder gelahmt; und dies Verhaltniß kann leicht zu
unangenehmen Collisionen und Mißverstandnissen fuhren
und dem Institute Nachtheile oder Verlegenheiten bereiten.
Die Praxis unseres Instituts hat allmalig, gewissermaaßen
im Verborgenen, den beim Entwurf der Statuten began
genen Fehler wieder auszugleichen gesucht, indem sowol
oon der Hauptdirection als der General-Versammlung vom
Entstehen des Vereins an eine Reihe von Beschlussen ge

faßt worden sind, welche ihrem Inhalte nach allerdings
meist blos als reine Verwaltungsmaaßregeln, bei der Aus
dehnung und Geltung unserer Statuten aber als Abande
rungen letzterer erscheinen. Auf der General-Versammlung
im Jahre 1835 hat es daher auch die Revisions-Committe
fur ihre Pflicht erachtet, auf mehrere Falle dieser Art auf
merksam zu machen, und wenn die Sache keinen weiteren
Effect gehabt hat, so durfte der Creditverein dies der Nach
sicht der gesetzgebenden Gewalt zu verdanken haben, welche,
bon dem naturlichen richtigen Takt geleitet, die Sache pas
siren ließ, so lange nicht wohlerworbene Rechte Dritter
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dadurch beeintrachtigt werden oder gegen das jus publicum
verstoßen wird. Die Local-Committe fur Prufung der
Rechnungen hat auch bei Gelegenheit der von der Revi—
sions-Committe ausgegangenen Erinnerungen in ihrem
Revifionsberichte sehr zutreffend bemerkt, daß jede Admi—
nistration, welche auf solche Weise der Controlle der ge
setzgebenden Gewalt unterworfen werden solle, unmoglich
werde, und die Gesetzgebung die Stelle der Administration
einnehmen wurde.

Meiner Ansicht nach mussen Creditvereine so wenig als
moglich den Charakter von Privatinstituten verleugnen,
und sich den bestehenden burgerlichen und gesetzlichen Ein—
richtungen, so weit es irgend erreichbar, anschließen. Solche
Institute wurzeln dann auf einem bekannten Boden, blei
ben mit unseren Gewohnheiten und Gesetzen in Ueberein
stimmung und sind in ihren Folgen leichter zu ubersehen.
Politische Farbe durfen sie nicht annehmen *) und mussen

) Wenn Creditvereine mit aus der Rucksicht, gewisse politische
Zwecke zu fordern, errichtet werden, mussen sie allerdings
eine andere Organisation erhalten, denn fremdartige Tenden
zen erfordern fremdartige Mittel, aber der Zweck unseres
Creditvereins ist ja „die CGredit-Verhaltnisse der
„mecklenburgischen Gutsbesitzer zu ordnen“, also ein finan
zieller. Ich sollte meinen, die mecklenburgische Ritterschaft
bildet seit uralten Zeiten eine so feste Korperschaft, daß sie
sich nicht durch Schuldverhaltnisse zu consolidiren braucht;
im entgegengesetzten Fall mußte aber doch der Creditverein auf
solche Weise eingerichtet seyn, daß er den verbundenen Guts
besitzern entschiedene Vortheile darbietet, denn sonst werden
sich nur Wenige von der Ritterschaft, wie es die Erfahrung
gegenwartig klar vor Augen legt, dem Vereine anschließen.
Diese unbestreitbare Thatsache beweist, daß die Hauptten
denz unseres Creditvereins, mogen Nebenzwecke durch densel—
ben gefordert werden sollen oder nicht, immer auf Verbesse—



sie es uberhaupt vermeiden, sich fremdartigen Einrichtungen
anzuschließen. Je einfacher und naturlicher die Basen fur
Creditwerke gewahlt werden, desto sicherer ist ihr Gedeihen
und heilsamer ihre Wirkung auf das Ganze.

Wo sich mehrere Personen zur Erreichung eines ge
meinschaftlichen Zwecks und uber die dazu erforderlichen
Mittel vereinigen, entsteht bekanntlich ein Gesellschaftscon
tract (Societat); diesen Charakter sollten Creditvereine
moglichst festhalten (in manchen Beziehungen mochte ein
Creditverein mehr als juristische Person aufgefaßt werden
mussen, woruber als eine gewiß zweifelhafte SacheJuristen
von Fach entscheiden mogen), denn solche Verhaltnisse be
stehen seit Jahrtausenden, und uber sie sind die Rechtsbe—
griffe langst fixirt. In so fern nun die Bildung einer sol
chen Societat uberhaupt von der Genehmigung der Landes
regierung, als obersten Polizei, abhangig ist, oder das
Bedurfniß der verbundenen Mitglieder zur Ordnung ihrer
Angelegenheiten unter sich oder dritten Personen gegenuber
die Begrundung anderer Rechts- oder Polizei-Verhaltnisse,
als bisher bestanden, erheischt, wird naturlich die Concur
renz der gesetzgebenden Gewalt beim Entwurf der Statu
ten nicht zu vermeiden seyn; aber es liegt in der Natur

———*

rung der okonomischen Lage der Gutsbesitzer gerichtet bleiben
muß; halt man diesen Gesichtspunkt nicht fest, so wird ein
Freditverein, dem ein politischer Zweck mit zum Grunde liegt,
ein doppelt verfehlter seyn. Viele glauben, daß der Credit
verein dazu beitragt die Guter in den Familien zu conser
viren; die Erfahrung hat aber gelehrt, daß seit der kurzen
Zeit des Bestehens des Creditvereins sehr viele zu dem
selben gehorende Guter verkauft worden sind. Nur wenn der
Creditverein uberwiegende Vortheile den verbundenen
Gutsbesitzern darbietet, laßt sich vielleicht erreichen, daß die
Guter weniger eine Handelswaare werden.
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der Sache, daß diese Einwirkung sich eben nur auf die
genannten Verhaltnisse beziehen sollte, und das Institut in
seinen ubrigen Beziehungen lediglich der Controlle oder
Oberaufsicht der Landesregierung unterworfen seyn darf.
Hiernach laßt sich leicht beurtheilen, was Sache der Ad—
ministration ist, und was zum Ressort der gesetzgebenden
Gewalt gehort.

Alle Bestimmungen, welche die Ausgabe von Schuld
dokumenten mit dem Charakter von Lettres au porteur,

und das gerichtliche Verfahren bei der Mortification oder
Vindication derselben, das Executions- und Sequestrations
Verfahren u. s. w., in so weit eine Abweichung von dem

gewohnlichen Rechtsgang dabei Statt findet, betreffen, oder
Privilegien anderer Art konnen naturlich nur mit Geneh
migung der landesherrlichen Gewalt ,festgestellt oder abge
andert werden. Ebenso werden die Taxgrundsatze der lan
desherrlichen Bestatigung unterworfen seyn mussen, indem
die Staatsgewalt als oberste Polizei daruber wacht, daß
das Publikum bei einem Institut von so großer Ausdeh—
nung nicht durch trugerische Taxen in seinen Interessen ge
fahrdet werde. Aus gleichem Grunde ubt auch die Landes
regierung eine gewisse Oberaufsicht und Controlle uber das
ganze Institut, diese kann aber nie lastig werden, so lange
sich nicht die Administration von den leitenden Principien
des Instituts entfernt. Die meisten ubrigen Bestimmungen,
als diejenigen, welche den Geschaftsbetrieb der verschiedenen
dirigirenden Behorden, Hohe des Zinsfußes, Aufkundigung
der Pfandbriefe, Einrichtung des Tilgungsfond, Kassen
wesen c. betreffen, gehoren lediglich zum Ressort der Ver—
waltung, und sollten in den Statuten entweder offen ge
halten bleiben oder ohne Concurrenz der gesetzgebenden Ge—
walt abgeandert werden konnen. Solche Verhaltnisse ord
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nen die Societatsmitglieder unter einander oder durch Ver

einbarung mit ihren Glaubigern.
Es versteht sich von selbst, daß es der gesetzgebenden

Gewalt frei steht ihre Genehmigung zur Errichtung eines
Creditvereins an allerlei lastige Bedingungen rucksichtlich der
Administration zu knupfen, aber die Forderung solcher In—
stitute liegt ja grade im Interesse des Staats. Eine So—
cietat oder Universitas sollte doch nicht weniger Rechte als
jeder Privatmann gegen Dritte haben, und mußte daher
. B. mit ihren Glaubigern freie Vereinbarungen rucksicht
lich der Hohe des Zinsfußes treffen konnen.

In dem Chur- und Neumarkischen CreditReglement
heißt es 9. 4. »der Zinsfuß .... verbleibet wie Creditores

und Debitores sich daruber gesetzmaßig geeinigt, oder noch
»daruber einigen werden.« Nirgends ist im Reglement von
einem bestimmten Zinsfuß die Rede, in den Statuten unse
res Vereins heißt es dagegen 9. 7. » die Zinsen der Pfand
briefe werden zu 4 Procent bestimmt.« Wie weise es war
die Bestimmungen uber den Zinsfuß nicht zu den Verfas
sungsgrundsatzen eines Creditinstituts zu machen, sondern
sie als Verwaltungsmaaßregel hinzustellen, lehrt die Ge—
schichte des Chur und Neumarkischen Creditinstituts. Aus
der im Vorhergehenden gedachten Schrift des Herrn Geh.
O. J. R. von Voß entnehme ich in Rucksicht auf diesen
Punkt folgende Stelle:

»Man war bei den Berathungen im Jahre 1784 nahe
»daran, die Bestimmung, daß die Pfandbriefe ohne Unter
»schied mit 4 Procent verzinst werden sollten, in dem Nach—
»trage zu dem wiederhergestellten Reglement von 1777 zu
ubertragen. Der nachmalige Minister Gr. v. d. S. er—
»klarte sich indessen dagegen. Er wurde den Zinsfuß nicht
»benennen. Vor der Hand, und so lange die Seehand



»lung ihr (damaliges) Negotiiren à 4Proc. nicht einstelle,
„und die (s. g. alte) Landschaft ihren Zinsfuß à 5 Proc.
„nicht herabsetze, sey zwar an eine Zinsreduction nicht zu
„denken. An sich betrachte er es aber als ganz moglich,
»die Pfandbriefe successive auf 31, Proc. zu setzen, und
»zwar ohne Zwang und mit Einwilligung der Capitalisten,
»wie solches bei der Reduction von 41/, Proc. auf 4 Proc.
»geschehen. Je niedriger die Zinsen herunterkamen, desto
besser sey dies fur den ganzen Staat, weil solches den
„Werth der Grundstucke allgemein erhohe, und Handel und
»Wandel belebe.« Dieser Ansicht folgten auch die ubrigen
Deputirten, und so wurde denn die Feststellung des Zins
fußes mit dem bestimmten Hinblick auf eine kunftige Zins—
reduction fortgelassen.

Aus diesem Mangel einer Bestimmung uber die Hohe
des Zinsfußes ergiebt sich, daß es zu einer Herabsetzung
desselben gar keiner Abanderung des Reglements, also, nach
den Worten des 8. 117 und 123., welche nur fur Ab
anderungen und Verbesserungen des Creditwerks die Einbe
rufung einer General-Versammlung und eine Allerhochste
Confirmation erfordern, nicht einmal dieser letztern Form
lichkeiten bedarf, sondern daß dazu, wie zu andern gewohn
lichen Geschaften, der Beschluß des engern Ausschusses
genugt. Hiermit stimmt denn auch die Praxis des Instituts
uberein. Die Pfandbriefe wurden Anfangs im Jahre 1777
zu 43/, Proc. Zinsen ausgegeben, jedoch in der Art, daß
der reglementsmaßig auf /, Proc. bestimmte Quittungs-
groschen zwischen dem Gutsbesitzer und Pfandbriefsglaubiger
getheilt, und zur Halfte dem letztern von den Zinsen in
Abzug gestellt wurde, so daß er eigentlich nur 482/, Proc.
erhielt. Der sich mehrende Ueberfluß an Unterbringung
suchenden Capitalien erzeugte einen Andrang zu den Pfand



*

J—

briefen, welcher sie bis auf 2 Proc. Agio und selbst hoher
trieb. Die Summe der 1779 ausgefertigten Pfandbriefe be—
trug ungefahr 1,000, 000 ,„8, von welchen gegen 200, 000
zur Belegung der Fonds des Instituts sich in seinem eig—
nen Besitz befanden. Sehr bedeutende Capitalien, uber
500,000 „, waren der Hauptdirection zu 41, Proc. Zin
sen angeboten, und durch unter der Hand eingezogene Er
kundigungen uberzeugte sich dieselbe, daß ihr der großte
Theil dieser Gelder, mehr als 300,000 , auch zu 4 Proc.
uberlassen werden wurde. Sie glaubte daher mit der
Reduction der Zinsen vorgehen zu konnen, fragte bei dem
Minister v. Goerne, als damaligen Konigl. Commissa
rius, an, ob es dazu wohl einer Allerhochsten Genehmi
gung bedurfe, und bat, diese erforderlichen Falls auszu
wirken. Dieser antwortete unter dem 24. August 1779:
»Daß, da die Heruntersetzung des Zinsfußes nach 8§. 4.
»des Reglements lediglich von dem Institute abhange, er
eine Anfrage bei des Konigs Majestat ebenfalls fur nicht
»erforderlich halte. Es konnten moglicher Weise dadurch
sogar Bedenken hervorgerufen werden, und es sey uber
»dies wahrscheinlich, daß Allerhochstdieselben darauf gar
keine bestimmte Antwort ertheilen wurden. So viel konn
oten sich indessen die Stande von der landesherrlichen
»Vorsorge und Gnade Sr. Majestat gewiß versprechen,
daß wenn seiner Zeit von einer dem Creditinstitut hierbei
drohenden Gefahr Anzeige geschehen wurde, Allerhochstdie
selben gewiß solche Einrichtung zu treffen wissen wurden,
»daß ein Institut, dessen Entstehung Allerhochstdieselben so
sehr gewunscht hatten, und an dessen Erhaltung Denen—
»selben so viel gelegen sey, nicht fallen werde. Er selbst
werde seinerseits jederzeit Alles beitragen, was die Befor
derung des Instituts erheische, zweifle nicht im geringsten
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»an den besten Fortgang des jetzigen Vorhabens, und
„werde gewiß nicht unterlassen, den Diensteifer und die Be
flissenheit der Haupt-Ritterschafts- DirectorenSr. Ma—
jestat zu rhmen.« Hiernach beschloß der engere Ausschuß
auf Vortrag der Haupt-Direction unter dem 28. Novbr.
1779 die Reduction der Zinsen um ! Proc., jedoch in
der Art, daß der Quittungsgroschen dem Glaubiger ganz
abgenommen, und dem Gutsbesitzer allein aufgelegt wurde,
die Zinsermaßigung also eigentlich nur */, Procent betrug.
Den Glaubigern wurde durch Publicandum vom 2. Decbr.
bekannt gemacht, daß vom 1. Julius 1780 ab nur noch
4 Proc. Zinsen gezahlt, und zu dem Ende neue Coupons

ausgegeben werden wurden. Denen, welche sich dabei
nicht beruhigen wollten, uberließ man, ihre Pfandbriefe
dem Institut zu kundigen. Es kundigte aber Niemand.
Dem Verfahren nach wurde diese Zinsreduction, wie eine
jede andere Verwaltungsanordnung, lediglich durch den
engern Ausschuß ) beschlossen, und von der Hauptdirec
tion ausgefuhrt.

Meiner Ansicht nach mussen in den Statuten mithin
die Grenzen der Befugnisse der Administrationsbehorden oder
der General-Versammlung moglichst weit ausgedehnt wer
den, damit nicht das Institut durch Einsprache und Ein
mischung Nichtassociirter aus den Standen in seiner Ent
wickelung gestort oder aufgehalten werde. Nach Moglich

) Dieser dient vornehmlich zur Controlle der Haupt-Ritter
schafts-Credit-Direction, und wird aus Deputirten gebildet,
welche von den zum Creditverein verbundenen Gutsbesitzern
gewahlt werden; seine ganze Wirksamkeit bezieht sich bloß
auf den Creditverein. Diese Bemerkung nur, weil bei unse
rem Creditverein der Engere Ausschuß unserer Ritter und
dandschaft das Geschaft einer Revisions-Committe nur als
Nebenfunetion ausubt.
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keit sollte unbestimmt gelassen werden, was von Zeitver
haltnissen abhangig nach diesen modificirt werden muß, und
sollten die Statuten nur die eigentlich leitenden Grund—
sätze enthalten. In dem Chur- und Neumarkischen
RitterschaftsCredit-Reglementheißtessogar§.64.der
Taxgrundsatze, »Wenn nun solchergestalt sammtliche Ab
„zuge von dem ausgemittelten Ertrage abgerechnet worden;
»so wird der Ueberschuß nach dem jedesmal landubli
»chen Zinsfuß zu Capital gerechnet.« Die Bestimmung
des Zinsfußes scheint mir aber in diesem Falle wegen mog
licher Gefahrdung der Interessen der Glaubiger in den
Statuten festgesetzt werden zu mussen, und kann wol nicht
zu den Administrationsmaaßregeln gehoren (Vergl. S. 28
und 29). Ein Anderes ist es mit der Festsetzung des
Zinsfußes der Pfandbriefe, woruber ich mich schon ausge
sprochen habe; hat die Administration hierin freie Hand,
so ist fur die Hauptsache gesorgt.

Ad II. Das Recht der Zinsreduction bedingt das
Kundigungsrecht von Seiten des Vereins (ersteres wurde
sonst keinen Sinn haben), es versteht sich daher von selbst,
daß die Kundigung in gleichem Maaße wie die Herab
setzung des Zinsfußes zu den Befugnissen der Administra
tion gehoren muß. Es liegt in der rechtlichen Natur des
Darlehns, daß der Schuldner durch Leistung dessen, was
den Gegenstand des Darlehns ausmacht, den Vertrag sei
ner Zeit aufheben kann, und widerstrebt es daher dem
Sinne und dem ganzen Wesen des Darlehnscontracts,
wenn von Seiten des Vereins, als Schuldners, keine Kun
digung der Pfandbriefe eintreten kann. Im 8. 81. der
Statuten heißt es unter der Ueberschrift Aufkundigung der
Pfandbriefe von Seiten des Creditvereins oder des Schuld
ners: »Der Creditverein kann einzelne Pfandbriefe gar
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nicht aufkundigen, doch bleibt ihm, nach zuvoriger Ge
»nehmigung beider allerhochsten Landesherren, die ganzliche
»oder bedingte Auflosung der Verbindung vorbehalten.«
Hiernach ist allerdings die Moglichkeit einer Kundigung
aller Pfandbriefe, nur nicht einzelner, vorbehalten, aber
diese Kundigung kann nur durch eine ganzliche oder be—
dingte Auflossung erzielt werden, denn nach der Verbin
dungsweise dieses letzten Satzes mit dem ersten unterliegt
es wol nicht dem geringsten Zweifel, daß eine Aufkundigung
aller Pfandbriefe ohne ganzliche oder bedingte Auflosung
unstatthaft ist. Abgesehen einstweilen von dem unbestimm
ten Ausdruck »bedingte Auflosung « finde ich es unnaturlich,
daß die naturlichste Folge eines Darlehnsgeschafts, die
Aufkundigung der Pfandbriefe, zu einem Act der ganzlichen
oder bedingten Auflosung fur den Verein gemacht wird.
Ich wurde gegen diese Fassung nichts zu erinnern haben,
so bald die Kundigung aller Pfandbriefe aus einer anderen
Rrucksicht als der der Zinsreduction geschahe, aber offenbar
kann nur dieß Verhaltniß gemeint seyn, denn soll der
Creditverein uberhaupt nicht mehr bestehen, so fallt die be
dingte Auflosung von selbst fort. Warum soll nun der
Creditverein sich nicht auf eben so leichte und einfache Weise
wie jeder Privatmann mit seinen Glaubigern nach Abschlie—
ßung des Darlehnscontracts uber den Zinsfuß einigen kon
nen; warum soll durchaus eine Auflosung des ganzen Ver
haltnisses eintreten? Juristisch betrachtet sind Zinsen ohne
hin nichts Wesentliches bei einem Darlehn, verstehen sich
auch nicht von selbst, sondern mussen besonders verabredet
werden. Handelt es sich um die Aufkundigung aller
Pfandbriefe, so steht der Creditverein als eine (juristische)
Person den Pfandbriefglaubigern gegenuber, diese soll sich
also auflosen, gewissermaaßen einen Act der Selbstzerstorung
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vornehmen. Sieht man zur Vereinfachung der ganzen
Sache den Creditverein als einen großen Gutsbesitzer an,
so ist es ohne Widerrede das einfachste und naturlichste,
daß dieser mit seinen Glaubigern uber den Zinsfuß unter
handelt, und denjenigen ihre Forderungen auszahlt, welche
sich mit den angebotenen Zinsen nicht zufrieden erklaren.
Dabei wird auch der Regel nach der Fall eintreten, daß
nicht alle Pfandbriefe auf ein Mal convertirt werden, son
dern allmalig, wie Gelegenheit und Mittel die Operation
begunstigen. Abgesehen von dem Uebelstand, daß nach
z. 81. der Statuten alle Pfandbriefe zugleich gekundigt
werden mussen, konnte man entgegnen, der eben angeregte
Punkt betreffe bloß die Form, und es sey im Wesentlichen
ganz gleichgultig, ob es statt Auflosung Kundigung hieße
und so weiter, so bald nur die Aufhebung oder Aenderung
des ganzen Schuldverhaltnisses dadurch erreicht werde; aber
hierauf kann man mit Recht erwiedern, daß das große
Publikum, welches nicht streng den juristischen Sinn der
Worte abwagt, durch solche Ausdrucke leicht irre geleitet
wird.

Durch die gegenwartige Fassung des Paragraphen
wird die Kundigung der Pfandbriefe von vorn herein als

eine ganz außerordentliche, das innere Wesen des Instituts
ganz oder theilweise erschutternde Maaßregel hingestellt,
welche auch nur nach Genehmigung beider allerdurchlauch
tigsten Großherzoge zur Ausfuhrung gebracht werden kann.
Das Gefuhl sagt es mehr als Worte, daß die Fassung so
gewahlt scheint, als ob in den Glaubigern die Idee der
Aufkundigung der Pfandbriefe von Seiten des Vereins ganz
zuruckgedrangt werden solle, und findet sich auch in den
ganzen Statuten sonst kein Wort uber eine Auflosung des
Vereins oder Reduction des Zinsfußes, recht als ob man

4



den Glauben an ein Ende des gegenwartigen Verhaltnisses
geflissentlich unterdruken wolle. Schon der Umstand, daß
nur alle Pfandbriefe zugleich gekundigt werden konnen, muß
das Publikum in den Glauben einwiegen, daß nicht leicht
an eine Kundigung derselben zu denken sey, so wunschens
werth dem Creditverein als Schuldner eine solche Operation
auch seyn mag. Meiner vollen Ueberzeugung nach mussen
die Statuten eines Creditinstituts der mecklenburgischen Rit
terschaft mit der großten Klarheit und Offenheit abgefaßt
seyn, und wenigstens die den eigentlichen Lebensnerv dessel
ben beruhrenden Punkte dem gewohnlichen Manne im glei
chen Maaße wie dem strengen Juristen verstandlich seyn.
Wo so viele Nebendinge in den Statuten weitlaufig be
sprochen wurden, konnten auch einer so wichtigen Sache
als der Auflosung mehr als zwei Zeilen gewidmet werden.

Mag immerhin durch die eigenthumliche Fassung des
z. 81. erreicht worden seyn, daß die Pfandbriefe im An
fang etwas leichtere Abnahme fanden, vielleicht , Procent
auf diese Weise erspart worden, so darf der Verein doch
keine Hoffnungen nahren, welche sich spater nicht erfullen
lassen. Ich halte es ubrigens noch fur sehr zweifelhaft, ob
diese Fassung uberall im Anfang den bewußten Effect ge
habt hat, denn den Inlandern gefielen uberhaupt die Pfand
briefe nicht, namentlich so lange der landesubliche Zinsfuß
uber 4 Procent stand, weshalb ihnen naturlich auch nichts
an der Zusicherung lag, daß diese nur bei einer ganzlichen
oder bedingten Auflosung der Verbindung gekundigt werden
konnen, — und im Auslande mußte der Absatz der Pfand
briefe von der Administrationskasse theuer genug erkauft
werden (diese Kasse hatte noch Antoni 1838 *37,559 8
Nztel und 24,502 Gold Schulden, ungeachtet die ver
hundenen Gutsbesitzer schon seit einer Reihe von Jahren
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2/0 Procent Administrationskosten jahrlich zahlen). Spater
hin, als der Zinsfuß im Allgemeinen sank, der Anbot von
Capitalien wuchs, vom Jahr 1827 an, entstand sowol im
In- als Auslande eine lebhaftere Nachfrage nach Pfand
briefen, und nun trug die Gewißheit, daß nur bei einer
ganzlichen oder bedingten Auflosung eine Aufkundigung der—
selben eintreten kann, wesentlich zur Steigerung des Agios
bei. Dieselbe Bedingung der beschrankten Kundbarkeit,
welche im Anfang dem Vereine wenig oder gar nichts
nutzte, ward demselben spater entschieden lastig und nach
theilig, und wird auch bei einer eintretenden allgemeinen
Einziehung oder Convertirung der Pfandbriefe den meisten
Inhabern derselben nahmhafte Verluste bereiten Ich gebe
gerne zu, daß die Pfandbriefe selbst bei einer unbedingten
Kundigungsbefugniß von Seiten des Vereins kein unbe—

deutendes Agio erreicht haben wurden, aber gewiß wurde
das Agio nicht zu der Hohe hinaufgetrieben worden seyn,
wenn nicht das Publikum durch die ganz besondere Fassung
des 8. 81. der Statuten in dem Glauben an eine gewisse
Unkundbarkeit bestarkt worden ware. Die Geschichte der
preußischen Creditinstitute beweist es mehrfach, daß das Agio
der Pfandbriefe uberall Krankheiten, als naturliche Folge
eines unnaturlichen Verhaltnisses, erzeugt. Wie nachtheilig
dieser Umstand unserem Creditvereine gegenwartig ist, liegt
klar vor Jedermanns Auge. Creditinstitute mussen durch
zeitgemaße Convertirung der Pfandbriefe dem hohen Wach—
sen des Agio vorzubeugen suchen, und dieß kann bei Sum
men von vielen Millionen Thaler nur nach und nach ge
schehen. Der Creditverein muß daher das Recht der Kun—
digung einer gewissen Abtheilung oder Serie von Pfand
briefen jeder Zeit ausuben, und die Glaubiger, welche nicht
in die Herabsetzung der Zinsen willigen wollen, durch Aus—



zahlung ihrer Forderungen zum Pariwerth abfinden konnen.
Ist der Zinsfuß derselbe als der bei unbezweifelt sicherer
Hypothek landesubliche, so werden die Pfandbriefe wegen
Annehmlichkeit der leichten Cession c. ein kleines Agio tra—
gen, indem die Pfandbriefinhaber (abgesehen von den nur
einen kleinen Bruchtheil des Ganzen ausmachenden Pfand
briefen, welche etwa terminlich Zwecks der Amortisation
zusgeloost werden) vernunftiger Weise keine Kundigung von
Seiten des Vereins erwarten konnen. Dieses kleine Agio
kann aber nie große Erschutterungen verursachen und mag
fur den Verein einige Annehmlichkeiten haben.

Wirft man nur einige Blicke auf die Geschichte des
Chur- und Neumarkschen Creditinstituts, so begreift man
kaum, wie man bei uns in den Fehler verfallen konnte,
den Pfandbriefglaubigern eine gewisse Unkundbarkeit zu
garantiren. Das gedachte Institut hat bis zum Jahre
1806, wo die unglucklichen Kriegsjahre eintraten, in jedem
halben Jahr eine großere oder geringere Summe von
pfandbriefen den Inhabern gekundigt (im Jahre 1789 bei
nahe ein Funftel aller damals coursirenden Pfandbriefe),
und dadurch bedeutende Ersparnisse gemacht. Vom Jahre
1788—1795fanddasInstitutGelegenheit gegen Depo
sition eingezogener und zuruckbehaltener Pfandbriefe von der
koniglichen Bank c., von allerlei Stiftungen und vielen
Privatpersonen Gelder zu 3, 2 ja mitunter zu 11/, Procent
anzuleihen, zuweilen bis zum Betrage der Totalsumme auf
1,700,000 9. Als der Zinsfuß vom Jahre 1796 an
wieder stieg, wurden diese Darlehne großtentheils wieder
aufgekundigt, aber in der Zwischenzeit waren doch jahrlich
15 —18,000 ,5 an Zinsen erspart. (Siehe S. 42 der

Schrift des Herrn v. Voß). Der Zinsfuß der Pfand
briefe von 4 Procent war indessen auch nach 1796 (etwa
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bis zum Jahre 1806) noch zu hoch, und suchte das In
stitut aus den augenblicklichen Zeitverhaltnissen moglichst
Vortheil zu ziehen, indem es die eingezogenen Pfandbriefe
mit der Garantie einer 10- oder Zjahrigen Unkundbarkeit
gegen respective 5 oder /, Procent Provision verkaufte.
In den Jahren 1785 — 88 gab das Institut im Ganzen
etwa fur 800,000 ,8 so genannte garantirte Pfandbriefe
aus, welche den Glaubigen nicht gegen Parizahlung gekun
digt werden konnten, wobei es 4 Procent gewann, indem
sich die Glaubiger in den zwei ersten Jahren zwei Procent
Zinsen gefallen lassen mußten. Man sah aber sehr bald
ein, daß diese Unkundbarkeit, welche die garantirten Pfand
briefe auf ein sehr hohes Agio bis 8 Procent trieb, die
ganze Natur der Pfandbriefe andere und die Grundprinci
pien des Instituts gefahrde, und gab dieß Verfahren schon
im Jahre 1788 wieder auf. Das preußische Institut war
zu dieser Maaßregel auch noch durch ganz besondere Um—
stande veranlaßt worden, indem der Konig wiederholt durch
Kabinetsordre befohlen hatte, daß die zum Creditwerk ver
bundenen Gutsbesitzer fortan kein Quittungsgeld zahlen
sollten, weil ihnen eine Verzinsung von Al/, Procent,
namlich 4 Procent eigentliche Zinsen und /, Procent Quit
tungsgeld, zu druckend falle. Da nun letzteres zur Deckung
der Bedurfnisse der Administrationskasse diente und schon
damals kaum zu diesem Zweck ausreichte, so kam das In
stitut in die großte Verlegenheit und mußte auf jegliche an
dere Auskunftsmittel sinnen. Wie es gekommen ist, daß
erst seit einigen Jahren bei dem Chur- und Neumarkschen
Institut Kundigungen der Pfandbriefe von Seiten des Ver
eins eingetreten sind, kann hier nicht weitlaufig auseinander
gesetzt werden, (ich wußte auch kaum andere, als in der
mehr erwahnten Schrift des Herrn v. Voß enthaltenen,
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Thatsachen beizubringen), nur so viel will ich bemerken,
daß in den Jahren von 1806 bis 1827 wegen Kriegsver—
haltnisse und anderer Ereignisse an keine Kundigung zu
denken war. Die Pfandbriefe standen wahrend des In—
dults tief unter Pari, und selbst nach Aufhebung desselben
(1819) noch bisweilen unter Pari. Die spateren Bestim
mungen des engeren Ausschusses (namentlich vom Jahre
1819) daß die Gutsbesitzer die Tilgung der bepfandbrieften
Schuld nur durch Einlieferung von Pfandbriefen in natura
beschaffen konnten, welche aber nie die ausdruckliche Geneh
migung der General-Versammlung, noch die landesherr
liche Sanction erhielten, waren hauptsachlich Ursache, daß
keine Aufkundigung von Pfandbriefen erfolgte. Diese Be
stimmungen, welche den Gutsbesitzern zur Zeit des niedri
—0——
terhin jedoch, als der Cours der Pfandbriefe uber Pari
stieg, den entgegengesetzten Erfolg hatten, beruhrten indes
sen lediglich das Verhaltniß des Creditinstituts
zu den Gutsbesitzern, und beschrankten keineswegs die
Kundigungsbefugniß des Instituts gegen die Pfandbrief
glaubiger *). Die Abanderung dieser Bestimmung ist auch
seit 1826, wo die Pfandbriefe einen festen Cours gewan
nen, mehrfach angeregt worden, da man aber andere Plane

damit in Verbindung brachte, welche nicht sofort zu Stande
kamen, so blieb die Sache von einer General-Versamm
lung zur anderen fortwahrend in einer interimistischen Lage
Seite 50 der Schrift des Herrn v. Voß). Schon 1829
wurde bei den Berathungen des engern Ausschusses des

H Ich hebe diesen Punkt hier besonders hervor, weil die Mit—
glieder unseres Creditvereins sich in einer scheinbar ahnlichen
dage befinden.
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Chur- und Neumarkschen Instituts die Herabsetzung der
Zinsen besprochen, aber zur Ausfuhrung dieser Idee bedurfte
es der Einberufung einer General-Versammlung und ver—
schiedener Vorarbeiten; die Juli-Revolution trat aber mit
ihren den Credit auf langere Zeit lahmenden Folgen dazwi
schen, und so verzogerten sich die Beschlusse bis zur Gene—
ral Versammlung Mai 1834 (v. Voß Schrift S. 4).
Auf dieser wurde beschlossen, um das Creditinstitut vor
Kundigungen sicher zu stellen, zunachst von den Glaubigern
bei Vermeidung der Ruckzahlung des Capitals zu verlan
gen, daß sie sich ihres Kundigungsrechts begaben. Zugleich
wurde dem engern Ausschuß und der Haupt-Ritterschafts
Direction aufgetragen weitere Einleitungen zur Zinsherab
setzung und Amortisation der Pfandbriefe zu treffen. Auf
der General-Versammlung im August 1835 wurden in
diesen Beziehungen bestimmtere Beschlusse gefaßt, nament
lich wurde beschlossen, daß den einzelnen Gutsbesitzern, be
vor die allgemeinen Maaßregeln der Unkundbarmachung,
Zinsreduction und Amortisation zur Ausfuhrung kamen,
zur Convertirung auf eigene Rechnung 31/procentige
Pfandbriefe unter dem Beding einer gewissen Amortisation
bewilligt werden sollten, und die Gutsbesitzer bei Kundi
gungen die Tilgung ihrer Pfandbriefe gegen Baarzahlung
der verschriebenen Valuta verlangen konnten ).

Der Konig genehmigte durch Cabinets-Ordre vom
17. November 1835 diese und andere provisorische Be
schlusse uber die Zinsreduction und Unabloslichkeit der Chur

iX

) Diese Notizen entnehme ich aus den gedruckten Verhandlungen
der General-Versammlung und des EngernAus schusses
der zum Chur- und Neumarkschen Creditverband vereinigten
Gutsbesitzer, welche ich der Gute des Herrn Hauptritterschafts
Direktor Geh. O. J. R. v. Voß verdanke.
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und Neumarkschen Pfandbriefe, und es wurden noch
in demselben Jahre von letzteren bis zur Summe von
1,170,050 „4*, meist gegen Zahlung von 3 Procent Pra
mie an die Glaubiger, convertirt. Vom Asten Januar bis
zum Assten Juli 1836 wurden meist gegen eine Pramie von
2 und 21/, Proc. Pfandbriefe auf 2,919,900 .4 convertirt,
und bis zum Januar 1837 noch gekundigt — 2, 141, 000 .
Hiernach waren am Isten Januar 1837 nur noch fur
4,170, 450 „F vierprocentige Chur und Neumarksche Pfand
briefe im Cours gewesen; aber auch diese Zahl ist noch zu
groß, indem im Laufe des Jahres 1836 noch fernere Con
vertirungen vorgekommen sind. Ueber die im vorigen und
etwa noch in diesem Jahre beschafften Convertirungen fehlen
mir die genauen Angaben, es ist aber allgemein bekannt,
daß sowol das Chur- und Neumarksche, als das Pommer
sche Creditinstitut die ganze Maaßregel langst glucklich zu
Stande gebracht haben, und nicht weniger als einige
20 Millionen 31procentige Pfandbriefe in unserem Nach
barstaate coursiren.— Diese Thatsachen fuhre ich beson
ders deshalb an, um einmal den Nutzen der theilweisen
Kundigungen hervortreten zu lassen und ferner zugleich an
unsere Zogerungen zu erinnern. Diese allmaligen Kun
digungen bedingen auch keine so gewaltsame plotzliche Er
schutterungen im Course der Pfandbriefe, als wenn die Ge—
sammtmasse derselben auf ein Mal convertirt wird.

Ad III. Die Statuten sprechen sich uber das eigent
liche Wefen des sinkenden Fond nur unvollstandig aus,
und diese Unvollkommenheit erstreckt sich auch auf die Form
der Fassung. Statt daß ein eignes Capitel dieser wichti
—
mal ein ganzer Paragraph davon. Im 8. 82, 4) heißt es:
Der sinkende Fond wird gebildet und besonders berechnet
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von 4, Procent, welches der Schuldner in halbjahrigen
ratis .... baar zu zahlen hat.

Dieses und der sich daraus sammelnde Fond darf
durchaus zu nichts anderem, als zum allmaligen Abtrag
der Capital-Schuld verwandt werden, weshalb der An
theil eines Jeden an demselben, vor dem ganzlichen Aus
tritt aus dem Institute, so wenig ausgekehrt wird, als
dessen Nachforderung in Pfandbriefen, wahrend des Ver
bleibens in demselben, zulassig ist. Nur bei dem ganzlichen
Austritt aus dem Vereine wird der fur jeden berechnete
finkende Fond .... einem Jeden ausgeantwortet.

Im 8. 84 heißt es weiter: Die Bestande zum sinken
den Fond .... mussen, so weit es irgend thunlich ist,
in Pfandbriefe verwandelt werden, um den Ertrag zu
sichern, und den Fond auf diese Weise moglichst zu ver
mehren. Eine jede andere Benutzung desselben ist ganzlich
unstatthaft.

Im 8. 31 ist noch gesagt, daß die Hauptdirection die
Berechnung des sinkenden Fond fuhrt. Sonst findet sich
kaum ein Wort in den Statuten uber den sinkenden Fond.

Hiernach scheint man sich die Sache folgendermaaßen
gedacht zu haben: Die zum Creditverein verbundenen
Gutsbesitzer zahlen so lange halbjahrlich 15 Procent ihrer
ganzen ursprunglichen Pfandbriefschuld, bis durch diese Bei
trage und das Interusurium ein — in Pfandbriefe ver

wandeltes — Capital angesammelt ist, dessen Große die
erste Schuld erreicht. Bis zu diesem, bei einem Zinsfuß
von 4 Procent erst nach 72 Jahren eintretenden, Zeitpunkt
wird es angesehen, als existire die ganze ursprungliche Schuld,
welche demnach bis auf den letzten Moment zu voll ver
zinst werden muß. Endlich naht die goldne Zeit: die Gu
ter sind mit einem Mal von der bepfandbrieften Schuld
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Existenz, wenn nicht in der Zwischenzeit die Aufnahme
neuer Guter erfolgt seyn sollte.

So einfach und naturlich auf den ersten Blick dies
ganze Verhaltniß erscheint, so unnaturlich und unsicher
wird es bei einer naheren Betrachtung. Dieser merkwur
—VV vornehmlich daraus zu ent
springen, daß den Verfassern der Statuten keine klare An
sicht uber die eigentliche Natur des sinkenden Fond vor
schwebte, und die schwankenden Bestimmungen der Statu
ten daher mehr der naturliche Ausdruck unsicherer Ansichten,
als bloße Fehler der Form sind; sollte ich mich hierin ir
ren, so bitte ich um Entschuldigung. a

Unnaturlich erscheint mir die Einrichtung des sin
kenden Fond, in so weit aus der' ganzen Fassung der
Statuten die Idee hervortritt, welche auch die Praxis des
Instituts verwirklicht hat, daß nicht die Person des ur
sprunglichen Schuldners, sondern das Gut von den
Schulden befreiet werden soll.

Bleibt eine und dieselbe Person mit demselben Gute
72 Jahre Mitglied des Vereins, so fallen in dieser Bezie—
hung Person und Sache allerdings zusammen, aber ein
solcher Fall mochte sich in 1000 Jahren kaum einmal er
eignen. Es ist dagegen wahrscheinlich, daß ein Gut inner
halb des gedachten Zeitraums durchschnittlich durch Verer
bung drei verschiedenen Besitzern nach einander angehoren
wird, und rechnet man den Verkauf c. hinzu, so mochte
man wol einen viermaligen Wechsel in der Person des Be

sitzers annehmen konnen.
Bei der gegenwartigen Einrichtung des sinkenden

Fond soll nun die Erdscholle von der hypothesirten Schuld
frei werden, gleichviel ob Hans oder Kunz dieselbe besitzt,
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oder sich um den Besitz derselben bewirbt. Die Unver
schuldbarkeit der Guter kann doch auf keine Weise durch
den Creditverein erreicht werden, indem ja das Contrahiren
von Uebernormalschulden unbeschrankt bleibt, und der Be—
sitzer eines durch den sinkenden Jond von der Pfandbrief—
Schuld befreiten Guts wieder auf's Neue dem Creditverein
beitreten kann. Diese Verhaltnisse allein schließen schon
die Idee von Majoratsstiftungen u. s. w. aus, aber es

muß auch sogleich einleuchten, daß Stifter von Majoraten
kein Interesse, wenigstens kein großeres als Andere, daran
haben, daß uberhaupt schuldenfreie Guter existiren, sondern
nur, daß diese gewissen Familien erhalten werden.
Ich mochte behaupten, daß bei der gegenwartigen Lage der
Dinge, wo das Gut unbekummert um die Person des Be

sitzers durchaus frei werden soll, die Conservation der Gu—
ter in den Familien schwieriger zu erreichen ist, als im ge
wohnlichen Fall. Ein Beispiel wird dies besser erlautern,
als abstracte Reflexionen.

Jemand besitzt ein Gut zum Taxwerth von 100,000
und hat 50,000 .8 Normal- und 25,000 4 Uebernormal
Schulden. Bei seinem Tode erben 4 Sohne das Gut
mit den gedachten Schulden und einem Guthaben von
25,000 8 im sinkenden Fond. Der eigentliche Erbtheil
eines jeden betragt demnach (angenommen der wirkliche
Gutswerth zur Zeit des Todes entsprache zufallig dem
Taxwerth) — 12,500 8.

Einer von den Sohnen A wunscht das Gut anzu

nehmen, und es fugt sich auch noch so gunstig, daß nur
—V
der dritte sich mit der Stelle im Hypothekenbuch von
87,8500 — 100,000 5 zufrieden erklart. Woher soll nun
A, dessen eignes Erbtheil fur die Anschaffung des Inven
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tariums reservirt bleiben muß, 25,000 5 schaffen. Wel—
cher Rentier borgt solche Summe, wenn schon 100,000
im Hypothekenbuch voraufgehen, und die Einrichtung des
sinkenden Fond so verwirrt ist, daß selbst Juristen von
Fach uber die Moglichkeit seiner Verpfandung oder Cession
im Streite sind. So viel darf man wol mit Gewißheit
annehmen, je mehr Abhandlungen geschrieben werden um
die Sicherheit des sinkenden Fond außer Zweifel zu setzen,
desto weniger werden sich die Capitalisten zum Borgen ver
stehen. Aber auch zugegeben, daß ein gutmuthiger Rentier
sich zum Darlehn entschlosse, so hat A, obwol der Han
delswerth seines Guts nur 100,000 4 betragt, 125, 000
zu verzinsen. Tritt nun noch das schreiende (vom Herrn
Merker in seinem Aufsatz mit Recht grell hervorgehobene)
Mißverhaltniß hinzu, daß , oder gar./, Procent von der
ganzen nominellen Schuld des Creditvereins, welche xe vera
nur die Halfte betragt, zu den Administrationskosten gezahlt
werden mussen *) und A wegen moglicher Sinnesanderung
des gutwilligen Rentiers, der gewiß nicht den niedrigsten
Zinsfuß bedungen haben wird, in steter Sorge schwebt, so
muß er schon ein fester und entschlossener Mann seyn, um
vor solchen Schwierigkeiten nicht zuruck zu wanken. Aber
Kleinmuth! Aistja Mitglied des Creditvereins, und seine
Creditverhaltnisse sind fur die Zukunft moglichst sicher ge
stellt. Zahlt er nicht zur Verfallzeit prompt die Zinsen auf

 Tat bocod macht UA. Procent jahrlich 1250 38. Wurden
naturgemaß Schulden gegen Vermogen ausgeglichen, so blieben
25,000 48 als erstes Geld im Gute stehen. Solche Poste
werden so leicht nicht gekundigt, aber wurden auch jahrlich
3000 48 gekundigt — in der Regel cedirt man solche Forde
rungen, — so konnen bei so sicherer Hypothek die Unkosten
nur gering seyn, vielleicht nur den vierten Theil der jahrlich
der Administrationskasse zu zahlenden Summe betragen.
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Sparbuchse seines Guts, oder treten Capitalkundigungen von
den auf den sinkenden Fond vertrosteten Glaubigern ein,
welche sich nicht sogleich durch anderweitige Darlehne decken
lassen, so wird er bald außerhalb des Guts Muße zu Be—
trachtungen uber die Wirksamkeit des sinkenden Fond finden.
Kann er in seiner schlichten Einfalt nicht den Nutzen der
ganz eigenthumlichen Einrichtung dieser zuletzt die ganze
bessere Halfte der Guter verschlingenden Sparanstalt begrei
fen, so mag er sich aus Hamilton's Werk »An Inquiry
»eoncerning the rise and progress, the redemption
». ..* of the National-Debt of Great Britain and

Ireland. 3 edit. Edinburgh 1818 eines Besseren beleh
ren. Hier wird er erfahren, welche Wunderdinge in diesem
Mutterlande der sinkenden Fonds Sir Robert Walpole's
sinking fund von 1716 — 1786 geleistet hat (S. 135 —

140); On the whole this fund did little in time of

peace and nothing in time of war, to the diseharge
of the national deht. The purpose of its inviolable
application was ahandoned, and the hopes entertained
of its powerful essicacy entirely disappointed.
At this time, the nation had no oltlier free reveuue

This gave occasion to the incroachments on

the sinking fund. Unter Pitts Administration wurden
verschiedene sinkende Fonds eingerichtet, indem den meisten
rasch auf einander folgenden Anleihen ein sinking fund,
dem die Tilgung der Schuld binnen 45 Jahren aufgebur
det, angehangt wurde. Die großen Weltbegebenheiten
gingen ihren Gang, und die Nationalschuld, welche im
Jahre 1786 etwa 238 Millionen S betrug, stieg bis 1815
auf 729 Millionen. So liefern ganze Staaten sowol als
einzelne Personen den Beweis, daß wirkliche Ersparnisse



nur dann eintreten, wenn dauernd weniger ausgegeben als
eingenommen wird. — —

Kommen wir wieder auf unser Beispiel zuruck: Das
Gut wird also in vielen Fallen nicht bloß in der Familie
nicht bleiben, sondern auch beim Verkauf einen weit gerin
geren Preis bedingen, indem die große Zahl der Kauflieb
haber mit kleinem Vermogen von der Concurrenz ausge
schlossen bleibt.— Dieß sind die naturlichen Folgen eines
unnaturlichen Systems, wo der lebendigen Person der todte
Erdkloß substituirt wird. Der oben angedeutete Fall wird
keineswegs nur ausnahmsweise eintreten, sondern die
Mehrzahl der Falle reprasentiren. Wo viel Vermogen
vorhanden ist, hat es keine Schwierigkeit Guter zu con
serviren, aber wo das maßige Erbe in mehrere Theile
zerfallt, da darf die naturlichste Hulfsquelle, der Real
LTredit, nicht verstopft werden.

Glucklicher Weise giebt es einen Weg, dem eisernen Joche
des sinkenden Fond zu entgehen, und dieser liegt in dem
ganzlichen Austritt aus dem Verein durch Einreichung
von Pfandbriefen. Diese Erlosung muß freilich theuer er
kauft werden, aber solche Opfer wird man gerne bringen,
wenn's Feuer am eigentlichen Lebensfaden zehrt *). Es

) Herr Justizrath Y aepke sagt auf S. 44 seiner Wurdigung c.
„Es ist dabei nicht vedacht, daß man durch Austritt und sofor
„tigen Wiedereintritt bei irgend einer Geschafts-Gewandtheit
mit unbedeutenden Kosten diesen Zweck (die freie Disposition
„uber die im sinkenden Fond angesammelten Pfandbriefe) wird
„erreichen konnen.“ Diese Procedur ist auf dem Papiere leicht
ausfuhrbar, in der Wirklichkeit aber bei nicht ganz kleinen
Butern mit vielen Schwierigkeiten und bedeutenden Kosten ver
hunden. Ueberdies bezweckt ja grade der Creditverein vorzugs
weise die Vermeiduug solcher großen, zum Theil auf person
liches Vertrauen basirten, Geldnegocen, weil eben die meisten
Butsbesitzer nicht solche gewandte Geschaftsmanner sind.
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versteht sich von selbst, daß bei der Ruckkehr in den natur
lichen Zustand auch alle Verlegenheiten des gekunstelten
wegfallen, aber dann ist grade bewiesen, was bewiesen
werden sollte, daß der Creditverein durch die unnaturliche
Verschwisterung mit dem sinkenden Fond schon von Geburt
an seinen Todeskeim nahrt und in der Mitte des Lebens
in das selbst bereitete Grab sinken muß. Des Umstandes,
daß nach der gegenwartigen Einrichtung des Instituts die
Pfandbriefe zuletzt um jeden Preis von den Inhabern ge
kauft werden mussen, und bei einer Hartnackigkeit letzterer
sowol das statutenmaßige Anwachsen des sinkenden Fond
als der Austritt aus dem Verein zuletzt an eine Unmog
lichkeit grenzen, will ich hier gar nicht gedenken, denn in
Bezug auf den sinkenden Fond haben wenigstens die Ge
neralVersammlung und Hauptdirection diesen Uebelstand
hereits erkannt, und zur Abhulfe die Ausloosung der
Pfandbriefe (Siehe S. 1 und 2) in Vorschlag gebracht.

Ein eigenthumlicher Fall mochte eintreten, wenn das
Gut nicht durch Erbschaft, sondern durch Kauf auf einen
anderen Besitzer ubergeht. Nach der unbestimmten Fassung
des d. 82, 4 konnte es namlich zweifelhaft seyn, ob der
Verkaufer nicht die Auslieferung oder Abschreibung der im
sinkenden Fond befindlichen Pfandbriefe verlangen kann.
Es heißt dort »nur bei dem ganzlichen Austritt aus dem
»Verein wird der fur jeden berechnete sinkende Fond ...
 einem Jeden ausgeantwortet.« Nimmt man diese Be
stimmung rein wortlich, so mochte sich vielleicht juristisch
durchfechten lassen, daß der Verkaufer, der bei der Tradi
tion seines verkauften Guts doch gewiß, indem er aufhort
Vereinsmitglied zu seyn, ganzlich aus dem Verein tritt,
Anspruch auf den sinkenden Fond machen konne. In Na—
tura wurden ihm freilich die Pfandbriefe seines sinkenden
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Fond auf keinen Fall ausgeliefert werden konnen, da dieser
nach der Bestimmung desselben Paragraphen durchaus zu
nichts anderem als zum allmaligen Schulden-Abtrag ver
wandt werden soll, aber die Pfandbriefe konnten der Hypo
thekenbehorde zur theilweisen Loschung der Schuld einge
reicht werden. Nach dem Geist der ganzen Statuten und
der Verbindungsweise des angegebenen Satzes mit anderen
Bestimmungen desselben . F. kann man aber wol mit Ge

wißheit annehmen, daß nur an den Fall gedacht worden ist,
wo Jemand mit seinem Gute austritt; dieß ist um so
wahrscheinlicher, da dem Creditverein die Person des Be—
sitzers ganz gleichgultig ist und es ihn nur interessirt, ob
das Gut in dem Verband bleibt. Der Ausdruck ganz
licher Austritt deutet auch auf den Gegensatz »theilwei—
ser« hin, und dieß hatte bei einem Verkauf keinen Sinn.
Außerdem wurde auch ein heterogenes Verfahren rucksicht
lich der Endbestimmung des sinkenden Fond eintreten, je
nachdem das Gut durch Vererbung oder Kauf in den Be
sitz eines Anderen uberginge, und zu einem solchen Unter
schiede liegt in den Statuten kein Grund vor. Den Pfand
briefglaubigern ist obendrein auch die Zusicherung (sie steht
noch auf dem Umschlag der Pfandbriefe besonders abge—
druckt) ertheilt, daß ihre Schulddokumente wieder innerhalb
72 Jahren allmalig eingelost werden mussen; diese Zu—
sicherung verlore zum großen Theil ihre Bedeutung, wenn
durch inzwischen eingetretene, theilweise Loschung der be
pfandbrieften Schuld, auf diesel ben Guter wieder auf's
Neue Pfandbriefe ausgegeben wurden, was nicht verweigert
werden kann.

Eine andere wichtige Frage betrifft die eigentliche Na
tur des sinkenden Fond. So viel ist einmal gewiß, daß
sich beim statutenmaßigen Verfahren eine wachsende Menge
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von Pfandbriefen in Natura bei der Hauptdirection ansam
meln wird, und daher in rein materiellem Sinne immer von

einem sich sammelnden, vermehrenden (Vergl. d. 84. der
Statuten) Fond, von einem Guthaben der einzelnen Guts
besitze an diesem Fond u. s. w. geredet werden kann,
aber es fragt sich nur, welchen rechtlichen Charakter diese
Pfandbriefe besitzen. — In den Statuten ist nirgends aus

drucklich gefagt worden, was mit den Pfandbriefen gesche
hen soll, so bald ihre Summe das alterum tantum der

Schuld erreicht; es heißt bloß »Nur bei dem ganzlichen
Austritt aus dem Vereine wird der fur jeden berechnete
sinkende Fond einem Jeden ausgeantwortet«, nachdem schon
zuvor gesagt worden, daß derselbe vor dem ganzlichen Aus—
tritte aus dem Institute so wenig ausgekehrt wird, als
dessen Nachforderung in Pfandbriefen wahrend des Ver
bleibens in demselben zulassig ist. Nimmt man diese Worte
isolirt, so konnte man darunter verstehen, daß dem Guts—
besitzer beim ganzlichen Austritt sein ganzer Antheil an dem
sinkenden Fond, namlich die Pfandbriefe in Natura, uber
geben werden musse (der Ausdruck»Auskehren « deutet ge
wisser Maaßen auf einen solchen Act hin); da aber der
Austritt aus dem Verein nur dadurch moglich wird, daß
eben so viele Pfandbriefe, als fur das Gut ausgefertigt
worden, bei der Hypothekenbehorde eingereicht werden, so
kann von keiner wirklichen Auskehrung, wenn man sich
nicht in einem falschen Zirkel bewegen will, sondern nur
von einer gegenseitigen Aufhebung oder Abrechnung im Fall
Jemand nach 8. 10 und 81. durch Einreichung von Pfand
briefen einen fruheren Austritt bewirken will, die Rede seyn.
Nur eine solche Ausgleichung, kein Hin- und Hergeben
von Pfandbriefen, kann gemeint seyn, weil alle Pfandbriefe
sich zuletzt im sinkenden Fond aufhaufen, mithin etwas

5
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Unmogliches gefordert werden wurde. Hiernach ist so viel
gewiß, daß die normale Ausscheidung eines Guts aus dem
Verein nur dadurch moglich wird, daß grade dieselben
Pfandbriefe, welche im sinkenden Fond befindlich, bei der
Hypothekenbehorde eingereicht werden; eine andere Benutz
—VVV— Aber auch bei einem
durch Einreichung von Pfandbriefen bei der Hauptdirec
tion verfruhten Austritt aus dem Verein konnen die im
sinkenden Fond befindlichen Pfandbriefe dem Gutsbesitzer
nicht in Natura ausgekehrt werden, da sie nach der aus—
drucklichen Bestimmung der Statuten (59. 81.) nur zum
allmaligen Schuldabtrag verwandt werden sollen. Diese
Worte scheinen mir die eigentliche Bestimmung und das
Wesen des sinkenden Fond am unzweideutigsten zu bezeich
nen: die Schuld soll und muß unabhangig von der Ein
wirkung Dritter, selbst des Gutsbesitzers, durch die Pfand
briefe des sinkenden Fond allmalig zur Tilgung kommen.
Das durch 73ahrige Enthaltsamkeit, dem Executionszwang
gegenuber, oft unter Muh und Sorgen Erworbene, was
die Hauptdirection mit unablasslicher Gewissenhaftigkeit
wahrte, soll endlich, nachdem Vater, Sohn und Enkel das
goldene Kalb aus der Ferne angebetet, dem Sproßling der
alten Familie Z — möoglich, wahrscheinlich dem Bankier

V—zu Nutz kommen. Da nun die Bestande des sinken
den Fond in Pfandbriefe umgewandelt werden mussen
( . 84.), und durch diese die allmalige Schuldabtragung
nur erfolgen kann nund soll,solaßt sich indessen der sin
kende Fond als kein wachsendes Capital oder Activum an
sehen, sondern als eine Berechnungsanstalt uber eingeloste
Schulddokumente. Der Creditverein hat als eine (,juristi
sche) Person die Pfandbriefe ausgestellt und lost sie auch
als solche wieder ein (wie die Repartition unter den ein
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zelnen Gutsbesitzern erfolgt, ist hier unwesentlich), die
Pfandbriefe des sinkenden Fond sind daher eingeloste
Schulddokumente, gewissermaaßen Schuldquittungen, welche
eigentlich fofort der Hypothekenbehorde zur Abschreibung
der Schuld eingereicht werden sollten. Wenn nichts desto
weniger die Hauptdirection erst am Schlusse die Gesammt—
masse der eingelosten Schulddokumente der Hypothekenbe—
horde zur Ausloschung der Schuld uberliefert, so geschieht
nur nachtraglich auf ein Mal, was naturgemaß nach und
nach hatte geschehen sollen. Die Tilgung der Schuld im
Hypothekenbuch erscheint mehr als eine, allerdings sehr wich
tige, Form; das Wesentliche ist die wirkliche Tilgung
—ADDD
Wenn die ganze ursprungliche Schuld bis auf den letzten
Moment noch im Hypothekenbuche stehen bleibt, so ist dieß
ein rein eingebildetes Verhaltniß — indem Schulden For—

derungen gegenuber stehen mussen und Niemand sein eigner
Schuldner seyn kann — welches wol nur deshalb beibe—
halten wird, damit die Zinsen fortdauernd mit einem An—
strich von Legalitat eingefordert werden konnen, und die
Intabulirung neuer Forderungen auf die sonst leer gewor
denen Platze im Hypothekenbuche verhindert werde. Waren
die im sinkenden Fond sich ansammelnden Pfandbriefe
statutenmaßig zu einem andern Zweck als zum allmaligen
Schuldabtrag, z. B. zur reichen Ausstattung der Landes
universitat, bestimmt worden, so wurden wir einen steigen
den Fond haben, dessen Activum dann nur der Creditverein
als Depositar verwalten wurde und so weiter. Unter den
gegenwartigen Verhaltnissen ist fur mich der sinkende Fond
nur ein Convolut eingeloster Schuldquittungen, an denen
jedes Gut seinen bestimmten Antheil hat, und deren Werth
nur dann wieder aufleben kann, wenn die betheiligten

5*



Gutsbesitzer mit Genehmigung der gesetzgebenden Gewalt da—
mit einverstanden sind; d.h.aufsNeue ein gewisses Schuld
oerhaltniß, welches eigentlich schon geendet, wieder eintreten
lassen. Der Fall, daß die im sinkenden Fond befindlichen
Pfandbriefe durch Betrug c. wieder in die Hande Dritter
gelangen konnen und so weiter, bedarf hier keiner Beruck—
sichtigung, da die gedachten Pfandbriefe durch besondere
Merkmale außer Cours gesetzt werden.

Meiner Ueberzeugung nach ist mithin gar kein Vermo
gen, Capital oder Activum, wie man es nennen will, im
sinkenden Fond vorhanden (das wenige baare Geld, wel
ches zum Ankauf von Pfandbriefen vielleicht noch nicht ver—
wandt, ungerechnet), und begreife ich daher nicht, wie von
einer Cession oder Verpfandung desselben uberall nur die
Rede seyn kann. Das Principale, das Object, fehlt, und
damit fallt alles Uebrige von selbst fort. Die einzige
Sicherheit, welche folglich dem auf den sinkenden Fond
borgenden Glaubiger gewahrt werden kann, durfte in dem
Versprechen des nach 50 oder so und so viel Jahren im
Hypothekenbuche frei werdenden Platzes bestehen. Wirk
lichen Werth hat ein solches Versprechen nur dann, wenn
die verheißene Stelle unter allen Umstanden innerhalb der
festgesetzten Zeit frei werden muß, und der kunftigen Inta
bulirung kein Hinderniß entgegen treten kann. Die Zeit
der Loschung der Pfandbriefschuld im Hypothekenbuch ist
aber unbestimmt, denn sie hangt nicht bloß ab von der
Große der Beitrage zum sinkenden Fond, sondern auch von
dem Zinsfuß der Pfandbriefe. Wer burgt dafur, daß bei
druckenden Zeitconjuncturen die Beitrage zum sinkenden
Fond nicht verringert, oder zeitweise suspendirt werden.
Vielleicht beschließt man bei einer namhaften Große des sin—
kenden Fond mit den Beitragen ganz einzuhalten, und ihm
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allein die Sorge zu uberlassen durch Interusurium das
alterum tantum zu erreichen. Aber auch abgesehen von
allen diesen wahrscheinlichen oder moglichen Fallen, so
mußte sich immer die Hpyothekenbehorde zur Anmerkung
der verschiedenen, etwa nach 50, 40, 30 c. Jahren in
prasumirte Wirksamkeit tretenden, Versprechungen verstehen,
die Prioritat der Zusicherungen einregistriren, und gleichsam
ein zweites kleines Hypothekenbuch anlegen. Ich weiß nicht,
in wie weit von der Hypothekenkammer solche Anmerkun
gen tc., vielleicht durch Inhibitoria von Seiten der Justiz
kanzleien, zu erreichen sind, und lasse es dahin gestellt seyn,
in welchem Grade den auf den sinkenden Fond borgenden
Glaubigern eine großere Sicherheit durch Einraumung irgend
eines beliebigen Platzes hinter den Forderungen des Credit
oereins gegeben werde, jedenfalls wird aber das Verhaltniß
mit dem sinkenden Fond in Concursfallen, wo das alte

—DDDDD
das Gut beginnt, unsicher und verwickelt. Bei Concursen
ist es aber grade wichtig die creditorischen Anspruche sicher
gestellt zu sehen, und man kann daher voraussehen, daß
Lapitalisten sich auf solche Weiterungen nicht einlassen wer
den. Herr Justizrath Paepke spricht in seiner Wurdigung
immer von dem sinkenden Fond als einem Activum, gleich
Obligationen und Staatspapieren (S. 39), welches im Falle
des Concurses zu der Generalmasse gehoren wurde, cedirt
werden konnte c., diese Ansicht kann ich aber aus den
bereits entwickelten Grunden nicht theilen.

Soll der sinkende Fond als ein neben dem Gute auf—
wachsendes Capital, uber welches im Voraus disponirt
werden kann, angesehen werden, so mußte die Hauptdirec
tion ein Buch anlegen, worin alle Cessionen u. s. w. be
merkt wurden, und man begreift leicht, zu welchen vielfa—
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chen Verwickelungen ein solches Verhaltniß, wo die Rechts
anspruche oder Qualitaten Einzelner zur Prufung kommen,
führen wurde. Die Hauptdirection wird und kann sich
nicht darauf einlassen eine Quasi-Hypothekenbehorde fur
den innerhalb 72 Jahren unantastbaren sinkenden Fond ab
zugeben, denn nach 8. 84. der Statuten soll letzterer durch
aus zu nichts anderm als zum allmaligen Schuldabtrag
verwandt werden. Die Sache sey, wie sie wolle, so bleibt
das Endresultat immer, entweder der sinkende Fond kann
als Activum gultig und mit Erfolg eedirt oder verpfandet
werden, dann verfehlt er seinen Zweck, und es ware offen
bar einfacher und vortheilhafter die Pfandbriefe in Natura
auszuliefern, oder die Schuld im Hypothekenbuch um den
Betrag der entsprechenden Summe Behufs Intabulirung
anderer Forderungen loschen zu lassen; 'oder die Cession ist
unzulassig, und dann leidet der Credit des Gutsbesitzers,
dem die Benutzung der besseren Platze im Hpyothekenbuche
durch die nominelle Schuld des Creditvereins ausgeschlossen
dleibt, auf die empfindlichste Weise: ja nicht selten wird ein
so unnaturliches Verhaltniß seinen Besitzstand gefahrden.
Konnte der sinkende Fond als ein, nach einer gewissen Zeit
zu erhebendes, Activum cedirt werden, so mußte auch unter
allen Umstanden, namentlich bei Concursen, fur die Sicher
stellung der Zinsen gesorgt werden, denn ein Capital, wel
ches vielleicht erst nach 35 Jahren fallig mir gegenwartig
zugesprochen wird, hat nur ein Viertel des Werths, wenn
nicht die Zinsen in der Zwischenzeit garantirt sind. Auf
der Tabelle IV. habe ich berechnet, in welchem Verhaltniß
der Werth eines nach 72 Jahren zahlbaren Capitals schwin
det. 3. B. ein nach 100 Jahren falliges Capital von
1000 ist gegenwartig nur werth — 19 5.

Ad. IV. Trennung der Kassen. Dieses Punktes will
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ich hier nur mit wenigen Worten gedenken, da er eigentlich
nur die Administration betrifft und von keinem allgemeinen
Interesse ist. Eine Kasse mit einigen Commanditen scheint
mir fur die Großherzogthumer Mecklenburg vollkommen
ausreichend, und durfte selbst genugen, wenn sich fur 8 bis
10 Millionen Pfandbriefe in Circulation befanden. Das
ganze Geld- und Rechnungswesen wurde durch eine solche
Centralkasse außerordentlich vereinfacht werden, und was
die Hauptsache ist, geringere Kosten verursachen. Die
Kreisrendanten konnten entbehrt werden, und die Kreisdirec
toren oder Deputirte waren der Controlle und Beaufsichti
gung der Kreiskassen uberhoben. Die Bestimmung, daß die
Zinscoupons zu den Terminszeiten bei den respectiven Kreis
kassen, auf welche sie ausgestellt sind, und erst 4 Wochen
spater bei der Hauptkasse ausbezahlt werden, hat in der
Praxis schon alle Bedeutung verloren, indem bei den
Kreiskassen nur ein kleiner Theil der Coupons prasentirt
wird, und die fur verschiedene Kreise ausgefertigten Pfand
briefe von einem Kreis zum andern wandern und so weiter.
Die drei Kreisrendanten empfangen zusammen einen jahr
lichen Gehalt von 700 485, und bei den drei Kreiskassen
zusammen werden terminlich kaum fur 10,000 Zinscou
pons ausbezahlt. Ein großer Theil der Gutsbesitzer zahlt
gegenwartig seine Zinsen c. unmittelbar in die Hauptkasse
des Vereins, die ubrigen konnten auf leichte Weise verpflich
tet werden die Zinsen respective nach ihren Kreisen, aus
dem Wendischen Kreise (statt nach Gustrow) nach Rostock,
aus dem mecklenburgischen Kreise (statt nach Gadebusch)
nach Schwerin, und aus dem Stargardschen Kreise nach
Neubrandenburg zu zahlen, und von den beiden letzteren
Orten das Geld durch die Post an die Hauptkasse zu be
fordern. Einige Gutsbesitzer wurden ihre Zinsen an die
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Commanditen in Schwerin und Neubrandenburg zu zahlen
haben, um die geringen Bedurfnisse letzterer damit zu decken.
Wurde diesen Commanditen fur die Auszahlung der Cou
pons ein Procent (bei der Kleinheit der Summe konnte
dieser sonst schon hohe Satz wol zugestanden werden) be
willigt, so ließen sich jahrlich circa 400 *, wenn etwa
100 4 fur Porto )) abgehen, ersparen.

Diese Ersparniß wird noch bedeutender, da gegenwar
tig fast dasselbe Porto bezahlt werden muß, indem die bei
den Kreiskassen gezahlten Zinsen c. dort nur zum kleinen
Theil zur Auszahlung der Coupons verbraucht werden.
Alle an auswartige Commanditen zu leistende Zahlungen
wurden sich von Rostock aus bei Zuziehung einiger hiesigen
Handlungshauser mit der erwunschtesten Leichtigkeit und
Wohlfeilheit besorgen lassen. Die gamze Sache ist nicht
halb so gefahrlich, als man sie sich anfangs gedacht ha
ben mag. Man bedenke doch nur, daß terminlich kaum
100,000 „4 von den einzelnen Gutsbesitzern in großen
Summen eingezahlt werden, und nach Abzug der Pfand
vriefe im sinkenden Fond etwa nur 9000 Pfandbriefe zu
verzinsen sind. Die Besorgung dieses so einfachen und
gleichformigen Geschafts kostet, wenn man die Administra
tionskosten auf 1.. Procent anschlagt (seit 1831 werden
5/. Procent gezahlt, aber dieser erhohete Beitrag wird nach
einigen Jahren aufhoren) und ungefahr 1500 5 fur die
GBehalte des Syndicus, Registrators und Schreibers bei
der Hauptdirection abrechnet, immer noch uber 8000 5.

) Einige 60,000 von Schwerin und einige 30,000 8 von
Neubrandenburg jahrlich durch die Post nach Rostock zu sen
den wird bei einer in solchen Fallen üblichen Vereinbarung
mit der Post wenig mehr als 100 425, vielleicht noch unter
diese Summe, kosten.
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Kaufleute und Makler mussen kaum ein spottisches Lacheln
unterdrucken konnen, wenn so sichere Geldversuren des an
gedeuteten Umfangs, die sich nicht uber Hamburg, Hanno
ver und Leipzig hinaus erstrecken, solche unverhaltnißmaßige
Opfer erheischen. Vor einem halben Jahrhundert hatte
man nichts dazu sagen konnen, aber bei dem allgemein
gesteigerten Verkehr der heutigen Zeit grenzt es an's Un
glaubliche. Man mag nun diese hohen Administrations
kosten verrechnen wie man will — ich glaube auch ohne
Beweise, daß kein Schilling unrechtmaßig verwandt ist —
so halte ich mich doch an dem reinen Resultat als unleug—
barem Faktum, und dieß spricht nicht zu Gunsten des gan
zen Getriebes. Finde ich es auch ganz naturlich, daß die
Administration beim Entstehen des Vereins außerordentliche
Ausgaben zu bestreiten hatte, und deshalb hohere Beitrage
zu den Administrationskosten nothwendig wurden, so muß
ten doch alsbald die Administrationskosten nicht hoher als
i , Procent im Ganzen zu stehen kommen. Unser Credit
verein kommt mir vor wie einige Gutsbesitzer, die angeblich
ihre Guter immer verbessern, vor lauter Verbesserungen
aber nicht auf den grunen Zweig kommen. Die Mitglieder
des Creditvereins mussen die angemessene Ordnung ihrer
Creditverhaltnisse mit schwerem Gelde erkaufen und sich noch
obendrein glucklich schaten, wenn sie den Uebergang zu
einer neuen Ordnung der Dinge ohne Erbitterung des
Publikums vermitteln konnen. Wennesfruher als ein
Gewinn angesehen wurde, daß die Vereinsmitglieder nur
4 Procent Zinsen zahlten, so bestand dieser Vortheil zum
Theil in der Einbildung, denn da die Pfandbriefe sich im
Anfang nicht zum Pariwerth umsetzen ließen, so wurde der
Administrationskasse die Last aufgeburdet, dies Verhaltniß
durch Provision c. auszugleichen, und die Gutsbesitzer muß
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ten sich naturlich zu großeren Beitragen — unter welchen
Namen sie erhoben wurden, ist gleichgultig — bequemen.
Meiner vollen Ueberzeugung nach mussen die Administra
tionskosten, sobald die Administrationsschulden gedeckt sind,
nicht uber 14, Procent jahrlich zu stehen kommen, sonst ist
die Organisation irgendwo fehlerhaft. Wenn keine Kapital
oersuren mehr vorfallen, so beschrankt sich das ganze Ge—
schaft auf Zinserhebungen und Zinszahlungen (die Tilgung
der Schuld durch den sinkenden Fond macht sich bei einer
Ausloosung von Pfandbriefen gleichsam von selbst und er
schwert in keinem Fall das Geschaft), und hiefur 2, Proc.
ausgeworfen, kostet (bei 4 Procent Zinsen und /, Proc.
zum sinkenden Fond) die Liquidation von je 33.8: 18. —
Ich hoffe man wird in Zukunft die auswartigen Comman
diten mit Ausnahme von der in Hambuig eingehen lassen;
solche große Vorsorge ist bei dem raschen und vielseitigen
Verkehr der heutigen Zeit ganz unnothig und complicirt
nur die Verwaltung. Die Hauptsache ist, daß der Rentier
die feste Ueberzeugung hat, die Zinsen werden zur Verfall
zeit an einem nahe gelegenen Handelsort, als Hamburg
und Rostock, ohne Anstand ausgezahlt; alles Uebrige macht
sich alsdann von selbst: die falligen Zinscoupons wandern
vielleicht von Hand zu Hand, bis sie endlich zur Auszah
lung prasentirt werden.

Nach diesen Betrachtungen ergiebt sich von selbst, wie
meiner Ansicht nach der ritterschaftliche Creditverein Mecklen
burgs organisirt sern muß; im Nachfolgenden werde ich
daher nur einzelne Punkte, besonders in Bezug auf eine
Umgestaltung des bestehenden Vereins, ausfuhrlicher beruhren.

Zuvor ware die Frage zu entscheiden, ob das Bestehen
eines Creditvereins in Mecklenburg unter gegenwartigen
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Verhaltnissen noch wunschenswerth erscheint, aber hieruber
laßt sich kein unbedingtes Urtheil fallen, indem die Sache
aus verschiedenen Gesichtspunkten, je nachdem das Interesse
der Schuldner, der Glaubiger oder des Staats im Allge
meinen vorzugsweise Berucksichtigung findet, oder auf mogliche
zukunftige Verhaltnisse Bedacht genommen wird, betrachtet
werden kann. In verschiedenen Flug- und anderen Schrif—
ten ist die Frage uber den Nutzen der Creditvereine sowol
im Allgemeinen als in Bezug auf besondere Falle beleuchtet
worden; irre ich nicht, so stimmen die Meisten darin uber
ein, daß Creditvereine nicht bloß zur Consolidirung der
Schulden beitrugen, sondern auch das Contrahiren neuer
Schulden beforderten, indem die Gutsbesitzer bis zu
einer gewissen Grenze mit der großten Leichtigkeit und ohne
Gefahr vor Kundigungen von dem Verein Gelder zu einem

niedrigen Zinsfuß erhalten konnten. Ich lasse es dahin ge
stellt seyn, in wie weit fehlerhafte Einrichtungen des Insti
tuts durch sekundare Nebenwirkung zur Consolidirung der
Schulden beigetragen haben mogen, (siehe z. B. S. 30
und 31), jedenfalls erscheint eine regelmaßige Tilgung der
Pfandbriefschuld, wie sie in der neuesten Zeit bei den preu
zischen Creditinstituten eingefuhrt worden, eine sehr heilsame
Maaßregel. Meiner Meinung nach hangt es fast aus
schließlich von der Organisation der Creditwerke selbst ab,
ob sie den Gutsbesitzern oder dem großeren Publikum be
deutenden Nutzen gewahren oder nicht. Es laßt sich nicht
leugnen, daß die zum Creditverein verbundenen Gutsbesitzer
bei der Ausstellung von Pfandbriefen wegen der durch be
deutende Vorrechte und gemeinsamen Verband gewahrten
Sicherheit einen moglichst niedrigen Zinsfuß bedingen,
und sich außerdem leicht vor Kapitalkundigungen sichern
konnen; die Glaubiger auf der anderen Seite sich des
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Besitzes von hypothekarischen Schulddokumenten erfreuen,
welche bei der großtmoglichsten Sicherheit zugleich die wun
schenswertheste Leichtigkeit der Cirkulation gestatten: mithin
beide Theile, besonders aber die Gutsbesitzer sehr wesent—
liche Vortheile genießen; es fragt sich nur ob unver
meidliche schadliche Nebenwirkungen der Creditvereine diese
Vortheile wieder ausgleichen oder uberwiegen. Das Ganze
kann nur dabei gewinnen, wenn Schuldner und Glaubiger
ihre Creditverhaltnisse zu gegenseitigem Vortheile ordnen,
die Geldgeschafte vereinfacht, und Prozesse und Verluste
moglichst abgeschnitten werden. Ich hoffe die Herren Ad
hocaten treiben die Selbstoerleugnung so weit, mir hierin
Recht zu geben. Es liegt nicht in meinem Plan, die Un
tersuchung uber mogliche Vortheile oder Nachtheile von
Creditinstituten hier weiter zu verfolgen, ich nehme an, daß
der mecklenburgische Creditverein zeitgemaß modificirt mehr
fachen Nutzen gewahrt, und wunsche nur, daß die Umge—
staltung desselben nicht lange verzogert werden moge.

Diese Umgestaltung des Vereins kann, in so weit sie
die Aufkundigung und Convertirung der Pfandbriefe betrifft,
nach 8. 81. der Statuten auf zweifache Weise, durch eine
ganzliche oder bedingte Auflosung erreicht werden.
Unter einer bedingten Auflosung verstehe ich eine theil
weise Auflosung, denn der Gegensatz von ganzlich scheint
mir keine andere Auslegung zu gestatten. Der Creditverein
lost sein Verhaltniß zu den Creditoren auf, bleibt aber in
allen ubrigen Beziehungen von Bestand; diese Beziehungen
wurden nun sinnlos seyn, wenn nicht sogleich wieder mit
denselben oder anderen Glaubigern ein ahnliches Schuld
verhaltniß angeknupft wurde. Die bedingte Auflosung ist
daher gleich bedeutend mit Aufkundigung und Wiederaus
gabe von Pfandbriefen unter anderen Bedingungen. Daß
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die Sache nicht anders zu verstehen sey, hat auch Herr
Justizrath Paepke in seiner Wurdigung auf andere Weise
klar und bundig nachgewiesen. Zu einer bedingten Auflo
sung bedarf es nur der Genehmigung beider allerdurch
lauchtigsten Großherzoge, und braucht der Verein, so bald
die Statuten im Uebrigen nicht abgeandert werden, auf die
Stande keine Rucksicht zu nehmen. Einige verstehen unter
bedingter Auflosung, wenn sich der Creditverein erst auf
lost und nachher wieder constituirt, aber dies sind offenbar
wei ganz verschiedene Verhaltnisse.

Lost sich der Creditverein einmal auf, so losen sich auch
alle Bande; und entsteht ein neuer Verein, so ist es recht
lich ein reiner Zufall, wenn die meisten alten Elemente in
denselben wieder ubergehen sollten. Eine ganzliche Auf—
losung wurde den Vortheil haben, daß man den Pfand
briefinhabern alle Ursache zur Unzufriedenheit raubt, und
bei einer Reconstituirung die alte Basis nach Belieben ver—
lassend, die freieste Hand beim Entwurf der neuen Princi
pien behalt. Eine bedingte Auflosung erfordert dagegen
nur die Genehmigung beider allerdurchlauchtigsten Groß
herzoge, und kann sehr bald zu Stande kommen. Diese
Maaßregel verschiebt aber die radikale Ausbesserung des al
ten Systems und beruhrt zugleich das Gefuhl der Pfand
briefinhaber auf eine harte Weise, indem sich letztere nicht
recht, wie ich von vielen Einzelnen weiß, an den Gedanken
der Gesetzmaßigkeit der gedachten Procedur gewohnen kon
nen. Ich habe eine Zeit lang geschwankt, ob der bedingten
oder ganzlichen Auflosung der Vorzug einzuraumen sey, da
aber am Ende das Resultat fur die Glaubiger dasselbe
bleibt, so mochte ich doch die bedingte Auflosung, nament
lich wegen der unvermeidlichen Verzogerung im anderen
Falle, fur das Wunschenswertheste halten. Bei dieser Ge—
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legenheit mußten zugleich neue Bestimmungen wegen zweck
maßigerer Einrichtung des sinkenden Fond, Vereinfachung
des Kassenwesens und durchgreifender Ersparnisse in der
Administration getroffen werden. Sollten bei der gegen
wartigen Fassung der Statuten einige dieser Bestimmungen
als solche Abanderungen erscheinen, welche der Berathung
mit den Standen unterworfen sind, so mußten sie bis zum
nachsten Landtage als provisorische Maaßregeln gelten.
Die General-Versammlung und Hauptdirection mußten
dann ernstlich darauf bedacht seyn das naturliche Recht,
uber eigentliche Administrations angelegenheiten ohne Ein
mischung Nichtassociirter zu verfugen, fur die Zukunft in
vbollem Maaße zur Ausubung zu bringen.

Bei der bedingten oder theilweisen Auflosung wurden
nun drei Punkte besonders in Betracht konmen:

1) Hohe des Zinsfußes der neu auszugebenden Pfand—
briefe (die alten konnten naturlich beibehalten werden
und waren nur mit neuen Coupons zu versehen);

—A
Kundbarkeit von der anderen Seite;

3) Einrichtung eines Tilgungsfond.
Ad 1. Ohne sich auf weitere Untersuchungen einzu—

lassen, kann man mit Sicherheit annehmen, daß fur großere
Pfandbriefe 3i/, Procent unter gegenwartigen Verhaltnissen
der richtige Zinsfuß seyn wird. Dieser Zinsfuß ist vielleicht
noch um /, Procent zu hoch, da die pommerschen und
kur- und neumarkschen Pfandbriefe, welche von den Glau

bigern nicht gekundigt werden konnen, schon uber Pari
(101/,) stehen, aber auf solche kleine Differenzen kann be
greiflich keine Rucksicht genommen werden. Kleine Pfand
briefe von 250 mußten nur 3 oder hochstens Z31/. Proc.
Zinsen tragen, denn diese Pfandbriefe finden ein sehr großes
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die anderen 1 bis 2 Procent uber Pari stehen. Die
kleinen Leute wurden sehr nach solchen Papieren trachten,
denn sie sind wegen sicherer Unterbringung ihrer kleinen
Ersparnisse oder Kapitalien haufig in großer Verlegenheit.
Die Sparkassen haben freilich in neuerer Zeit in dieser Be
ziehung große Dienste geleistet, aber ihre Wirksamkeit ist
auf gewisse Weise beschrankt und schließt nur in geringem
Maaße den Nutzen der kleinen Pfandbriefe aus. Wurden
solche Pfandbriefe vielleicht bis zum Betrage einer halben
Million Thaler creirt, so wurden wir, wenn man den
Briefen sowol als den Coupons eine kleinere Form (etwa
von der Große, daß sie einmal zusammen geschlagen in ei
ner gewohnlichen Brieftasche Platz fanden) gabe, im Lande
ein vortreffliches Zahlungsmittel haben, dessen Werth oben
drein noch in der Tasche wuchse. Ein Pfandbrief von
25 wurde bei 3 Procent Zinsen z. B. mit jedem Monat
um 3 4 im Werthe steigen, bis er wieder durch Abschnei
dung eines Coupons im Preise fiele. Zur Vereinfachung
der Administration mußten die Zinsen auf diese kleinen
Pfandbriefe nur jahrlich ausbezahlt werden. Ein kleiner

Theil der ersparten Zinsen wurde allerdings fur die großere
Muhwaltung aufgehen, aber der bei weitem großere Theil
wurde als reiner Gewinn der Administrationskasse zufließen.
Das pommersche Creditinstitut hat ubrigens meines Wissens
das Beispiel solcher kleinen Pfandbriefe zu einem niedrige
ren Zinsfuß (31/, Procent) zuerst gegeben.

Ad 2. Um den Creditverein in Zeiten allgemeiner
Geldnoth c. vor Kapitalkundigungen sicher zu stellen, ware
es nach dem Beispiele der preußischen Institute durchaus
wunschenswerth von den Glaubigern zu verlangen, daß fie
sich des Kundigungsrechts begaben, d. h. sich mit einer Rente
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begnugten. Dem Creditverein mußte aber unter allen Um
standen das Recht der Aufkundigung und Einlosung der
Pfandbriefe zum Nominalwerthe verbleiben, jedoch mit der
Beschrankung, daß nicht einzelne Pfandbriefe nach Willkuhr
aufgekundigt werden konnten, sondern aus der ganzen Zahl
herausgeloost wurden. Daß die Bedingung der Unkund
barkeit nicht so schwer zu erreichen ist, als es auf den ersten
Blick scheinen mag, hat unser Nachbarland schon im Gro
hen bewiesen, indem dort fur einige 20 Millionen Thaler
unkundbare Pfandbriefe zum Zinsfuß von 33/, Procent be
reits ausgegeben worden sind.

Durch die Staatspapiere ist das Publikum im Allge
meinen schon an Renten gewohnt, und in Mecklenburg ha
hen namentlich in neuerer Zeit die Reluitionskassenpapiere
sehr raschen Abgang gefunden, obwol den Inhabern die
Kundigungsbefugniß entzogen worden ist.

Ich habe schon im Vorhergehenden zu beweisen ge
sucht, daß dem Creditverein die Kundigung einzelner Pfand
hriefe oder ganzer Abtheilungen derselben durchaus vorbe—
halten bleiben muß, aber ich komme noch ein Mal auf die
sen Gegenstand zuruck, da ich ihn fur besonders wichtig
halte. Die Geschichte unseres Vereins liefert den klarsten
Beweis, wie lastig und nachtheilig die Bedingung der Un—
kundbarkeit einzelner Pfandbriefe von Seiten des Vereins
den verbundenen Gutsbesitzern werden kann, und laßt schon
etzt durchblicken, welche gewaltsame Erschutterung das In
teresse der Pfandbriefinhaber bei einer Aufkundigung der Ge
sammtmasse der Pfandbriefe erleiden durfte. Man kann es
als ein wahres Gluck betrachten, daß der Creditverein nicht die
allgemeine Theilnahme fand, welche man sich von demselben
anfangs versprach, denn in einem Termin fur 10 bis
12 Millionen Pfandbriefe zu kundigen und convertiren,
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wurde fur Mecklenburg eine so gewaltige und gewaltsame
Operation seyn, daß deren Erfolg wahrscheinlich nur durch
ungewohnliche Anstrengungen und außerordentliche Geld
opfer gesichert werden konnte. Gewichtige Grunde, weshalb
sich der Creditverein die Kundigung begeben sollte, sind
nicht vorhanden. Stehen die Pfandbriefe unter Pari, so
konnen den Glaubigern die Kundigungen nur angenehm
seyn; stehen sie grade auf Pari, so verlieren und gewinnen
fie nichts dabei; tragen sie aber ein Agio, so werden die
Inhaber allerdings die Kundigung ungerne sehen, aber bei
niedrigem Agio ist ihr Verlust unbedeutend, und Kundigun
gen fallen, abgesehen von den Zwecks der Amortisation
auszulosenden Pfandbriefen nur wenig vor, — und bei

hohem Agio mussen bedeutende Kundigungen Behufs einer
Zinsreduction eintreten; das Agio wird dann fallen und

großeren Erschutterungen dadurch vorgebeugt. Kundigungen
von Seiten des Vereins konnen vernunftiger Weise nur ein

treten, wenn fur den Tilgungsfond Pfandbriefe ausgelost
werden, oder einzelne Gutsbesitzer durch außerordentliche
Erwerbungen Schulden abzutragen wunschen, oder Zins—
reductionen fur zeitgemaß gehalten werden; in allen diesen
Fallen liegen Kundigungen im Interesse des Vereins
und werden zur Nothwendig!eit, wenn der Creditverein

nicht gegen sein eignes Princip sundigen soll. Begiebt sich
der Verein des Kundigungsrechts, so giebt er im Grunde
dadurch zu verstehen, daß er den Pfandbriefen eigentlich
einen hoheren Werth als den nominellen beilegt und die
Glaubiger nicht im Genusse des muthmaßlichen Agios
——
Agiotage zu verhindern suchen, und auf keine Weise bei den
Pfandbriefinhabern die Idee eines Nebengewinns wecken
oder nahren. Die Glaubiger erhalten fur ihre Durlehne

6
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Zinsen; in diesen muß die ganze Entschadigung liegen,
nicht in dem Agio, welches sich doch nicht auf langere Zeit
garantiren laßft. Man muß durchaus keine Harte darin
finden, wenn die Glaubiger nur das erhalten, was ihnen
verschrieben ist, ein freiwilliges Verhaltniß wieder aufgeho—
ben wird. Die Idee des Agios muß bei den Glaubigern
nach Moglichkeit zuruckgedrangt werden, und von Erschutte
rung des Vertrauns darf nicht die Rede seyn, wenn der
Creditverein gegen Zahlung der vollen Valuta seine Schuld
dokumente einlost. Es wird sich freilich bei den allgemeinen
Geldfluctuationen c. nicht vermeiden lassen, daß Schuld
dokumente mit dem Charakter von lettres au porteur zu—

weilen ein Agio tragen, aber ist die Kundigungsbefugniß
in den Statuten ausgesprochen, so muß das Publikum
hierauf gefaßt seyn, und hat nachher kein Ursache zur Be
schwerde. Bei der bekannten, vom Publikum jetzt allge—
mein gewurdigten, Sicherheit und Annehmlichkeit, welche
die Pfandbriefe gewahren, kann der Zinsfuß derselben im
mer etwas (mindestens /,, vielleicht 1, Procent) niedriger
seyn als der bei gewohnlichen sicheren hypothekarischen Ver
schreibungen ubliche, die Pfandbriefe werden doch die er
wunschte Abnahme finden; dieser Gewinn muß nebst den
anderen Vortheilen des Verbandes dem Schuldner genugen,
und halte ich es des Creditvereins fur unwurdig, das
Publikum in der Idee der (beschrankten) Unkundbarkeit der
Pfandbriefe zu bestarken, um etwa bei der ersten Ausgabe
der Pfandbriefe eine Kleinigkeit zu profitiren. Die nach—
theiligen Folgen unseres gegenwartigen Systems liegen klar
bor Aller Augen. Wo einzelne Pfandbriefe nicht gekundigt
werden konnen, sondern nur die Gesammtmasse, da pflegt
es mit dem Agio auf das Aeußerste zu kommen, bevor eine
Kundigung eintritt. Begab sich der Creditverein im Anfang
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des Kundigungsrechts, als das Agio uberhaupt noch pro
blematisch war, so ware bei dem jetzigen hohen Agio wahr
lich dreifache Ursache nicht zu kundigen. Stehen die Pfand
briefe auf Pari, so konnen diejenigen, denen Pfandbriefe
gekundigt, sogleich wieder andere Pfandbriefe (vielleicht ge
gen ein geringes Aufgeld) kaufen, aber wie ich schon oben
bemerkte, ist dann kein Grund zu vielen Kundigungen von
Seiten des Vereins vorhanden. DieHauptdirection scheint
immer von dem Princip ausgegangen zu seyn, das offent
liche Vertraun nicht erschuttern, das heißt an dem Agio
nicht rutteln zu wollen, und spricht dies auch unverholen
in ihrer Vorstellung an hohe Regierung unter dem 20.
Junius 1837 aus; mir scheint aber die entgegengesetzte An
sicht richtig: man nahre das Vertraun auf's hohe Agio so
wenig als moglich, damit nicht dereinst bei einem endlichen
unvermeidlichen Ausbruch das Ganze bis in seine Grund
festen erschuttert werde. Besser durch kleine allmalige Er
schutterungen das Publikum aus dem Schlummer zu wecken,
als durch sorgfaltige Verstopfung aller Seitenkanale, welche
die Heftigkeit des Ausbruchs gemildert haben wurden, Alles
der einen großen explosiven Katastrophe aufzusparen.

Die Hauptdirection scheint sich in der gedachten Vor
stellung sogar zur Ansicht zu neigen, als konne ein Sinken
des Agios die Existenz des Instituts in so fern gefahrden,
als dann der Reiz zum Beitritt des Agiogewinns wegen
wegfalle, und dagegen der Austritt aus dem Verein er

leichtert und befordert werde. Nicht in dem (unnaturlichen)
hohen Agio darf aber das Reizmittel zum Beitritt liegen,
denn es liegt eine gewisse Unbilligkeit darin, wenn eintre
tende Gutsbesitzer erst von dem hohen Agio profitiren, und
bei einer uber kurz oder lang eintretenden Convertirung der
Pfandbriefe diese wieder zum Pariwerth einziehen wollen,

6*
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sonderninden vortheilhaften Verhaltnissen des
Vereins uberhaupt. Man gebe nur dem Creditverein
solche Einrichtung, daß der Zinsfuß etwas niedriger als
der landesubliche ist )), der Verein vor Kundigungen von
Seiten der Glaubiger gesichert ist, und die Administrations-
kosten jahrlich etwa nur / Procent betragen, so werden
schon die meisten Gutsbesitzer dem Vereine beitreten. Wenn
in den verschiedenen Zweigen der Administration die außerste
Sparsamkeit eingefuhrt wird, so mußten selbst bei der gegen
wartigen Kleinheit des Vereins die Administrationskosten
nicht hoher als */4 Procent zu stehen kommen, zumal die
Mitglieder der Hauptdirection, was dankbar anzuerkennen
ist, mit großer Uneigennutzigkeit die Geschafte unentgeltlich
verrichten. So lange indessen bei der geringen Ausdehnung
des Vereins die festen Gehalte der bei demselben Angestell
ten uber 4000 55 jahrlich betragen, kann ich mich nicht
davon uberzeugen, daß Sparsamkeit in der Verwaltung
herrscht. Ich begreife unter anderm nicht, weshalb die
Kreissyndici mit festem Gehalt angestellt worden — sie em
pfangen zusammen 650 —da sie, vielleicht mit ganz
unbedeutenden Ausnahmen, keine regelmaßigen Geschafte zu
besorgen haben, und ihre Thatigkeit eigentlich nur bei der
Aufnahme neuer Guter in Anspruch genommen wird. Ich

 ———

) Zu große Abweichung hier eintreten zu lassen, ist gewiß nach
theilig, deun ein niedriger Zinsfuß laßt sich einmal nicht er
wingen, und auf eine oder die andere Weise muß die Dif—
ferenz doch wieder ausgeglichen werden. Hatte der Credit
verein im Aunfang den Zinsfuß der Pfandbriefe auf h/, Pro
rent gesetzt und denselben nach einigen Jahren reducirt, so
ware das ganze Verhaltniß einfach und naturlich gewesen,
und die Mitglieder hatten sich wahrscheinlich besser dabei ge—
standen als bei dem damals auf Kosten der Administrations
zasse erkauften niedrigen Zinsfuße.
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weiß sehr wohl, daß bei neuen Aufnahmen die Kreissyndici
den Kreisdirectoren und Deputirten wichtige Dienste zu lei
sten haben, welche sich in solchen und anderen außerordent
lichen Fallen nicht streng nach einer Taxe abschatzen lassen,
aber dafur mußte ihnen ein sehr anstandiges Honorar zu
Theil werden. Die Kosten der Gutsaufnahme fallen natur
lich dem Gutsbesitzer zu, will aber der Verein aus Klug
—DD
ren, so mag er immerhin einen Theil des Honorars be
zahlen, aber sehr unbillig finde ich es, wenn die ubrigen
Butsbesitzer, deren Verhaltnisse ein fur alle Mal langst
regulirt sind, zur Besoldung der Kreissyndici dauernd
beisteuern sollen. Wurde bei einem oder dem anderen im
Verein befindlichen Gute der gewiß seltene Fall eintreten,
daß die Hulfe des Kreissyndicus requirirt wird, z. B. bei
einer Nachbonitirung oder Sequestration, so erfordern Ge
vechtigkeit und Billigkeit, daß die Kosten von dem Gute,
welches sie verursacht, getragen werden, und die solidarische
Hulfe nur dann zutritt, wenn die Krafte des betreffenden
Guts erschopft sind. Nichts ist auch naturlicher, als daß
z. B. der Gutsbesitzer, dessen Gutsverhaltnisse sehr ver
wickelt sind, von der Aufnahme in den Verein großere
Kosten hat als derjenige, bei dem das Gegentheil Statt
findet. — In den letzten drei Jahren ist bekanntlich keine
Guteraufnahme erfolgt, aber die Gehalte der Syndici lau
fen naturlich in gleichem Maaße fort. Ich wurde zu die
sem Allem schweigen, wenn die Administrationskasse keine
Schulden hatte, der Creditverein die dreifache Zahl der
Guter umfaßte und so weiter, aber unter gegenwartigen
Verhaltnissen kann das Wort Sparsamkeit nicht oft genug
wiederholt werden. Wenn von Anfanganjahrlich 2000 8
erspart und in den steigenden Fond des Instituts gelegt
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worden waren, so wurden wir bei einem Zinsfuß von
4 Procent nach 54 Jahren von heute ein Kapital von
800,000 .F gesammelt haben. Dieses Summchen konnten
wir unsern lieben Enkeln als Entschadigung fur den ihnen
zugedachten sinkenden Fond, dem ihre Vater ohne Zweifel
schon den Zauber rauben werden, vermachen. Sie hatten
dann wenigstens einen respectablen Cassafond, um ihrem
Creditvereine, besser als es uns gelingen will, auf die Beine
zu helfen. —

Irre ich nicht, so hat ubrigens das Chur- und Neu
marksche Creditinstitut mit dem ihm vom Konige fruher zu
gewandten Fond in den letzten Jahrzehnten so geschickt ope
rirt, daß die verbundenen Gutsbesitzer jetzt ganz mit Admi
nistrationsbeitragen verschont werden.

Ad 3. Wenn nach dem Beispiele der preußischen
Institute Unkundbarkeit der Pfandbriefe von Seiten der
Inhaber, und Kundbarkeit von Seiten des Vereins einge—
fuhrt wurde, so mußte mit dieser Maaßregel ein kraftiger
Tilgungsfond verbunden werden, damit das Sinken der
Pfandbriefe unter Pari einiger Maaßen verhindert und die
Pfandbriefschuld nicht zu sehr verewigt wird. Immer
mußte aber der Amortisationsfond die Einrichtung haben,
daß die durch eingeloste Pfandbriefe re vera schon getilgte
Schuld auch von Zeit zu Zeit im Hypothekenbuche wirklich
zur Loschung kame, und die Zinsen und Beitrage zu den
Administrationskosten in dem entsprechenden Verhaltniß ab
gemindert wurden.

Folgende Fragen mochten hiebei in Betracht kommen:
1) Wie hoch soll der jahrliche Beitrag zum Amortisa

tionsfond seyn? Bei den preußischen Instituten ist in neue—
rer Zeit 1/, Procent festgesetzt worden; dieß scheint mir aber
das Minimum seyn zu mussen, wenn die Sache uberhaupt
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keine Spielerei bleiben soll. Auf der Tabelle II. habe ich
die Progression eines steigenden Fond bei einem Zinsfuß
von 31/, Procent berechnet, und hier sieht man, daß selbst
bei einem Beitrag von , Procent eine Pfandbriefschuld
von 40,000 „ nach einem Viertel Jahrhundert erst um
8128 ,8 abnimmt. Bei einem Zinsfuß von 4 Procent und
einem jahrlichen Beitrage von !/, Procent wurde die gleiche
Schuld nur um 4364 3 (Siehe Tabelle J.) abgenommen
haben. — Der Beitrag von /, Procent jahrlich kann auf
die Lange nie sehr druckend werden, sobald die Schuld im
Hypothekenbuch von Zeit zu Zeit geloscht wird. Ein ganz
anderes Verhaltniß tritt aber ein, wenn die Schuld im
Hypothekenbuch, wie bei der unnaturlichen Einrichtung un
seres Creditvereins, erst nach der ganzlichen Einlosung aller
Schuldverschreibungen auf ein Mal zur Loschung kommt,
und bis dahin fur voll verzinst werden muß. Aus dem
auf Seite 60 dieser Schrift gegebenen Beispiele ersieht man
am besten, wie hoch schon bei 1. Procent jahrlich die wirk—
lichen, nicht die eingebildeten, Beitrage zum sinkenden Fond
zu stehen kommen, so bald dieser zu einiger Bedeutung an
geschwollen ist. A zahlt bei einer ursprunglichen Pfand
vriefschuld von 50,000 8 und einem Guthaben von
25,000 4 jahrlich 1125 4 zum sinkenden Fond, und
dieser Beitrag wachst von Jahr zu Jahr in geometrischer
Progression. Wurde im vorliegenden Falle die Schuld im
Hypothekenbuche getilgt, und ein halbes Procent jahrlich,
entweder von der ganzen bewilligten Pfandbriefsumme, oder
von der wirklichen Pfandbriefschuld, zum Tilgungsfond ge—
zahlt, so hatte A respective 250 oder 125 5 zu zahlen,
und dies ware ein vernunftiges Verhaltniß. Es ware in
der That merkwurdig, wenn einigen Mitgliedern unseres
Vereins ein halbes Procent zu hoch scheinen sollte, da sie
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doch keinen Anstand nehmen ihren Kindern oder Nachfolgern
eine Steuer von 3, 4, 5, 6... Procent zum sinkenden
Fond aufzulegen, und ihnen obendrein die besten Platze im
Hypothekenbuche versperren. Die Einrichtung unseres sin
kenden Fond ist eigentlich nur darauf berechnet, daß die
Gutsbesitzer Einen Erben hinterlassen, wenn fie aber, wie
die Erfahrung sattsam lehrt, fur das Gegentheil Sorge
tragen, so wird der sinkende Fond wahrlich nicht den Glanz
der Familien erhohen, sondern den Kindern oder Enkeln
meist nur Sorge bereiten. Gegen dies letzte Argument
wird man vorbringen, das Guthaben im sinkenden Fond sey
doch kein Ungluck, ohne diese Einrichtung ware wahrschein
lich nichts erspart worden und so weiter, aber hierauf kann
ich nur kurz erwiedern, daß die Geschichte der Menschheit
Millionen Beispiele liefert, daß Grundbesitzer als solche
ohne sinkenden Fond Vermogen erwarben; dagegen kaum
Beispiele vorliegen, daß ganze Staaten oder Einzelne auf
senem Wege reich geworden sind. Die Ursache ist sehr
einfach: die menschliche Natur laßt sich nicht nach einem
Rechnungsexempel modificiren. Verschuldete Gutsbesitzer
werden immer am einfachsten und wirksamsten zur Verbesse
rung ihrer Finanzen gelangen, wenn sie in guten Zeiten
direct Obligationen ablosen und in schlechten Zeiten keine
neue Schulden contrahiren. Ich muß gestehen, daß mir
haufig sogar Zweifel uber den Nutzen des sinkenden Fond
aufgestoßen sind, denn viele Gutsbesitzer verlassen sich ganz
auf die gepriesene Wirksamkeit dieses Instituts, glauben hin—
langlich zu sparen, wenn sie die Beitrage leisten, und kom—
men dabei zu keinem außerordentlichen Schuldabtrag.

Alles, was man von der Macht des Interusuriums

zu sagen pflegt, beruht so ziemlich auf Tauschung; jeder
Gutsbesitzer, welcher von Zeit zu Zeit Obligationem ablost,
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kommt zu demselben Endresultat und profitirt eben so
wol von dem Interusurium, magerauch nie von
demselben gehort haben, als derjenige, welcher mit den
Logarithmen in der Hand in Zahlencombinationen beson
dere Hulfe sucht. Man hort freilich oft die Behauptung
aufstellen, daß ohne einen sinkenden Fond kleine Summen
nicht zinsbar belegt, und daher der beabsichtigte Effect auf
gewohnlichem Wege nicht erreicht werden kann; bei einigem
Nachdenken durfte man aber bald finden, daß' hierdurch
nicht die Zauberkraft des Interusuriums bedingt wird.
Mag man immerhin in jedem Termin 100 4 unbelegt
liegen lassen, und diese Summe selbst in der ganzen Zwi
schenzeit baar aufbewahren, so wurde nach 25 Jahren der
ganze Verlust an Zinsen und Zinseszinsen bei einem Zins
fuß von 4 Procent nur — 168 87 6, und bei 310 und
3 Procent respective nur— 138 8 3 4 und — 110

25 4 betragen. Wurden nach meinem Vorschlage viele
Pfandbriefe zu 25 und 50 creirt, so wurde sich der
Verlust fast auf Null reduciren, und so weit ich die Men
schen kenne, macht es den guten Wirthen mehr Freude
Obligationen aufzuspeichern und sich an deren Anblick zu
weiden, als von dem Rendanten die Berechnung des Gut

habens am sinkenden Fond zu fordern. Das ngstliche
Belegensokleiner Summen wurde ubrigens bei Gutsbe—
sitzern ans Abgeschmackte grenzen, denn bei dem bestandi
gen Schwanken der Gutseinnahmen wird in der Gutskasse
bald Ebbe bald Fluth seyn, und ware es als ein ganz be

sonderer Zufall anzusehen, wenn grade zu Terminszeiten
der kleine, dem sinkenden Fond zu zahlende, Beitrag ubrig
bliebe. Bei hohen Preisen landlicher Produkte muß ein
ordentlicher Wirth in einem Jahre ungefahr so viel er
sparen, als der ganze sinkende Fond in den ersten 15 Jahren
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betragt, sonst geht's doch den Krebsgang.— Wenn ich
nun gleich zu dem sinkenden Fond an und fur sich wenig
Vertraun habe, so scheint mir doch, wie ich schon oben be
merkte, bei Creditvereinen, wo das Schuldenmachen so sehr
erleichtert, und der Gutsbesitzer durch keine Kundigungen
an Schuldabtragung erinnert wird, ein Tilgungsfond, be—
besonders auch im Interesse der Glaubiger, ganz
empfehlungswerth; nur mußte der Beitrag nicht zu niedrig
gestellt werden.— Fast mocht ich glauben, die englischen
Staatsmanner haben den sinking kund deshalb besonders
in Ehren gehalten, um immer auf's Neue wieder unter
zuten Bedingungen zu borgen und John Bull's Groll zu
beschwichtigen.

2) Soll der Beitrag zum Amortisationsfond beliebig
erhoht, und bis zu welchem Grade, eventualiter auch wie
der heruntergesetzt werden konnen?

Mir scheint es, als mußte kein hoherer Beitrag ange
nommen werden, als sich bei saumseliger Zahlung auf dem
Wege der Execution erzwingen laßt. Der Creditverein
darf seine gesetzlichen Anspruche bekanntlich bis auf 5 Pro
tent der Capitalschuld geltend machen, wenn daher der
Zinsfuß der Pfandbriefe 31/, Procent betruge, die Admini
strationskosten einstweilen zu 1/, Procent angenommen wur
den, so blieben 11/, Procent fur den Tilgungsfond ubrig;
es mochte demnach rathsam seyn, ein Procent als Marxi
mum des Beitrags festzusetzen. Wer einen außerordent
lichen Schuldabtrag zu machen wunscht, muß auf andere Weise
ohne Opfer zu demselben kommen konnen, der sinkende Fond
ist nicht der Weg dazu. Die Herabsetzung des Beitrags
auf das Minimum mußte einem Jeden in gewissen Sprun
gen gestattet seyn, nur ware die Anzeige davon so fruh zu
machen, daß darauf bei der ein halbes Jahr vorher zu be—
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werden konnte.

3) Soll der Beitrag nach der ganzen fur Pfandbriefe
bewilligten Summe, oder nach der wirklichen, im Hypo
thekenbuch eingetragenen, Pfandbriefschuld entrichtet werden?

Bei einer von Zeit zu Zeit eintretenden Loschung der
Schuld im Hypothekenbuch, und einer entsprechenden Ab
minderung an Zinsen und Beitragen zu der Administrations
Kasse, scheint es fur die Gutsbesitzer nie sehr druckend wer
den zu konnen, eine verhaltniß maßig großere Summe
dem Tilgungsfond zu zahlen, indem sich mit ziemlicher Ge
wißheit annehmen laßt, daß keine weiteren Schulden vor
handen seyn werden, wo auf die durch Loschung im Hypo
thekenbuch frei gewordenen Platze keine neue Pfandbriefe
ausgegeben wurden. Wenn z. B. bei einem Gute zum
Taxwerth von 100,000 „4 der Creditverein nur mit einer

Forderung von 10,000 8 im Hypothekenbuche eingeschrie
ben steht, und der Gutsbesitzer 1, Procent von der ganzen
bewilligten Pfandbriefsumme, also 250 5 jahrlich, zahlen
muß, so tilgt er freilich jahrlich A/, Procent der
wirklichen Schuld, aber ich wußte auch nicht weshalb un
ter solchen Umstanden dem Gutsbesitzer die Zahlung einer
im Verhaltniß seines Guts so geringfugigen Summe
unangenehm seyn sollte. Auf der anderen Seite laßt sich
nicht laugnen, daß eine gewisse Willkuhr darin liegt, wenn
bei der Bestimmung des Beitrags ein anderes Maaß als
das der effectiven Schuld zu Grunde gelegt wird. Wurde
das halbe Procent von der ganzen bewilligten Pfandbrief
summe gezahlt, so braucht der Verein nie — mit Aus—

nahme des Falls, wo Jemand ohne Taxe nach 8. 61 der
Statuten mit einer gewissen Summe beitritt — auf die

Menge der wirklich ausgegebenen Pfandbriefe, welche be
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standigen Schwankungen unterworfen ist, indem bald Pfand
briefe geloscht, bald wieder neu ausgegeben werden, besondere
Rucksicht zu nehmen; die Amortisation geht unaufhaltsam
ihren regelmaßigen Gang.

4) Wann soll die Loschung der amortisirten Summen
gestattet seon?

Ueber die unnaturliche Einrichtung des sinkenden Fond
unseres Creditvereins habe ich mich schon ausfuhrlich (Seite
56 — 70) ausgesprochen; hier nur die Bemerkung, daß
meiner Ansicht nach die Mitglieder berechtigt seyn mußten,
von Zeit zu Zeit die Loschung der amortisirten Quanta zu
oerlangen. Welche Zeitabschnitte man in dieser Beziehung
festsetzen mag, ist ziemlich gleichgultig, so bald sie nur nicht
zu lang gewahlt werden. Bei dem Chur- und Neumark.
Institut darf der Gutsbesitzer die Loschung verlangen, so
bald das Amortisationsquantum 10 Procent der ausgegebe
nen Pfandbriefe betragt ); er ist aber naturlich nicht ver—
pflichtet die Loschung nachzusuchen, sondern kann die Amor
tisation fortlaufen lassen. Aus der Tabelle II. ersieht man,
daß bei einem jahrlichen Abtrag von !. Procent (in halb
jahrigen Raten) und einem Zinsfuße von 31/, Procent alle
15 Jahr 0 der Schuld (genauer 4070 4 von 40000 8)
getilgt seyn wird. Das Stadium von 135 Jahren scheint
mir ganz passend, nur mußte auch, wie bei dem preußi
schen Institut, die Bestimmung eingefuhrt werden, daß
eine fruhere Loschung verlangt, der Fond also vom
Gute abgetrennt werden kann, wenn man die 10 Pro
tent und respective 1000 5 durch eigene Zahlungen
erganzt. Will man zu Gunsten des preußischen Systems
das unsere durchaus nicht aufgeben, so schlage man wenig

) Die Loschung kann aber nur in Raten von mindestens
1000 erfolgen.
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stens einen gewissen Mittelweg ein, und lasse die Amortisa
tion nur so lange fortlaufen, als in der Person des Be—

sitzers kein Wechsel eintritt; Zwang und Bevormundung
wurden dann wenigstens nicht in wachsendem Maaße
auf die Erben oder Kaufer eines im Creditverein befindlichen
Guts ausgedehnt, und das ganze Verhaltniß gewonne ei
nen einfacheren und naturlicheren Charakter. — Besser halte

ich es aber dem Gutsbesitzer nicht auf Lebenszeit die Hande
zu binden, sondern auch in diesem Punkt seiner Einsicht
und Festigkeit, der doch die Leitung des Ganzen uberlassen
bleiben muß, zu vertraun.

Wie fehlerhaft unser gegenwartiges System rucksichtlich
der festen Verbindung des sinkenden Fond mit dem Gute
ist, kann man vielleicht am besten aus dem Zweck des Ver
eins selbst nachweisen. Gewahrt der Creditverein, was er
hauptsachlich bezwecken soll, Erleichterung in dem Schuld—
verhaltniß, so muß er diese Aufgabe nicht bloß in der ersten
Zeit sondern fortdauernd erfullen. Steigt der sinkende
Fond aber bis auf die Halfte oder drei Viertel der ursprung
lichen Pfandbriefschuld, so leistet offenbar der Creditverein
bis zu diesem Betrag dem Gutsbesitzer nichts, und sind
außerdem noch Glaubiger vorhanden, was die Regel seyn
wird (weil die ersten Besitzer hochst selten das bedeutende
Anschwellen des sinkenden Fond erleben, und bei Erbthei
lungen oder Verkauf meist neue Verschuldung eintritt), so
konnen diese nicht durch den Creditverein abgefunden werden.
Dieß konnte man sich gegenwartig, wo die Anleihen vom
Creditverein eher Nachtheil als Vortheil gewahren, wol ge
fallen lassen; das Widersinnige ist nur grade, daß der Credit
verein nicht allein bis zu einem stets steigenden Betrage nichts
nutzt, sondern den besseren Theil des Realcredits paralysirt,
indem er die besten Platze im Hypothekenbuch gefangen halt.



i

Nehmen wir an, der Creditverein umfaßte die Mehr
zahl der ritterschaftlichen Guter Mecklenburgs, und hatte
vielleicht fur 12 Millionen Thaler Pfandbriefe ausgegeben—
bei einem Zinsfuß der Pfandbriefe von 32, Procent, Un
kundbarkeit derselben von Seiten der Inhaber und Verrin

gerung der Administrationskosten konnte dieß leicht eintreten
—, so wurde die Einrichtung unseres sinkenden Fond den
Nutzen des Vereins nach und nach ganz aufheben, und
nicht bloß die Gutsbesitzer sondern auch die Glaubiger in
die Enge treiben. Bei einigem Nachdenken muß man so
gleich einsehen, daß es bei unseren Gesetzen, Gewohnhei
ten tc., kurz ohne eine ganzliche Umkehrung der jetzigen
Ordnung der Dinge, an etwas Unmogliches grenzt, die
im Creditverein etwa befindlichen 4 bis 500 Guter auf
solche Weise von der ungeheuren Pfandbriefschuld zu be
frein. Von der Tilgung im buchstablichen Sinne rede ich
hier nicht, sondern nur von dem Fall, daß die auf den
Gutern haftenden Schulden wirklich um den Betrag der
ausgegebenen Pfandbriefe abgemindert wurden. Zuerst
marschirt der Tilgungsfond freilich piano, aber in den letz
ten 16 Jahren verschlingt er bei obiger Annahme den klei
nen Rest von 6 Millionen Thaler Pfandbriefen. Woher
sollen n un die Gutsbesitzer, welche dann eben so wenig als
heutigen Tags Lust und Gelegenheit zu großen Er
sparnissen haben werden, solche Summen schaffen? sie mus
sen zum Borgen ihre Zuflucht nehmen und werden dabei
wegen Mangel an guter Hypothek in große Verlegenheiten
gerathen. Die Glaubiger auf der anderen Seite haben sich
wahrend eines halben Jahrhunderts an den Besitz der
Pfandbriefe gewohnt und deren Annehmlichkeit schatzen ge
lernt; und sie sollen nun dieser Papiere in Masse beraubt
werden, und sich dafur, wenn sie ihre Capitalien wieder
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unterbringen wollen, mit schlechten Platzen im Hypotheken
buch, oder gar mit Versprechungen auf dereinst leer werdende
Platze, begnugen! Naturlich ist dagegen, daß spatere
Glaubiger in die durch allmalige Loschung der amorti
sirten Quanta frei werdenden Platze im Hypothekenbuch
einrucken, oder von dem Creditverein, wenn ein solcher

einmal besteht, abgelost werden. Man wende nicht ein,
daß die Guter bei der steigenden Industrie und wachsenden
Volksmenge nach 72 Jahren wahrscheinlich 12 Millionen
mehr werth seyn werden, und dann der Abtrag an den
sinkenden Fond keine Schwierigkeiten haben durfte; denn
einmal ist dieß noch Hypothese, und dann wurde grade mit
dem erhohten Werthe der Guter auch die Schuldenmasse,
was unbestreitbarer Erfahrungssatz, zunehmen. Der Cre
ditverein mußte seine Sphare mithin eher erweitern als
beschranken.

5) Auf welche Weise sollen die Pfandbriefe fur den
Tilgungsfond angeschafft werden?

Der einfachste und leichteste Weg ist die Auslosung und
Aufkundigung gegen Zahlung des Pariwerths; auch hat die
Erfahrung das Nachtheilige unseres gegenwartigen Systems
zur Genuge herausgestellt. Es fragt sich dabei nur, ob
die Pfandbriefe auch dann gegen Zahlung der vollen Valuta
an den Inhaber ausgelost werden mußten, wenn sie unter
Pari sinken sollten, und daher auf dem Markte billiger
angekauft werden konnten. Ich glaube, daß es der Cre
ditverein dem Interesse der Glaubiger schuldig ist, auch in
diesem Falle die fur die Bedurfnisse des Tilgungsfond er
forderlichen Pfandbriefe gegen volle Zahlung auszulosen und
dadurch zugleich etwas zur Hebung des Courses beizutragen.
Will der Gutsbesitzer aber einen außerordentlichen Schuld
abtrag bewirken, so muß er auf zweifachem Wege dazu
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gelangen konnen, einmal durch Einreichung von Pfandbrie
fen in Natura (dieß Mittel wird er immer wahlen, wenn
der Cours unter Pari stehen sollte), oder durch baare Ein
zahlung der vollen Valuta. In letzterem Falle laßt die
Hauptdirection die entsprechende Menge von Pfandbriefen
zugleich mit denen fur den Tilgungsfond auslosen. —
Mehrere andere Fragen (z. B. ob Vorsichtsmaaßregeln
nothig seyn durften, damit nicht etwa Mitglieder bei einem
mehrere Procent uber Pari stehenden Cours der Pfandbriefe
auf Kundigung antragen, und nachher wieder um das Agio
zu profitiren die Ausfertigung und Auslieferung von Pfand
briefen verlangen; so weit ich die Mitglieder des Ver—
eins kenne, glaube ich freilich nicht, daß solche Handlungs-
weise zu befurchten stande), die sich bei dieser Gelegenheit
noch aufdringen, lasse ich unberuhrt, indem es nicht meine
Absicht ist, hier weiter ins Detail einzugehen.

Ich schließe diese Bemerkungen, welche ich den Mit—
gliedern des Creditvereins und Allen, welche sich außerdem
fur dies Institut besonders interessiren, zur wohlwollenden
Aufnahme empfehle, mit dem Wunsche, daß die General
Versammlung und Hauptdirection bald die wirksamsten
Maaßregeln zur Umgestaltung des Vereins ergreifen mogen.
Die Zinsreduction, verbunden mit Unkundbarmachung c.,
kann bei den gegenwartigen gunstigen Verhaltnissen des
Geldmarkts keine Schwierigkeiten darbieten, indem die jungst
convertirten Pfandbriefe des Chur und Neumarkschen Cre
ditinstituts, welche im Jahre 1836 zwischen 98 und 99
schwankten, in der ersten Halfte des folgenden etwas unter
I8, am Ende des Jahres auf 99/, standen, im laufenden
Jahre allmalig den Cours von 101/ Brief) erreichten,
(einen gleichen Cours haben auch die pommerschen 31/pro
centigen Pfandbriefe), und die Hypothek unserer ritterschaft
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schaftlichen Landguter, welche dem Creditverein garantirt ist,
die beste und sicherste der Welt seyn durfte. Die Pfand
briefe werden bekanntlich von unserm Verein nur auf die
Halfte des taxirten Werihs der Guter ausgegeben, und
dieser Taxe sind die vor etwa 80 Jahren (als noch Nie—
mand an Creditvereine dachte) entworfenen Bonitirungs
protokolle, welche hauptsachlich nur die UrqualitatdesBo
dens berucksichtigten, in Verbindung mit genauen Vermes
sungscharten zu Grunde gelegt worden. Der Vorzuge,
welche der mecklenburgische Guterbesitz außerdem gewahrt,
will ich hier nicht weiter gedenken, ich glaube auch daß sie
allgemein gewurdigt werden. Unsere zu 31/, Procent aus—
zugebenden Pfandbriefe mußten daher schon von Haus aus
ein Agio von mindestens 13/, Procent tragen, und diese
Entschadigung ware den bisherigen Pfandbriefinhabern,
welche sich die Convertirung gefallen ließen, gerne zu gon
nen. Ich fur mein Theil wunschte, daß man den Pfand
briefglaubigern, welche bei einem von der Hauptdirection zu
erlassenden offentlichen Aufruf den neuen Bedingungen bei
stimmten, außerdem noch eine Pramie von ein Procent
bewilligte, um ihren ohnehin betrachtlichen Verlust doch
einigermaaßen zu mildern.

Die nachstehenden Tabellen habe ich berechnet, um
das Steigen des Tilgungsfond bei verschiedenem Zinsfuße
abmessen zu konnen.
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J. Tabelle.

Ein Kapital von 100 8, dem am Ende jedes halben
Jahrs 100 * zugelegt werden, wachst, halbjahrlich mit
2Procent verzinst, durch Interusurium auf folgende Weise:

Nach 7 Jahr auf

ß
7 Ii

10

11

12
13

14
15
16

17

18

19
20
21

22
23

24
25

30

35

u

9.

306 *
520
7439
—2z28

12168/04
1468 «

17292/0*
20012/0 *
2284 «

257829/10 4

3884*/0
3203 a
3334*0 0

38792/0 *

423709/0 6

46111/0 4

—
54032/0 4

38237/0 4

6260/0 4

67 150/0 4

71892/10 “

8194

8728

117332/0 4

153978/0*
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Nach 40 Jahr auf
45

50
35
60
65 4

70 «4
717100

198648/0
263103
31948 4

40039/ 0*

49902
—RBR
763828
8oooo«
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II. Tabelle.

Ein Kapital von 100 *, dem am Ende eines jeden
halben Jahrs 100 zugelegt werden, wachst, halbjahrlich
mit 18/4, Procent (3u/, Procent auf's Jahr) verzinst,
durch Interusurium auf folgende Weise:

Nach A/, Jahr auf
5 c

713 «

10

—X
15

1713 *

20 a

22
25

271,
30

321/3
35

371
40

421/3 6«
45
4713 6

50

532,
55

5371/
b0

621
65 «

626,/.0 .
1201,1 «

1828,/10 *

—A
3257,2/30 6

4070, a

4956,6/0
—QBV
6978,10
8128,9/10
9382,7/0

10,7580,*/10 *

12, 242,80
13,869,7/,0 «

15,644,13 «

17,380, «
19,690,8/0 4

21,993, «

—R
27,241,9,20 «

30,311,1/0 4

33,485,2/0 «

37,037,*10 “

40,911,*10 6

—A
49,744,*10 0
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Nach 671/, Jahr auf 534,769,8/10 P.
70 4 60, 250,9/10 *

723 bb, 228,/10
75 « 72,747,2100«

7713 4 79,857,2.0

77 Jahr 68/0 Monat80, 000,

Ein Kapital von 200 9, dem am Ende eines jeden
Jahres 200 zugelegt werden, wachst mit 31., Procent
verzinst durch das Interusurium auf 80,000 nach
— 77 Jahr 8/, Monat.
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III. Tabelle.

Ein Kapital von 100 89, dem am Ende eines jeden
halben Jahrs 100 9 zugelegt werden, wachst, halbjahr
lich mit 114, Procent verzinst, durch Interusurium auf
folgende Weise:

Nach 5 Jahren auf
10

1I48,*
—QRBu
—B
5349,5/30 *

75 10,720 “

9786,7.0 “

12,428,10 “

15,493,9/10 *

19,05 1,210 6*

23,179,.20

33,332,10
39,985,8/0 *

47, 478, ö
36, 167
66, 254,70 «

85 Jahr u. 95/.0 Monat 80, 000,

15
20
25
30

35
40

45
50
55
b0

b
70

75

80
85
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1V. Tabelle.

Ein Kapital von 1000 8 nach n Jahren zahlbar,
ist, bei einem Zinsfuß von 4 Procent in halbjiahrlichen
Raten, das Interusurium gerechnet, zur Zeit werth:

Nach 5 Jahren zahlbar
10

15
20

25
30

35
20
45
50
55
ßO
55
70
80
90

100

820,/10 W.
672,h00
552, «

452,8/0 4

371
304 4

250, «

205,/0
168,2/1.
138,
113,20
92
76*
62,*/10
42,
28,8/10
i,J
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Anhang.
Meiner eigenen Ansicht in der Frage uber die recht

liche Natur des sinkenden Fond weniger vertrauend, bat ich
meinen gelehrten Freund, den Doctor S......, um ein
kurzes, hierauf Bezug nehmendes, juristisches Erachten.
Um seinem Urtheile auf keine Weise vorzugreifen, theilte ich
ihm mein Manuscript nicht mit, und warf bloß die Idee
hin, daß fur mich die im sinkenden Fond befindlichen
Pfandbriefe den Charakter cassirter Schulddokumente besa
ßen, welche daher auch kein Gegenstand der Verpfandung c.
seyn konnten. Nach einiger Zeit brachte mir mein Freund
die nachfolgenden Zeilen, und gleichzeitig unsere Manuskripte
austauschend waren wir uber die zuweilen fast wortliche
Uebereinstimmung unserer Hauptansichten uberrascht. Dieses
Zusammentreffen gereicht mir zur nahmhaften Beruhigung.

Die seit einiger Zeit gegen den sinkenden Fond erho
benen und namentlich von dem Herrn Merker auf Goh
cen im freimuthigen Abendblatte ausgesprochenen Bedenken
haben neben einer genaueren Prufung dieses Instituts im
Allgemeinen auch namentlich eine Untersuchung seiner recht
lichen Natur zum Bedurfniß gemacht. Dies Bedurfniß ist
aber um so dringender geworden, da eine so bedeutende
Stimme, wie die des Herrn Justizraths Paepke auf Lut
genhof, jene Befurchtungen grade aus dem Grunde fur
nichtig erklart hat, weil sie, nur aus einem Verkennen der
juristischen Natur dieses Instituts entsprungen, in einer rich
tigen Auffassung dieser schon ihre vollige Widerlegung fan
den. — In den Statuten des ritterschaftlichen Creditvereins

tritt diese rechtliche Natur des sinkenden Fond noch nicht
mit der Scharfe und Bestimmtheit hervor, welche uberhaupt
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auch erst bei weiterer organischer Entwickelung gefordert
werden durfte; bei der gegenwartigen relativen Unbedeutend
heit des sinkenden Fond durfte sie kaum schon Gegenstand
einer grundlichen Erorterung in einem concreten Falle ge
worden seyn: und dies eigenthumliche Verhaltniß moge
mich entschuldigen, wenn ich, einer an mich gerichteten Auf
forderung folgend, jene Frage kurz zu beantworten versucht
und dabei den Worten eines Mannes entgegenzutreten ge
wagt habe, deren Gewicht gerade auf diesem Gebiete gewiß
niemand verkennt.

Bei der vorliegenden Untersuchung lassen sich nun
uber die rechtliche Natur des sinkenden Fond zwei Gesichts
punkte aufstellen.

Erstens: Die von den Mitgliedern des Creditvereins

zu diesem Zwecke eingeschossenen Gelder werden nicht eigent
lich Eigenthum des Creditvereins, als juristischer Person;
sondern vielmehr ein den Mitgliedern, als solchen, gemein
schaftlicher Fond, worin die Beitrage der Einzelnen noch
erkennbar bleiben. — Sie werden nur zum Zwecke des An

kaufs von Pfandbriefen zusammengeworfen; der Verein,
wie er uberhaupt nur die Verhaltnisse zwischen den Glau

bigern und Mitgliedern vermittelt, vermittelt auch hier nur
die Tilgung; in den Pfandbriefen tritt sogleich wieder der
Gesichtspunkt der communio hervor, und die Pfandbriefs-
Forderung erscheint sogleich in ideelle, jedem einzelnen Mit
gliede privative zufallende Theile zerlegt. So ist das Ver
haltniß offenbar in . 82 der Statuten aufgefaßt, wenn
die Ueberschusse des Cassa-Fonds »unter die Interessenten
»vertheilt« und einem Jeden zu »seinem sinkenden
»Fond zugeschrieben werden, und beim Austritt der fur
jeden berechnete sinkende Fond« herausgegeben wird; so
wie auch die willkuhrliche Erhohung der Beitrage von Sei
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ten der Einzelnen, und der nicht gleichzeitige Eintritt der
Guter eine abgesonderte Berechnung fur jedes einzelne Gut
nothwendig macht, und den Gesichtspunkt der gleich eintre
tenden Zerlegung des Gesammtfonds in besondere der ein
zelnen Mitglieder noch scharfer hervortreten laßt.

Dies scheint denn auch wirklich als die eigentliche Mei
nung der Statuten angesehen werden zu mussen, und der
sinkende Fond ist demgemaß ein Guthaben der Ein—
zelnen an sich selbst. Da nun aber bekanntlich nie
mand sein eigener Schuldner seyn kann, vielmehr Schuld
und Forderung sich einander nothwendig aufheben; so mag
man den sinkenden Fond bei financiellen Berechnungen immer
hin als ein wirkliches, neben der in's Hypothekenbuch ein
getragenen Schuld bestehendes Capital unterstellen, (wie
auch in den Statuten wohl von einem sich sammelnden
Fond u. s. w. gesprochen wird) — juristisch darf er nie

als etwas Positives betrachtet werden, im Gegentheil ist
die in's Hypothekenbuch eingetragene Summe um den Be
stand des sinkenden Fond vermindert, und dieser erscheint
nur als etwas Negatives, als Bezeichnung des be—
reits getilgten Theiles der Schuld. Eben so be—
steht naturlich die verpfandbriefte Summe nur noch nomi
nell, um danach den Beitrag an Zinsen, Verwaltungs
kosten u. s. w. zu bestimmen; die Capitalschuld wird wirk
lich, wie es in den Statuten heißt, »allmahlig abgetragen,«
und der endliche Austritt geschieht daher consequenter Weise,
sobald die Schuld auf Null gesunken ist, durch Cassirung
der Pfandbriefe und Tilgung der Schuld im Hypotheken
buche.

Daß von diesem Gesichtspunkte aus die Frage nach
der Cessibilitat des sinkenden Fond, als eines uberall nur
in der Idee bestehenden Capitals, uberhaupt nicht entstehen
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kann, ist klarz so wie auch die spateren Wirkungen dessel
ben auf den Realcredit schon jetzt mit Leichtigkeit und
Sicherheit angegeben werden konnen.

Die verpfandbriefte Summe erscheint, wenn auch in
der Wirklichkeit mehr und mehr getilgt, doch rucksichtlich
der Verzinsung u. s.w. als eine reelle Schuld, deren Losch
ung im Hypothekenbuche auch jetzt nicht zu erwirken, da
gegen nach einer bestimmten Zeit mit Sicherheit zu erwarten
steht. Wie nun der mit dieser Einrichtung nicht naher be
kannte Auslander die intabulirte Schuld als eine wirkliche
ansehen wird; so wird sie auch dem damit Vertrauten
Zweifel erregen, da ja der Schuldner bei seinem Austritte
aus dem Verein an die Stelle der nun geloscht werdenden

eine neue Schuld eintragen lassen, und so der nominellen
eine reelle substituiren kann. Zwar scheint es, als konnte
man dieser Befurchtung dadurch ausweichen, daß man sich
eben diese Stelle im Hypothekenbuche versprechen laßt;
allein so lange die Lehenkammer nicht eine behufige even
tuelle Intabulation gestattet, ist ein derartiges Versprechen
durchaus unsicher, da, wenn man sich den Termin, wo der
Austritt des Gutes aus dem Creditvereine nothwendig er

folgen muß, merken und die Intabulation nun erwirken
wollte, doch der Schuldner, oder sein Singularsuccessor
durch willkuhrliche Erhohung des Beitrags oder Nachliefe
rung der noch fehlenden Pfandbriefe diesen Termin verrucken
und den leeren Platz anderweitig ausfullen lassen kann.

Nach einem zweiten Gesichtspunkte wurden die Ein
schusse der einzelnen Mitglieder zum sinkenden Fond Eigen
thum des Vereins, als juristischer Person, der damit zwar
seine Schuld tilgt, dagegen den dadurch gewonnenen Ueber
schuß nicht weiter vertheilt, sondern als Capital bestehen
und anwachsen laßt. An diesem Ueberschusse hatten zwar
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die Mitglieder einen verhaltnißmaßigen Antheil; allein die
ser erschiene, wenn ich mich so ausdrucken darf, als gebun
den im Ganzen, und wurde erst beim dereinstigen Austritt
aus dem Vereine ausgekehrt. — Ob aber diese Ansicht

auf die Statuten gestutzt werden kann, scheint mir zweifel
haft, da eines Theils die wenigen Ausdrucke, wo von dem
sinkenden Fond als etwas Positivem gesprochen wird, wol
zu schwankend erscheinen, um daran einen Haltpunkt fur
diese Ansicht zu gewinnen, anderen Theils aber z. B. die
Bestimmung, daß die Ueberschusse des Cassa-Fonds ver
theilt und einem Jeden zu seinem sinkenden Fond zuge—
schrieben werden sollen, dann schwer erklarlich ist.

Nach dieser zweiten Ansicht wurde nun allerdings der
sinkende Fond und der Antheil eines Jeden daran als ein
wirkliches Capital und, wie man ihn dann nicht unpassend
—DD00
mussen, und es mußte nun die Frage entstehen und wichtig
werden, ob dies Capital, als unzertrennliches annexum
dem Gute unter allen Beziehungen folgen musse, oder ob
eine Trennung und besondere Cession moglich sey. —
Merker a. a. O. behauptet unbedingt das Erste; dage
gen tritt Paepke's Ansicht nicht so bestimmt hervor.
Denn wahrend er S. 38 und 44 seiner Schrift die unbe

dingte Cessibilitat und anderweitige Disponibilitat des sin
kenden Fond ausspricht, demgemaß S. 42 f. ihn im Con
curse zur Generalmasse gerechnet, so wie auch beim Verkaufe
des Gutes die Miterwerbung desselben in die Willkuhr des
Kaufers gestellt wissen will, und also den sinkenden Fond
hier als ein mit dem Gute in zufalliger, nicht aber noth
wendiger Verbindung stehendes Capital behandelt; scheint
er beim Aperturfall die Cession und Verpfandung auszu
schließen, und hehandelt ihn beim Erbjungfernrecht als eine
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Melioration des Gutes, statt ihn als ein mit dem Gute
nur zufallig verbundenes Capital der Erbjungfrau und sonst
den Allodialerben zuzusprechen.

Die behauptete Cessibilitat wird nun von ihm darauf
gestutzt, daß nirgends in den Statuten eine Cession unter
sagt sei, und daß, wenn der sinkende Fond auch vor dem
ganzlichen Austritt nicht ausgeliefert werden konne, dadurch
naturlich jede andere Disposition nicht ausgeschlossen werde.
Das muß man nun freilich zugestehen, daß eine Cession
oder Verpfandung des sinkenden Fond nirgends aus
drucklich verboten ist; allein damit ist noch keinesweges
die Moglichkeit einer solchen Disposition erwiesen. Denn
wenn nach 8. 82. der Statuten eine Auslieferung des sin
kenden Fond nur beim ganzlichen Austritte aus dem Ver
eine erfolgen kann, ein Austritt aus dem Vereine aber nach
den ausdrucklichen Bestimmungen in 8. 10 und 81. und
nach dem Geiste des ganzen Instituts nur auf die Weise
und dadurch moglich ist, daß eine der verpfandbrieften
Schuld gleiche Summe von cassirten Pfandbriefen bei der
—DD
bulirter Schuld erwirkt wird — also der Austritt

uur durch Tilgung der Schuld geschehen kann;
so ist damit die Art der Auslieferung des sinkenden Fond
unmittelbar vorgeschrieben, und eine Cession oder Verpfan
dung desselben damit durchaus unvertraglich.

Ob aber die Wirren, welche durch den sinkenden Fond
in die Creditverhaltnisse gebracht werden, wenn man ihn
aus dem ersten Gesichtspunkte betrachtet, oder mit Merker
fur ein untrennbares annexum des Gutes erklart, dadurch

gelost werden, daß man seine Verpfandbarkeit und Cessibi
litat ausspricht, durfte auch noch erheblichen Bedenken un
terliegen. Eine Sicherheit, wie sie ein geordnetes Hypo
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thekenbuch gewahrt, durfte der sinkende Fond auch dann
nicht einmal verschaffen, wenn der Creditverein sich ent
schlosse, uber den Antheil eines Jeden ein eigenes Hypothe
kenbuch zu errichten, da bei eintretender Insolvenz die Zin
sen wenigstens bis zur Auslieferung gestundet werden muß
ten.— Bei einer Cession aber wurde nur derjenige als

Kaufer auftreten konnen, der vermogend genug ist, die
Zinsen dieses Capitals bis zum Austritte des Gutes aus
dem Verein zu entbehren, und zugleich die Gewißheit hat,
sein Capital nicht auf zweckmaßigere Weise verwenden zu
konnen, und da die Zahl derer in Mecklenburg fur die
nachste Zukunft sicher nur klein, der Preis sonach stets ge
druckt seyn wird; so durfte selten eine Cession ohne em—
pfindlichen Verlust vorgenommen werden konnen, abgesehen
davon, daß die erste Cession den Zweck des sinkenden Fond
jedenfalls vollig vereitelt.

RMachschrift.

Verschiedene Storungen haben den Druck dieser Schrift
aufgehalten, und es konnten daher nur die beiden ersten
Bogen vor der am 13. und 14. November dieses Jahrs

gehaltenen GeneralVersammlung einzelnen Mitgliedern des
Vereins uberreicht werden; das Ganze ist erst gegen Ende
des Landtags ausgegeben worden. — Auf der jungsten
General-Versammlung ist die Hauptdirection zur Einlei
tung von Maaßregeln Behufs Zinsherabsetzung und Un
kundbarmachung der Pfandbriefe beauftragt worden, alles
Uebrige aber in suspensu gelassen. Man schien im All
gemeinen wieder die Bestimmung festhalten zu wollen, daß
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einzelne Pfandbriefe nicht anders als fur die Bedurfnisse
des sinkenden Fond aufgekundigt werden konnten, dagegen
durch einen willkuhrlich zu steigernden Beitrag zum sinken
den Fond, oder durch eine abermalige bedingte Auflosung,
der Weg zur Aufkundigung der Pfandbriefe offen bleiben
solle. So viel ich weiß war ich der Einzige, welcher seine
Stimme gegen ein solches System erhob; ich bemerkte,
daß fur das Publikum, wenn diese beschrankte Unkundbar
keit zugesichert wird, eine solche Maaßregel, wo man stalt
des sonst gewohnlichen 14, Procent mit einem Mal 5, 10
oder noch mehr Procente zum sinkenden Fond beitragt (woher
die Gelder zu so hohen Beitragen genommen werden sollten,
ist wol nicht bedacht), um die Pfandbriefe zum Pariwerth
einziehen zu konnen, den Schein einer gehassigen Ausflucht
haben durfte. Man wurde offenbar dem sinkenden Fond
einen ganz anderen Zweck als den allgemein angenommenen
unterschieben, und doch nur unvollkommen zum Ziele ge—
langen, indem eine Auslosung aller Pfandbriefe durch den
sinkenden Fond vielleicht erst im Verlauf vieler Jahre be
schafft werden konnte. Ich habe vorgeschlagen, man mochte
sich wenigstens die terminliche Aufkundigung einer gewissen
pars quota, z. B. des vierten Theils, aller Pfandbriefe
vorbehalten, weil man unmoglich voraussehen konne, ob
nicht im Wechsel der Zeit eine Zinsreduction auf 31/, oder
Z3 Procent eintreten musse und so weiter.— Wir werden

schon das Publikum mit einer Aufkundigung von circa
4 Millionen Thaler Pfandbriefen sehr aufschrecken, in wie
viel hoherem Grade wurde dieß nicht mit 10 Millionen
(bei einer verbesserten Einrichtung des Creditvereins konnten
die Pfandbriefe leicht bis auf diese Summe steigen) der
Fall seyn, ganz abgesehen von den viel großeren Schwierig
keiten, welche dann einer solchen Maaßregel entgegen
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treten wurden. Ich hoffe daß in einer außerordentlichen
GeneralVersammlung, welche nach dem (auch zu Protokoll
gegebenen) Wunsche vieler auf der letzten General Ver
sammlung anwesenden Mitglieder im nachsten Fruhling zu
halten seyn durfte, uber diese und andere wichtige, die
Grundprincipien des ganzen Instituts ergreifenden Fragen, in
——— Hauptdirection zur Genuge vorberei
tet seyn sollten, ausfuhrlich und grundlich verhandelt werde.
Grade in den Zeiten, wo wegen allgemein gunstiger Geld
verhaltnisse Creditvereine am uberflussigsten scheinen, ist ihre
Vervollkommnung und Sicherstellung vor kunftigen ungun
stigen Catastrophen am leichtesten zu erreichen. Dies soll
ten auch die Gutsbesitzer bedenkem, welche dem Verein noch
nicht beigetreten sind, deren Schuldverhaltnisse aber dazu
auffordern mochten. Dem Tilgungsfond gebe man vor
Allem eine solche Einrichtung, daß der Creditverein nicht
durch denselben allmalig abstirbt. Mit jedem neuen Be
sitzer eines im Verein befindlichen Guts beginne eine neue
Epoche, ein neuer Kreislauf; der Staat mit seinen nationalen
Instituten lebe aber in organischer Entwickelung fort!

Druckfehler:
S8. 7 3. 11 v. o. lies 1818 statt 1828.

Rostock, gedruckt bei Friedr. Behm's Erben.
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treten wurden. Ich hoffe daß in einer außerordentlichen
BeneralVersammlung, welche nach dem (auch zu Protokoll
zegebenen) Wunsche vieler auf der letzten General-Ver—
sammlung anwesenden Mitglieder im nachsten Fruhling zu
halten seyn durfte, uber diese und andere wichtige, die
Grundprincipien des ganzen Instituts ergreifenden Fragen, in
so weit sie nicht von der Hauptdirection zur Genuge vorberei
tet seyn sollten, ausfuhrlich und grundlich verhandelt werde.
Grade in den Zeiten, wo wegen allgemein gunstiger Geld
verhaltnisse Creditvereine am uberflussigsten scheinen, ist ihre
Vervollkommnung und Sicherstellung vor kunftigen ungun
stigen Catastrophen am leichtesten zu erreichen. Dies soll

sten auch die Gutsbesitzer bedenken, welche dem Verein noch
nicht beigetreten sind, deren Schuldoerhaltnisse aber dazu
auffordern mochten. Dem Tilgungsfond gebe man vor
Allem eine solche Einrichtung, daß der Creditverein nicht
durch denselben allmalig abstirbt. Mit jedem neuen Be
sitzer eines im Verein befindlichen Guts beginne eine neue
Epoche, ein neuer Kreislauf; der Staat mit seinen nationalen
Instituten lebe aber in organischer Entwickelung fort!
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Qruckfehler:
8. 7 3. 11 v. o. lies 1818 statt 1828.
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wNostock, gedruckt bei Friedr. Behm's Erben.
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